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Projektkurzbeschreibung 

Überregional: Sektorvorhaben Flucht 

 

  

Projektnummer 2017.4070.3 

Förderschlüssel (CRS-Code) 
(Creditor Reporting System Code) 

93010, 72050 - Nothilfekoordinierung und Unterstützungsmaßnahmen 

Projektziel Auf nationaler und internationaler Ebene ist das Engagement des BMZ mit 
dem entwicklungsorientierten Ansatz zu Flucht und Vertreibung stärker 
sichtbar. 

Projektlaufzeit 08/2017 – 07/2020 

Projektvolumen 9.620.000 € (ursprünglich 7.355.000 €, 1. Aufstockung i. H. v. 1.900.000 € 
im Dezember 2018, 2. Aufstockung i. H. v. 645.000 € im Juni 2019, Auf-
tragswertreduzierung i.H.v. 280.000 € im Juli 2020) 

Auftraggeber Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit 
(BMZ) 

Politische(r) Träger Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit 
(BMZ) 

Durchführungsorganisationen  
(im Partnerland) 

- 

Andere beteiligte Entwicklungsorga-
nisationen 

- 

Zielgruppe(n) Direkte Zielgruppe der Beratung ist das BMZ. Die indirekte Zielgruppe um-
fasst die fast 80 Millionen Menschen auf der Flucht, d. h. Flüchtlinge, Asyl-
suchende und Binnenvertriebene sowie die Bevölkerung der aufnehmen-
den Gemeinden. Diese Zielgruppe steht aufgrund des beratenden 
Charakters des Sektorvorhabens am Ende eines langen und komplexen 
Wirkungsgefüges. 
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1 Evaluierungsziele und -fragen 

1.1 Ziele der Evaluierung 

Es handelt sich bei der Evaluierung um eine Schlussevaluierung des Projekts „Sektorvorhaben Flucht” mit 

der Laufzeit von August 2017 bis Juli 2020. Die Evaluierung ist Teil einer Zufallsstichprobe des Evaluierungs-

programms der Stabsstelle Evaluierung.  

Im Unterschied zu bilateralen Projekten der technischen Zusammenarbeit (TZ) ist das Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) bei Sektorvorhaben (SV) nicht nur Auftraggeber des 

Projekts, sondern gleichzeitig direkter Leistungsempfänger und Umsetzungspartner des Projekts. Darüber 

hinaus ist das SV Flucht durch seine besondere Verknüpfung mit der Sonderinitiative „Fluchtursachen be-

kämpfen – Flüchtlinge (re-)integrieren“ (SI Flucht) des BMZ ein Sektorvorhaben „sui generis“. Diese beson-

dere Konzeption und Verknüpfung mit der Sonderinitiative Flucht ist Teil der Analyse im Rahmen der Evaluie-

rung.  

 

Ziele der zentralen Projektevaluierung sind: 

• die Bewertung des Erfolgs des Projekts auf der Grundlage der Kriterien des Ausschusses für Entwick-

lungszusammenarbeit (Development Assistance Committee, DAC) der Organisation für Wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD): 

Relevanz, Effektivität, Impact, Effizienz und Nachhaltigkeit, 

• die Ableitung von Empfehlungen, die für die Implementierung des Folgeprojekts genutzt werden können, 

• die Analyse des besonderen Set-ups des Sektorvorhabens (insbesondere die Verknüpfung mit der SI 

Flucht) und seiner Arbeitsweise, um mögliche diesbezügliche Erfolgsfaktoren des SV Flucht zu identifizie-

ren. 

 

Die Stakeholder der Evaluierung sind: 

• das Sektorvorhaben Flucht, das die Ergebnisse der Evaluierung nutzt, um seine Leistungserbringung und 

damit seine Wirksamkeit zu verbessern,  

• das BMZ als Auftraggeber des SV und gleichzeitig Hauptzielgruppe des Projekts, das Erkenntnisse über 

die Wirksamkeit und Wirkungsweise des Projekts gewinnt,  

• die Stabsstelle Evaluierung der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 

die ein Interesse an der Auswertung der zentralen Evaluierungen hat, um ihr Evaluierungskonzept und 

ihre Evaluierungsformate weiterzuentwickeln und  

• die GIZ, die die Evaluierung über die interne und externe Publikation für ihr Wissensmanagement als 

Transparenznachweis und zur Rechenschaftslegung gegenüber der interessierten Öffentlichkeit nutzt. 

 

Die Planung des Folgeprojekts wurde kurz vor Beginn der Evaluierung abgeschlossen. Erkenntnisse zum 

Set-up des SV Flucht als möglichem Erfolgsfaktor, insbesondere seine Verknüpfung mit der SI Flucht, kön-

nen für die Konzeption ähnlicher Sektorvorhaben genutzt werden.  

1.2 Evaluierungsfragen 

Das Projekt wurde auf der Grundlage standardisierter Evaluierungskriterien und -fragen bewertet. Zugrunde 

gelegt wurden dabei die oben genannten OECD-/DAC-Kriterien für die Evaluierung der Entwicklungszusam-

menarbeit und die Evaluierungskriterien für die deutsche bilaterale Zusammenarbeit. Die GIZ hat dazu spezi-

fische Bewertungsdimensionen und Analysefragen entwickelt. Sie bilden die Grundlage für alle zentralen Pro-

jektevaluierungen der GIZ und sind in der Evaluierungsmatrix (Anhang 1) enthalten. Die Evaluierungsfragen 

http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
https://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/erfolg_und_kontrolle/evaluierungskriterien.pdf
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beziehen sich auch auf Querschnittsthemen wie z. B. Gender, Umwelt, Konfliktsensitivität und Menschen-

rechte. 

 

Im Rahmen der Inception-Phase äußerten Vertreter*innen von BMZ und GIZ ihr Interesse an der Frage, wel-

che Rolle das besondere Set-up des SV Flucht in der Verknüpfung mit der SI Flucht als Erfolgsfaktor gespielt 

hat. Diese Zusatzfrage wird in Kapitel 5.1 behandelt. 

2 Evaluierungsgegenstand 

2.1 Abgrenzung des Evaluierungsgegenstands 

Evaluierungsgegenstand ist das Projekt „Sektorvorhaben Flucht” (PN 2017.4070.3), das die GIZ im Auftrag 

des BMZ durchgeführt hat (im Folgenden: „das Projekt”, „das Vorhaben“ oder „das SV”). Das Projekt hatte 

eine Laufzeit von drei Jahren (08/2017 – 07/2020) und baute auf das Vorgängerprojekt „Globalvorhaben Un-

terstützung bei Konzeption, Umsetzung, Monitoring und Darstellung der Sonderinitiative ‚Fluchtursachen be-

kämpfen – Flüchtlinge (re-)integrieren‘” (PN, 2014.4045.2) auf. Das Vorgängerprojekt war jedoch nur insofern 

Teil der Evaluierung als seine langfristigen Wirkungen analysiert wurden (Bewertungskriterium „Nachhaltig-

keit”).  

 

Im Rahmen der Laufzeit wurden vom BMZ zwei Änderungsangebote bewilligt: 

• Einfaches Änderungsangebot vom 17.12.2018: Erhöhung des Auftragswerts von 7.355.000 € um 

1.900.000 € auf 9.255.000 €. Verweis auf Modulvorschlag vom 10.12.2018. 

• Einfaches Änderungsangebot mit Schreiben vom 19.06.2019: Erhöhung des Auftragswerts von 

9.255.000 € um 645.000 € auf 9.900.000 € mit der Begründung, dass eine zusätzliche Stelle im Bereich 

„Psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung” (Mental Health and Psychosocial Support, 

MHPSS) vom BMZ gewünscht wurde. Außerdem sollten dadurch die Umsetzung des umfassenden 

Flüchtlingsrahmenwerks (Comprehensive Refugee Response Framework, CRRF) sowie die Öffentlich-

keitsarbeit und Prüfungen von Neuvorhaben der SI Flucht unterstützt werden. Im Zuge des Änderungsan-

gebots wurden auch einige Output-Indikatoren und Aktivitäten angepasst (GIZ 2019c). Diese Angebots-

konzeption liegt der Evaluierung zugrunde.  

Darüber hinaus erfolgte im Juli 2020 eine Reduzierung des Auftragswertes um 280.000 €. Einsparungen 

ergaben sich im Wesentlichen im Hinblick auf Prüfmissionen und durch den Covid-19-bedingten Ausfall von 

Veranstaltungen. 

 

Weltweit befinden sich fast 80 Millionen Menschen aufgrund gewaltsamer Konflikte, der Erfahrung von Ge-

walt und Verfolgung oder wegen Menschenrechtsverletzungen auf der Flucht. Mehr als die Hälfte aller Men-

schen auf der Flucht leben als Binnenvertriebene in anderen Regionen ihres Landes. Der Großteil der Men-

schen, die gezwungen sind, ihre Herkunftsländer zu verlassen, flieht in Nachbarländer. Diese gelten oftmals 

selbst als fragile Länder und sind aufgrund der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von Fluchtbewe-

gungen starken Herausforderungen ausgesetzt. Langanhaltende Fluchtsituationen bedeuten sowohl in den 

Herkunfts- als auch in den Aufnahmeländern von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen ein Risiko für die Er-

reichbarkeit der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs).  

 

Vor diesem Hintergrund hat das BMZ im Jahr 2014 die Sonderinitiative „Fluchtursachen bekämpfen – Flücht-

linge (re-)integrieren“ ins Leben gerufen. Seit März 2016 ist auch die Beschäftigungsoffensive Nahost 
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(BONO) Teil der SI Flucht. Die SI Flucht umfasste zum Zeitpunkt der Evaluierung 251 Projekte1 in mehr als 

55 Ländern, die von der staatlichen finanziellen Zusammenarbeit und TZ, multilateralen sowie nicht staatli-

chen Organisationen umgesetzt wurden. Das Budget der SI Flucht belief sich bis einschließlich 2019 auf ins-

gesamt 1,8 Milliarden €; 2019 und 2020 betrug es je 505 Mio. €. Damit ist sie die mit Abstand größte der vier 

Sonderinitiativen des BMZ (s. Bundeshaushaltsplan 2020). Die SI Flucht beinhaltet drei Aktionsfelder:  

1. Minderung von Fluchtursachen,  

2. Stabilisierung von Aufnahmeregionen/Integration von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen in den Auf-

nahmeregionen und  

3. Reintegration von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen (die nicht aus Industrieländern zurückkehren) in 

ihren Herkunftsregionen als Antwort auf akute und langanhaltende Krisen.  

 

Ziel des SV Flucht war es, die nationale und internationale Positionierung des BMZ mit seinem entwicklungs-

orientierten Ansatz zu Flucht und Vertreibung zu fördern. Das SV Flucht war überregional tätig und in drei 

Handlungsfelder gegliedert: 1. Ergebnissicherung und Darstellung, 2. Konzeptionelle Weiterentwicklung und 

3. Mitgestaltung nationaler und internationaler Agenden. Der methodische Ansatz umfasste Politik-, Prozess- 

und Fachberatung, Unterstützung in der Kooperation in und mit nationalen Gremien sowie im internationalen 

Politikdialog. Hauptempfänger der Beratung waren die BMZ-Referate 221 („Fluchtursachen mindern, Be-

schäftigungsoffensive Nahost“ – federführendes Referat) und 220 („Grundsatzfragen Flucht und Migration“). 

Laut Modulvorschlag umfasste die Zielgruppe des SV Flucht über 65 Millionen Menschen auf der Flucht 

(2020: fast 80 Millionen), d. h. Flüchtlinge, Asylsuchende, Binnenvertriebene sowie die Bevölkerung der auf-

nehmenden Gemeinden.2 Diese Zielgruppen standen jedoch aufgrund des beratenden Charakters des Pro-

jekts am Ende eines langen und komplexen Wirkungszusammenhangs. Wirkungen auf dieser Zielgruppen-

ebene lassen sich daher nicht plausibel nachweisen. Für die Evaluierung wurde daher auf die direkte 

Zielgruppe BMZ fokussiert. 

 

Das Thema Flucht zählt zu den wichtigsten Themen der aktuellen deutschen, europäischen und internationa-

len politischen Agenda. Vor dem Hintergrund der Flüchtlingsbewegungen von 2015 und 2016, anhaltender 

Flucht- und Migrationsbewegungen nach Europa und weltweit ungelöster politischer und gesellschaftlicher 

Kontroversen in den Bereichen Flucht und Migration erfährt das Engagement des BMZ in diesem Bereich 

hohe politische Aufmerksamkeit. Daher besteht eine große Erwartungshaltung im politischen Raum, die Wirk-

samkeit der SI Flucht zu belegen. Das BMZ benötigt hierfür evidenzbasiertes Datenmaterial, Auswertungen 

und Analysen der Daten und Lernerfahrungen sowie daraus abgeleitet verschiedene Informations- und Kom-

munikationsmaterialen, um unterschiedliche Bedarfe relevanter Akteure bedienen zu können. Dies bedingt, 

dass das SV flexibel und bedarfsorientiert auf die Anfragen aus dem BMZ sowie auf unterschiedliche Politik-

prozesse reagieren muss, so dass ein signifikanter Teil seiner Arbeit durch „ständige und Ad-hoc-Beratung“ 

erfolgt. 

 

2020 hat das SV angesichts der Covid-19-Pandemie und der diesbezüglich vom BMZ zur Verfügung gestell-

ten Sondermittel zusätzlich eine wichtige Rolle bei der Zulieferung von Informationen und bei der Berichter-

stattung über entsprechende Maßnahmen für das Portfolio der SI Flucht gespielt. Diese Aktivitäten waren je-

doch nicht Gegenstand der Evaluierung. 

2.2 Wirkungsmodell und Wirkungshypothesen 

Das SV Flucht hat auf der Grundlage der Wirkungsmatrix gearbeitet. Das untenstehende Wirkungsmodell 

wurde von den Evaluatorinnen erstellt, im Team des SV diskutiert und validiert. Es beinhaltet alle Outputs 

 

1 Stand 13. März 2020, Projektliste SI Flucht 2014 - 2020 (abgeschlossene und laufende Vorhaben). 

2 Zur Zielgruppe gehören auch die geflohenen Venezolaner*innen, deren Rechtsstatus z. T. nicht eindeutig ist. Diese werden im Modulvorschlag jedoch nicht explizit ge-

nannt. 
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(gelbe Kästen), Output-Indikatoren (graue Kästen), das Modulziel (rotes Kästchen und Schrift) und seine Indi-

katoren (rote Kästchen). Nutzungen von Outputs und übergeordnete Wirkungen (weiße Kästen), System-

grenze (schwarze Linie) und Beziehungen zwischen den Elementen (Pfeile) sind ebenfalls dargestellt. Auf die 

Darstellung von Aktivitäten wurde zugunsten der Lesbarkeit verzichtet. Das Wirkungsmodell basiert im We-

sentlichen auf zwei Wirkungssträngen, die eng miteinander verbunden sind. Der erste Wirkungsstrang be-

zieht sich auf die Positionierung des BMZ in nationalen und internationalen Debatten und Politikprozessen 

mit einem entwicklungsorientierten Ansatz im Themenbereich Flucht. Der zweite Wirkungsstrang beinhaltet 

die entwicklungsorientierte Ausrichtung der Sonderinitiative Flucht. Hier wurde auf der Grundlage der weiter-

entwickelten Konzepte einerseits das BMZ in seiner Steuerungsfunktion beraten, andererseits wurden auf 

Nachfrage auch Projekte der SI Flucht direkt beraten. Die Evaluierung hat beide Stränge anhand einer Kontri-

butionsanalyse untersucht. Dabei war der Begriff „entwicklungsorientiert” auslegungsbedürftig, um ihn evalu-

ierbar zu machen (s. u.).  

 

Das im Modulvorschlag festgehaltene Modulziel des Projekts lautete: „Auf nationaler und internationaler 

Ebene ist das Engagement des BMZ mit dem entwicklungsorientierten Ansatz zu Flucht und Vertreibung stär-

ker sichtbar.” Das Projekt arbeitete an drei Outputs: Output A „Ergebnissicherung und Darstellung”, Output B 

„Konzeptionelle Weiterentwicklung” und Output C „Mitgestaltung nationaler und internationaler Agenden”. 

Output A bildete mit der Aufbereitung von Erfahrungen aus der Umsetzung der zahlreichen Vorhaben der SI 

Flucht die Grundlage für die Arbeit des Projekts. Zugleich bildete er eine Besonderheit des Projekts ab: Das 

SV Flucht hatte den Auftrag, ein übergeordnetes Monitoring für alle Vorhaben der SI Flucht zu leisten. 

Dadurch war es mandatiert, den Erfahrungsschatz dieser Vorhaben zu heben (im Betrachtungszeitraum: 107 

Vorhaben3). Das Wirkungsmodell differenziert nicht zwischen Vorhaben des SI Flucht, die von unterschiedli-

chen Organisationen durchgeführt werden. In der Praxis war aber der Zugang des SV zu Daten und Informa-

tionen aus GIZ-Vorhaben deutlich besser als der zu Vorhaben anderer Organisationen. Die zentrale Wir-

kungshypothese des Projekts führte von der Aufbereitung und Analyse von Umsetzungserfahrungen über die 

konzeptionelle Weiterentwicklung des Themas zur Wirksamkeit des Engagements des BMZ. Entsprechend 

dem Wirkungsmodell sollen die Erfahrungen aus der Umsetzung der SI Flucht (Output A) in die konzeptio-

nelle Weiterentwicklung des Themenfelds Flucht und Vertreibung (Output B) fließen und für die Beratung des 

BMZ genutzt werden. Durch die Nutzung dieser evidenzbasierten Zulieferungen soll sich das BMZ mit ent-

wicklungsorientierten Beiträgen zur Ausgestaltung von nationalen und internationalen Agenden besser positi-

onieren können (Outcome). Daten und Erfahrungen wurden vom Projekt in vielfältigen Formaten aufbereitet; 

dazu zählten Positionspapiere (Indikator C.1), Studien (Indikator B.3), thematische und regionale Analysen 

(Indikator A.2) ebenso wie zahlreiche Materialien der Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Jenseits der Systemgrenze (Impact-Ebene) soll so die nationale und internationale Politik im Themenfeld 

Flucht und Vertreibung auch von anderen Akteuren entwicklungsorientierter ausgestaltet werden. Dabei geht 

das Wirkungsmodell davon aus, dass durch die Rückbindung an praktische Umsetzungserfahrungen die Evi-

denzbasis von politischen Maßnahmen und Strategien in diesem Feld – und damit deren Qualität - verbessert 

werden kann. Menschen auf der Flucht und aufnehmende Gemeinden sollen infolgedessen bessere Unter-

stützung erhalten. Durch seine Positionierung und Öffentlichkeitsarbeit strebte das BMZ zudem einen Beitrag 

zur Erhöhung der Akzeptanz der Themen Flucht und Vertreibung in der interessierten Öffentlichkeit an. 

 

Zu den wesentlichen Aktivitäten, die das SV im Rahmen dieser Wirkungshypothese durchführte, gehörten 

u. a. die Erhebung und Zusammenstellung von Daten aus den Projekten der SI Flucht mittels einer stetig ak-

tualisierten Projektliste und eines Wiki, die Aufbereitung von Projektbeispielen, die Erstellung von Materialien 

der Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Fotos, Tonaufnahmen, Filme u. a.), die Erstellung oder Beauftragung 

von Studien, die Organisation und fachliche Ausgestaltung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, die  

 

 

3 Projekte mit Laufzeitbeginn im Betrachtungszeitraum der Evaluierung (August 2017 – Juli 2020) entsprechend der Projektliste SI Flucht 2014 – 2020, Stand 13. März 2020. 
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Abbildung 1: Wirkungsmodell 

 
Seite 1

Daten und Erfahrungen aus der 
Umsetzung werden genutzt, um 

entwicklungsorientierte Konzepte im 

Themenfeld zu entwickeln/fortzuschreiben.

Wirkungsanalysen zur Umsetzung des 
entwicklungsorientierten Ansatzes durch EZ-Vorhaben liegen 

dem BMZ vor.

(MZI 1)

Output C: Das BMZ hat zur 
(entwicklungsorientierten) Ausgestaltung 

von nationalen und internationalen 

Agenden im Bereich Flucht und 
Vertreibung einen Beitrag geleistet.

SV Flucht

Gender- und konfliktsensible sowie 
friedensfördernde Ansätze/Konzepte sind in 

Projektvorschläge eingeflossen.

(B.1)

60 % der Vorhaben der SI Flucht berücksichtigen die 
entwicklungsorientierten Konzepte des BMZ in ihrer 

Konzeption und/oder Umsetzung.

(MZI 2)

Die Unterstützung von 
Menschen auf der Flucht 

und von aufnehmenden 

Gemeinden ist durch neue 
Ansätze verbessert.

Auf nat. + int. Ebene ist das BMZ mit dem 
entwicklungsorientierten Ansatz zu Flucht und 

Vertreibung stärker positioniert. (MZ)

Output A: Ergebnisse zu Zielerreichung und Erfahrungen aus 
der Umsetzung der SI “Fluchtursachen bekämpfen –

Flüchtlinge (re-)integrieren“ sind aufbereitet.

Output B: Das Themenfeld Flucht und 
Vertreibung ist konzeptionell 

weiterentwickelt.

Die Datenlage im Themenfeld Flucht und 
Vertreibung (inkl. SI) ist verbessert.

(A.1)

Nat. und internat. Politiken im 
Themenfeld sind 

entwicklungsorientierter.

Konzeptionelle Weiterentwicklungen 
fließen in Positionspapiere ein.

Schemmann & Rosenbrock

15 Positionspapiere standen dem BMZ zur 
nat. und int. Positionierung zur Verfügung.

(C.1)

BMZ nutzt Beispiele der konzeptionellen 
Gestaltung und Auswertung der SI zur 

Ausgestaltung von nat. und 

internat. Agenden (z. B. CRRF).
(MZI 3)

Thematische oder 
regionale Initiativen 

sind dargestellt.

(A.2)

5 Papiere/Studien 
beinhalten 

Umsetzungserfahrungen 

der SI Flucht.
(B.3)

10 Beiträge des BMZ zu CRRF, GCR, 
Jahresberichten UNHCR u. a. sind 

geleistet.

(C.2)

Legende: MZ = Modulziel, MZI = Modulzielindikator

BMZ nutzt 
Darstellungen/Pa

piere/Studien/An

alysen für 
Öffentlichkeits-

arbeit.

Relevante andere 
Stakeholder greifen 

Konzepte, Analysen, 

Daten auf.

BMZ nutzt die Positionspapiere.

BMZ nutzt 
konzeptionelle 

Weiterentwicklung für 

Steuerung von 
Vorhaben der SI 

Flucht.

SV vermittelt über Jours
Fixes, GIZ-internen 

Austausch, Lessons-Learnt-

Workshops, Beteiligung an 
Prüfmissionen, 

Kommentierung von 
Projektskizzen  u. a. 

Konzeptenwicklungen an 

operative Vorhaben.

Die öffentliche 
Akzeptanz für die 

Themen Flucht und 

Vertreibung ist 
gestiegen.
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Zulieferung von Sachständen, Sprechpunkten und Positionspapieren, das Verfassen von Entwürfen für Arti-

kel, Interviews etc., die GIZ-interne und externe Vernetzung und Abstimmung mit anderen Akteuren im The-

menfeld (Geber, Organisationen, Thinktanks etc.), die Begleitung internationaler Prozesse, die Kommentie-

rung von internationalen Verhandlungsdokumenten, die Vertretung des BMZ in Fachgremien sowie die 

Entsendung einer Mitarbeiterin an das Sekretariat des Comprehensive Refugee Response Framework 

(CRRF) in Uganda. 

 

In einer zweiten Wirkungshypothese fließt die konzeptionelle Weiterentwicklung des Themenfelds Flucht und 

Vertreibung (Output B) zurück zu den operativen Projekten der SI Flucht. Dies geschah auf unterschiedlichen 

Wegen. Zum Beispiel beriet das Projekt auf Anfrage bei der Entwicklung von Förderanträgen, mit denen sich 

Projekte um Mittel aus der SI Flucht bewarben (Beteiligung an Prüfmissionen, Kommentierung von Projekt-

skizzen). Des Weiteren beriet das Projekt das BMZ im Hinblick auf Qualitätskriterien für die Bewilligung von 

Projekten der SI Flucht. Diese Qualitätskriterien sind Bestandteil des Call for Proposals, bei dem sich die Kre-

ditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die GIZ sowie nicht staatliche deutsche Entwicklungsorganisationen beim 

BMZ um Finanzierungen aus der SI Flucht bewerben. Mit dieser Beratung verfügte das Projekt über einen 

besonderen Hebel zum Mainstreaming von Qualitätsmerkmalen bei der Konzeption aller Projekte der SI 

Flucht (Modulzielindikator 2). Daraus soll entsprechend der Wirkungshypothese eine entwicklungsorientierte 

Umsetzung der Projekte (ebenfalls Modulzielindikator 2) folgen, die auf der Impact-Ebene zu einer besseren 

Unterstützung von Menschen auf der Flucht und aufnehmenden Gemeinden führen soll. Erfahrungen aus 

dieser Umsetzung sollen wiederum erhoben und aufbereitet (Output A) und für die Konzeptentwicklung (Out-

put B) und die Positionierung des BMZ (Modulziel) genutzt werden. Zu den Aktivitäten des Projekts gehörten 

hier u. a. die Begleitung von Angebotsprozessen (Kommentierung von Projektskizzen, v. a. aber Einbindung 

in oder Teilnahme an Prüfmissionen der GIZ, z. T. Teilnahme an Erörterungsgesprächen), die Beratung des 

BMZ beim jährlichen Call for Proposals der SI Flucht sowie die Erstellung von thematischen und länderbezo-

genen Portfolioanalysen. 

 

Aktivitäten, die zu beiden Wirkungshypothesen gleichermaßen beitrugen, waren u. a. die Organisation von 

Lessons-Learnt-Workshops inklusive der Erstellung eines Toolkits, die Organisation oder Finanzierung von 

weiteren Veranstaltungen zum Fachaustausch, die Erstellung von Handreichungen sowie die Organisation 

eines Trainings für EZ-Personal, das sowohl an der Akademie für Internationale Zusammenarbeit (AIZ) als 

auch extern umgesetzt wurde. Hervorzuheben ist die enge Vernetzung mit anderen Sektorvorhaben sowie 

mit dem Fach- und Methodenbereich (FMB) der GIZ. Output-Indikator B.1 gab diese Kooperationen für die 

Bereiche Frieden und Sicherheit (do no harm) sowie Gender vor. Weitere Bereiche, wie z. B. die entwick-

lungsorientierte Not- und Übergangshilfe, ergeben sich aus der Definition von „Entwicklungsorientierung”. 

Dieser Begriff nimmt im Modulziel wie auch an anderen Stellen der Wirkungsmatrix des Projekts eine zentrale 

Rolle ein, ist jedoch im Modulvorschlag nicht definiert (GIZ 2017a). Ein entwicklungsorientierter Ansatz zielt 

dem Projekt zufolge darauf ab, aufnehmende Gesellschaften dabei zu unterstützen, die Entwicklungspotenzi-

ale von Menschen auf der Flucht zu nutzen, um langfristige Perspektiven für Menschen in langanhaltenden 

Fluchtsituationen und gleichzeitig eine Verbesserung der Lebenssituation der aufnehmenden Gemeinden zu 

erreichen. Zentrale Aspekte sind: 

 

• ein strukturbildender Ansatz (Aufbau auf nationale und lokale Systeme, Integration von Menschen auf der 

Flucht in lokale Entwicklungsplanung, Integration in soziale Sicherungssysteme und Dienstleistungen, 

marktbasierte Ansätze),  

• ein verbesserter Nexus zwischen humanitärer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Frieden,  

• ein integrativer Ansatz (Projektmaßnahmen für Flüchtlinge/Binnenvertriebene und aufnehmende Gemein-

den bzw. die lokale Bevölkerung),  

• ein Fokus auf Self-Reliance, Potenziale und Ressourcen von Menschen auf der Flucht (im Gegensatz zu 

Abhängigkeit von Hilfsleistungen) und 

• die Auswahl der Zielgruppe auf der Grundlage von Vulnerabilitätskriterien anstelle des Kriteriums „Flücht-

ling/Internally Displaced Person (IDP)“ bei gleichzeitiger Abgrenzung zu Migrant*innen (GIZ 2020h). 
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Zusätzlich hat das Evaluierungsteam auch die beiden Aspekte Gender und Friedensförderung/Konfliktbear-

beitung aufgenommen, da hierzu entwicklungspolitische Konzepte des BMZ vorliegen und hierzu ein Output-

Indikator in der Wirkungsmatrix formuliert wurde (Output-Indikator B.1).  

 

Anlässlich der Evaluierung wurden einzelne Elemente und Begriffe der Wirkungsmatrix nachgeschärft bzw. 

eingegrenzt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick. 

 
Tabelle 1: Nachschärfung von Formulierungen der Wirkungsmatrix 

Formulierung laut Modulvor-
schlag 

Umzuformulie-
rendes/ 
zu definieren-
des Element 

Umformulierung/ 
Neudefinition 

Begründung 

Modulziel: 
Auf nationaler und internatio-
naler Ebene ist das Engage-
ment des BMZ mit dem ent-
wicklungsorientierten Ansatz 
zu Flucht und Vertreibung stär-
ker sichtbar. 

Entwicklungsori-
entiert 

• Strukturbildend 
• HDP-Nexus 

• Integrativ (Fokus auch 
auf aufnehmende Ge-
meinden) 

• Fokus auf Self-Reliance 

• Vulnerabilitätskriterium 
anstelle von Status als 
Flüchtling/IDP 

Unschärfe des Begriffs 

Modulziel: 
Auf nationaler und internatio-
naler Ebene ist das Engage-
ment des BMZ mit dem ent-
wicklungsorientierten Ansatz 
zu Flucht und Vertreibung stär-
ker sichtbar. 

Sichtbar positioniert Das Anspruchsniveau 
geht über die reine 
Sichtbarkeit hinaus, da 
das Ziel die politische 
Positionierung des BMZ 
ist. 

Modulzielindikator 2: 
60 Prozent der neu bewilligten 
Projekte der deutschen EZ im 
Themenfeld Flucht und Ver-
treibung berücksichtigen die 
relevanten entwicklungsorien-
tierten Konzepte des BMZ. 

Vorhaben der 
deutschen EZ 
im Themenfeld 
Flucht und Ver-
treibung 

Vorhaben der SI Flucht Das SV hatte weder Ko-
operationsbeziehungen 
mit allen Vorhaben der 
deutschen EZ im The-
menfeld noch einen 
Überblick über alle dem 
Themenfeld zuzuord-
nenden Vorhaben. 

Modulzielindikator 2: 
60 Prozent der neu bewilligten 
Vorhaben der deutschen EZ 
im Themenfeld Flucht und Ver-
treibung berücksichtigen die 
relevanten entwicklungsorien-
tierten Konzepte des BMZ. 

Die relevanten 
entwicklungsori-
entierten Kon-
zepte des BMZ 

Zentrale Kriterien von Ent-
wicklungsorientierung (siehe 
weiter oben in dieser Tabelle) 
sowie Gender und Kon-
fliktsensibilität/Friedensförde-
rung. 

Die relevanten Konzepte 
wurden in der Wirkungs-
matrix des Vorhabens 
nicht benannt, daher ist 
der Indikator nicht spezi-
fisch.  

 

Grundlage der Evaluierung bildete die Wirkungsmatrix des Vorhabens vom 17.05.2019. Mit dem Änderungs-

angebot vom 19.06.2019 (GIZ 2019e) wurde die ursprüngliche Wirkungsmatrix wie folgt geändert: 

 

• Der ursprüngliche Output-Indikator A.3 wurde ersatzlos gestrichen („Effektivität und Effizienz des Mitte-

leinsatzes der SI ‚Fluchtursachen bekämpfen – Flüchtlinge (re-)integrieren‘ ist in drei Jahresberichten ab-

gebildet”), da die zum Zeitpunkt des Änderungsangebots bestehende Berichterstattung und Wirkungs-

analyse vom Auftraggeber als ausreichend erachtet wurde. 

• Der ursprüngliche Output-Indikator B.2 wurde ersatzlos gestrichen („In 60 Prozent der „Peace and Con-

flict Assessment“-Matrizen (PCA) der Länder mit erhöhtem oder akutem Eskalationspotenzial bzw. Prä-

ventionsbedarf wurde Flucht und Vertreibung aufgenommen”). Begründet wurde dies mit dem Mangel 

eines geeigneten Messinstruments. 

• Bei Output-Indikator C.2 wurde der Verweis auf den UNHCR-Jahresbericht 2017 ausgeweitet auf „die 

Jahresberichte des UNHCR”, da sich der Indikator auf alle Jahresberichte beziehen sollte. 

• Auf der Ebene der Aktivitäten wurden einzelne Aktivitäten gelöscht. Dazu zählt auch die ursprünglich ge-

plante Entsendung einer Fachkraft in das CRRF-Sekretariat in Tansania, da die tansanische Regierung 

sich aus dem gesamten CRRF-Prozess zurückgezogen hatte.  
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3 Evaluierbarkeit und Evaluierungsprozess 

3.1 Evaluierbarkeit: Verfügbarkeit und Qualität der Daten 

Das SV hat eine Vielzahl von Projektunterlagen zur Verfügung gestellt – eine Übersicht findet sich in Anhang 

3.  

 

Das Projekt hat kein Wirkungsmodell erstellt. Der Wirkungsmonitor (ein Online-Tool der GIZ zur Erfassung 

von Wirkungen entsprechend der Wirkungsmatrix) wurde nur punktuell genutzt und anlässlich der Evaluie-

rung aktualisiert. Insgesamt wies das Wirkungsmonitoring des Vorhabens Lücken auf, wodurch die Zuord-

nung von Leistungen zu Leistungs- und Wirkungsindikatoren nicht immer klar nachvollziehbar war (G_5) und 

vom Evaluierungsteam rekonstruiert werden musste. Bei Modulzielindikator 1 und Output-Indikator A.1 wur-

den dieselben Leistungen gezählt, da die Wirkungsmatrix deckungsgleiche Bezugsgrößen vorgegeben hatte. 

Beratungsleistungen und Zulieferungen an das BMZ wurden im SV-Postfach, in einer Excel-Liste, in Ordnern 

im DMS und auf Sharepoint dokumentiert. Aktivitäten wurden anhand von jährlichen Operationsplänen ge-

plant und nachgehalten (GIZ 2020a, GIZ 2018a). Standardgemäß wurde in der jährlichen Berichterstattung 

an den Auftraggeber zu Wirkungen berichtet – für den Betrachtungszeitraum lag jedoch nur ein Bericht vor, 

da in Absprache mit dem BMZ der Folgebericht mit dem Schlussbericht zusammengeführt werden sollte und 

dieser noch nicht fällig war. Die Mehrzahl der Indikatoren war mit dem Basiswert „0” bestückt, so dass keine 

Baseline-Daten erhoben wurden. Diese pragmatische Lösung ist angesichts der Leistungen des Vorgänger-

projekts formal fraglich, unter Effizienzgesichtspunkten (Ressourceneinsatz gegenüber Mehrwert der Erhe-

bung von Basiswerten) aber sinnvoll. Wo Basiswerte angegeben wurden, beziehen sie sich auf die Leistun-

gen des Vorgängerprojekts. Zur Bewertung der Zielerreichung der Indikatoren wurden vom Projekt zahlreiche 

Listen und Dokumente zur Verfügung gestellt. Zum Monitoring der Kundenzufriedenheit hat das SV Flucht 

zweimal ein Auftraggeber-Feedback eingeholt (2020f; 2019a). In seiner Beratungsfunktion für das BMZ be-

antwortete das Projekt nahezu täglich Ad-hoc-Anfragen; diese Zulieferungen fanden sich nicht zwingend im 

Wirkungsgefüge wieder, so dass das Auftraggeber-Feedback hier eine wichtige Ergänzung darstellte. 

 

Zur Durchführung der Kontributionsanalyse in Bezug auf die beiden o. g. Wirkungshypothesen wurden vom 

SV Flucht weitere Informationen zusammengestellt. Da dem SV nicht in allen Fällen finale BMZ-Positionen 

und Redebeiträge vorlagen, wurden hier weitere Informationen wie z. B. E-Mail-Kommunikation, Sprech-

punkte, Live-Mitschnitte u. Ä. analysiert.  

3.2 Evaluierungsprozess 

Die Evaluierung wurde von zwei internationalen Evaluatorinnen durchgeführt. Die unterschiedlichen Erfahrun-

gen und Kenntnisse der beiden Evaluatorinnen wurden zur Forschertriangulation genutzt. Zentrale Beteiligte 

waren Vertreter*innen des BMZ und der GIZ. Zudem wurden Gespräche mit Vertreter*innen der KfW, der EU 

sowie einzelner Umsetzungspartner des SV Flucht geführt.  

 

Während der Inception-Phase der Evaluierung im Mai 2020 hat das Evaluierungsteam mit dem SV zur Re-

konstruktion des Wirkungsmodells und Erarbeitung von Wirkungshypothesen online einen Workshop sowie 

mehrere Fokusgruppeninterviews (in kleineren Gruppen) durchgeführt. Letztere dienten der Erfassung des 

Sachstands des SV Flucht sowie der Präzisierung der Indikatoren im Hinblick auf die SMART-Kriterien. Zu-

dem wurden mit allen Mitarbeiter*innen Einzelinterviews oder Interviews zu zweit (sofern fachliche Zuständig-

keiten dies nahelegten) durchgeführt. In der Inception Phase wurden zudem Interviews mit mehreren Vertre-

ter*innen des Fach- und Methodenbereichs der GIZ sowie ein Interview mit dem BMZ-Referat 221 geführt. 
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Insgesamt wurden in der Inception-Phase 17 Interviews geführt. In der Evaluierungsphase wurden Einzelin-

terviews und Fokusgruppeninterviews mit zahlreichen weiteren Akteur*innen geführt. Alle Interviews wurden 

in internen Protokollen dokumentiert. Die Auswahl der Gesprächspartner*innen erfolgte in enger Abstimmung 

mit der Auftragsverantwortlichen und dem Team des SV Flucht. So wurden relevante Gesprächspartner*in-

nen identifiziert, die eng mit dem Vorhaben gearbeitet haben und/oder deren Leistungen nutzten. Zusätzliche 

Kriterien waren die Auswahl sowohl GIZ-interner als auch externer Gesprächspartner*innen, die Beteiligung 

unterschiedlicher Hierarchieebenen innerhalb der GIZ, die Beteiligung von Vertreter*innen nicht staatlicher 

Organisationen sowie die Beteiligung von Vorhaben der SI Flucht. Im Hinblick auf die Analyse des besonde-

ren Set-ups des SV im Zusammenspiel mit der SI Flucht wurden außerdem die Regionalbereiche bzw. -refe-

rate von GIZ und BMZ in die Evaluierung aufgenommen. Zum Abschluss der Interviewphase präsentierten 

die Evaluatorinnen dem Team des SV Flucht die Zwischenergebnisse (online). Insgesamt partizipierten an 

der Evaluierung 53 Personen.  

 

Im Rahmen der Evaluierung wurden folgende Methoden angewandt: Textanalyse von Dokumenten, Durch-

führung und Auswertung von semistrukturierten Interviews auf der Grundlage von Leitfragen sowie Fokus-

gruppendiskussionen. Die Textanalyse erfolgte – sofern möglich – auf der Grundlage von definierten Suchkri-

terien. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Analyse der entwicklungsorientierten Ausrichtung von 

Vorhaben der SI Flucht. Um eine vergleichende Analyse zu ermöglichen, wurden die relevanten Textpassa-

gen in einem Auswertungsraster dokumentiert. Sofern möglich, wurden die erhobenen Daten trianguliert; dies 

beinhaltete die Anwendung von Methodentriangulation, Datentriangulation sowie Forschertriangulation. Auch 

wurden die Ergebnisse der Analyse mit dem SV trianguliert, indem zum Ende der Evaluierungsphase eine 

Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse erfolgte (online). Das SV Flucht hat darüber hinaus den Evaluie-

rungsbericht kommentiert. 
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Tabelle 2: Liste der Stakeholder der Evaluierung und ausgewählter Interviewpartner*innen 

Organisation/Unternehmen/ 
Zielgruppe 

Gesamtzahl der 

durch die Evalu-

ierung befragten 

Personen (mit 

Aufschlüsselung 

nach Ge-

schlecht) 

Anzahl der 

Interview-

teilnehmer 

Anzahl der 

Teilnehmer 

der Fokus-

gruppe 

Anzahl 

der Work-

shop-Teil-

nehmer 

Anzahl 

der Teil-

nehmer an 

Erhebun-

gen 

BMZ 12 (9 w, 3 m) 6 7   

BMZ-Sektorreferat 221 

BMZ-Sektorreferat 220 

BMZ-Länderreferate 

GIZ 37 (26 w, 11 m) 32 8 12  

Mitarbeiter*innen des SV Flucht und anderer relevanter SV 
Mitarbeiter*innen der GIZ Länderbereiche 
Fach- und Methodenbereich (FMB) und andere Organisationseinheiten  

Weitere Stakeholder  4 (3 w, 1 m) 4    

KfW 

Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) 

UNHCR 

EU-Generaldirektion Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung (GD DEVCO) 

 

Die Durchführung als Fernmission aufgrund der Covid-19-Pandemie wirkte sich insbesondere auf die Veran-

staltung von Workshops und das Führen von Gruppeninterviews aus. Workshopformate lassen sich nur ein-

geschränkt als Ferngespräche oder Videokonferenzen umsetzen. Hier stößt die Technik häufig an ihre Gren-

zen, sowohl was die Akustik/Stabilität der Internetverbindungen angeht als auch im Hinblick auf technische 

Möglichkeiten wie die Visualisierung. Eine weitere Folge der Durchführung als Fernmission war die Verlänge-

rung von Prozessen, da die Notwendigkeit der zeitlichen Bündelung von Interviews etc. wegfiel. 

4 Bewertung des Projekts anhand der OECD-/DAC-
Kriterien 

Das Evaluierungsdesign ist theorie- und hypothesenbasiert. Es beruht auf dem angepassten Wirkungsmodell 

des SV und den Wirkungshypothesen 1 und 2, die mit einem kontributionsanalytischen Ansatz untersucht 

wurden. Eine rigorose Attribution von Wirkungen war allerdings nicht möglich. Die indirekten Zielgruppen 

konnten aus Praktikabilitätsgründen nicht in die Evaluierung einbezogen werden. Andere Zielgruppen auf 
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Mittlerebene wie Vertreter*innen von Vorhaben der SI Flucht wurden nur punktuell eingebunden. Eine aus-

führliche Darstellung der Evaluierungsfragen und -indikatoren sowie der Methodik und der Belastbarkeit der 

Evidenzen findet sich in der Evaluierungsmatrix im Anhang. 

4.1 Langfristige Wirkungen von Vorgängerprojekten 

Die Analyse und Bewertung der langfristigen Wirkungen des Vorgängerprojekts erfolgte auf der Basis folgen-

der Evaluierungsfragen:  

1. Inwieweit konnte das BMZ mit Unterstützung des SV Outcomes des Vorgängerprojekts nutzen, um seine 

Positionen in nationalen und internationalen Prozessen fortzuentwickeln? Inwiefern ließen sich Kontinui-

tät bzw. Veränderung in den Beratungsthemen des SV feststellen? Wo gab es neue Akzente? 

2. Inwieweit wurden im Vorgängerprojekt Kooperationen mit nationalen und internationalen Entwicklungs-

partnern aufgebaut, auf die das Projekt aufbauen konnte? 

3. Inwieweit wurde durch das Vorgängerprojekt eine methodisch-konzeptionelle Basis für die Beratung im 

Bereich Flucht aufgebaut? Welche Instrumente wurden vom SV weiter genutzt bzw. weiterentwickelt? 

 

Methodisch erfolgte die Analyse und Bewertung auf der Grundlage einer Auswertung von Dokumenten des 

Vorgängervorhabens (Projektvorschlag, Fortschrittsberichte, Schlussbericht) sowie einem Abgleich dieser mit 

relevanten Grundlagendokumenten des Projekts (Modulvorschlag, Änderungsangebote, Fortschrittsberichte). 

Diese Textanalyse wurde durch Interviews mit Mitarbeiter*innen des Vorgängerprojekts sowie des Projekts 

ergänzt (Int_28, Int_8, Int_5 u. a.).  

 

Das Vorgängerprojekt „Unterstützung bei Konzeption, Umsetzung, Monitoring und Darstellung der Sonderini-

tiative Flucht“ (PN 2014.4045.2; Laufzeit: 08/2014 – 07/2017) hatte folgendes Ziel: „Das BMZ-Referat 302 

nutzt wesentliche konzeptionelle und methodische Beiträge zur entwicklungspolitischen Umsetzung der Son-

derinitiative Flüchtlinge, einschließlich ihrer nationalen und internationalen Positionierung.” Die Konzeption 

des Vorgängerprojekts war der des SV Flucht sehr ähnlich. Auch das Vorgängervorhaben hatte drei Hand-

lungsfelder, allerdings mit leicht verändertem Zuschnitt: 1. Konzeptionelle Weiterentwicklung, 2. Beiträge zur 

Gestaltung der internationalen Agenda zum Thema Flucht und Vertreibung sowie 3. Öffentlichkeitsarbeit zur 

Sichtbarmachung der Arbeit des BMZ im Themenbereich (GIZ 2014). Insofern war grundsätzlich von einer 

hohen Kontinuität auszugehen. Sie zeigte sich in Themen und Instrumenten, die schon damals bearbeitet 

und durch das SV weiterentwickelt bzw. genutzt wurden. Dies gilt beispielsweise für Arbeiten zum HDP-Ne-

xus (Studie sowie Side Event des BMZ zum Thema „Linking Relief and Development”), die Einrichtung der 

Wiki-Plattform, die Entwicklung einer Projektliste zum Monitoring der SI sowie die Begleitung internationaler 

Prozesse (z. B. des CRRF, Vorbereitung der Entsendung einer Fachkraft an das CRRF-Sekretariat in 

Uganda, die ab 2019 erfolgte). 

 

Das Vorgängerprojekt hat die konzeptionelle Ausgestaltung der SI Flucht und ihrer drei Aktionsfelder beglei-

tet. Gleichzeitig wurden die Grundlagen für den Prozess des Call for Proposals gelegt, der jährlich zur Bepla-

nung des Haushaltstitels der SI Flucht durchgeführt wird. Im Rahmen des Vorgängerprojekts wurden zudem 

Kooperationen mit unterschiedlichen Akteur*innen aufgebaut. Teilweise wurden diese weiterhin genutzt (z. B. 

Vernetzungsworkshops mit der Stiftung Wissenschaft und Politik, Kooperation mit dem Center for Mediter-

ranean Integration, CMI). Demgegenüber wurden die Kooperationsbeziehungen mit der Europäischen Union 

kaum noch genutzt. Zu der im Rahmen des Vorgängerprojekts entsandten Referentin aus dem BMZ an das 

Generaldirektorat „Development and Cooperation, Unit B3 Migration, Employment, Inequalities” der Europäi-

schen Kommission bestand kaum direkter Kontakt. Diese Entsendung wurde über das Vorgängerprojekt fi-

nanziert. Die zuvor sehr aktiv verfolgte Unterstützung der Positionierung des BMZ im Rahmen verschiedener 

politischer Prozesse auf EU-Ebene (z. B. Beratung des BMZ zum Anstoß einer gemeinsamen europäischen 

Entwicklungspolitik für Flüchtlinge, Unterstützung der Begleitprozesse der Agenda für Migration; Durchfüh-

rung von Expertenkonsultationen mit EU-Mitgliedstaaten) wurde vom SV Flucht nicht fortgesetzt (GIZ 2017c). 

Dadurch war das BMZ im Projektzeitraum mit seinen entwicklungsorientierten Ansätzen im Themenbereich 
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Flucht relativ wenig sichtbar im Kontext europäischer Entwicklungspolitik und -zusammenarbeit. Auch eine 

Zusammenarbeit mit der Weltbank (regelmäßiger Austausch mit dem Global Programme on Forced Displace-

ment) wurde im Vorgängerprojekt angebahnt; sehr enge Kooperationsbeziehungen wurden zum CMI (einer 

Plattform der Weltbank) gepflegt. Wenngleich die Kooperation mit dem CMI mittels eines Finanzierungsver-

trags fortgeführt wurde, erscheint die Zusammenarbeit mit der Weltbank über den Betrachtungszeitraum hin-

weg weniger eng als im Vorgängerprojekt (G_4, GIZ 2017b, GIZ 2017c). Zum Ende des Projekts wurde sie 

vollständig aufgelöst. 

Die unterschiedliche Formulierung des Kernproblems im Vorgängerprojekt („Für die Umsetzung der Sonder-

initiative Flüchtlinge fehlt es […] an konzeptioneller und methodischer Expertise“) und im SV Flucht („Das En-

gagement des BMZ mit seinem entwicklungsorientierten Ansatz im Themenfeld Flucht und Vertreibung ist auf 

nationaler und internationaler Ebene nicht hinreichend sichtbar“) illustriert die Weiterentwicklung des The-

menfelds: vom Aufbau von Expertise hin zur stärkeren Positionierung des BMZ. 

 

Bewertung: Durch das Vorgängerprojekt wurde eine konzeptionelle Grundlage geschaffen, auf die das SV 

Flucht aufbaute. Teilweise ist die Nutzung von Produkten und Kooperationsbeziehungen des Vorgängerpro-

jekts durch das SV Flucht nachweisbar. Für Sektorvorhaben ist es typisch, dass sie in einem dynamischen 

Politikfeld agieren. Dies bedingt, dass es zwar bei einigen Themen Kontinuität und konzeptionelle Weiterent-

wicklung gibt (hier z. B. zum HDP-Nexus oder bei der Begleitung des GCR-/CRRF-Prozesses), andere aber 

neu hinzukommen bzw. an Bedeutung gewinnen oder verlieren, da sich die politische Prioritätensetzung und 

die Bedarfe des BMZ ändern. Insgesamt sind langfristige Wirkungen des Vorgängerprojekts eindeutig festzu-

stellen. 

4.2 Relevanz 

In diesem Abschnitt wird die Relevanz des Projekts SV Flucht analysiert und bewertet 

Analyse und Bewertung der Relevanz  

Das Kriterium Relevanz umfasst vier Dimensionen der Bewertung: 

 

1. Die Konzeption des Projekts orientiert sich an den relevanten strategischen Bezugsrahmen.  

2. Die Konzeption des Projekts entspricht den Bedarfen der Zielgruppe(n). 

3. Die Konzeption des Projekts ist angemessen auf das zu erreichende Projektziel ausgerichtet. 

4. Die Konzeption des Projekts wurde bedarfsgerecht an Veränderungen angepasst und, falls zutreffend, 

bei Bedarf erneut adaptiert. 

 

Die Analyse zur Beurteilung dieses Kriteriums folgt den Evaluierungsfragen in der Evaluierungsmatrix; es 

wurde kein bestimmtes Design angewendet. 

 

Relevanz – Dimension 1: Die Konzeption des Projekts orientiert sich an den relevanten strategischen 

Bezugsrahmen. 

Die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und das Zusatzprotokoll von 1967 bilden bis heute die maßgebli-

che völkerrechtliche Grundlage für den Schutz von Flüchtlingen. Basierend auf der New Yorker Erklärung der 

Vereinten Nationen (VN) für Flüchtlinge und Migranten vom September 2016 und dem im Anhang enthalte-

nen „Umfassenden Flüchtlingsrahmenwerk“ (Comprehensive Refugee Response Framework, CRRF) erklärte 

die Weltgemeinschaft im Dezember 2018 im „Globalen Flüchtlingspakt“ (Global Compact on Refugees, GCR) 

ihren Willen, ein globales System zu schaffen, das eine Verteilung der Verantwortung in Fluchtsituationen 

vorsieht und Flüchtlinge und Aufnahmeländer bzw. -gemeinden unterstützt. Im Sinne des „Nexus Humanitäre 

Hilfe, Entwicklung und Frieden“ (Humanitarian, Development, Peace Nexus, HDP-Nexus) sollen die Interven-

tionen von humanitären Organisationen und Entwicklungsakteuren besser verschränkt werden. Für aktuell 
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rund 45,7 Millionen Binnenvertriebene besteht kein klar geregelter völkerrechtlicher Schutz. Den internationa-

len Rahmen setzen hier die Leitlinien der VN für Binnenvertriebene (Vereinte Nationen 1998). Handlungslei-

tend im Politikfeld sind zudem die Resolution 1325 „Frauen, Frieden, Sicherheit“ des Sicherheitsrats der VN 

sowie die „Richtlinien für psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung in Nothilfekontexten“ (Gui-

delines for Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings) des „Ständigen interinstitutionel-

len Ausschusses“ der VN (Interagency Standing Committee, IASC). Auf europäischer Ebene ist insbesondere 

die Kommunikation der Europäischen Kommission zu Flucht und Entwicklung (Europäische Kommission 

2016) relevant. Die Ziele der Bundesregierung im Sektor sind in den Leitlinien „Krisen verhindern, Konflikte 

bewältigen, Frieden fördern“ beschrieben (Bundesregierung 2017b). Hervorgehoben werden neben der Not-

wendigkeit eines ressortgemeinsamen Ansatzes und der Verzahnung verschiedener Interventionsstrategien 

auch die Relevanz der Prävention gewaltsamer Konflikte und damit der Minderung von Fluchtursachen. Ziele 

für den Themenbereich „Frauen und Flucht“ wurden im „Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung zur 

Umsetzung der Resolution 1325 für den Zeitraum 2017-2020" (Bundesregierung 2017a) definiert. Dazu zählt 

beispielsweise die Prävention von Gewalt gegen Frauen und Mädchen in akuten Fluchtkontexten. Auf natio-

naler Ebene ist Teil des strategischen Bezugsrahmens auch die SI Flucht. 

 

Übergeordnet ist die Agenda 2030 relevant: Langanhaltende Fluchtsituationen bedeuten sowohl in den Her-

kunfts- als auch in den Aufnahmeländern von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen ein Risiko für die Erreich-

barkeit der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Über die erfolgreiche Verknüpfung von Nothilfe mit 

Maßnahmen der EZ kann ein Beitrag zur Erreichung der SDGs 1 „Armut beseitigen“ und 10 „Ungleichheit 

verringern“ geleistet werden. Das Nichterreichen dieser Ziele kann hingegen zu erhöhter Fragilität beitragen. 

Des Weiteren ist SDG 16 „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“ der Agenda 2030 relevant, da 

Wechselwirkungen zwischen Fluchtbewegungen und Konfliktdynamiken sowie guter Regierungsführung bzw. 

Partizipation bestehen. Ziel 17 „Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“ spielt insbesondere angesichts der 

Umsetzung des HDP-Nexus und des „Globalen Flüchtlingspakts“ eine zentrale Rolle. Zudem ist das Prinzip 

„Niemanden zurücklassen“ (Leave No One Behind, LNOB) von Bedeutung, da die Bedarfe von besonders 

vulnerablen Zielgruppen im Kontext Flucht und Vertreibung im Fokus stehen. Das Vorhaben konnte als rei-

nes Beratungsvorhaben jedoch nur sehr mittelbar zu diesen Zielen beitragen, nämlich indem Beratung und 

Konzeptentwicklung auf diese SDGs ausgerichtet wurden und Zielgruppen auf Mittlerebene, primär das BMZ, 

aber in geringerem Maße auch Verantwortliche der Vorhaben der SI Flucht, die Beratungsleistungen so nut-

zen, dass das Portfolio und/oder einzelne Vorhaben auf Beiträge zur Erreichung der relevanten SDGs ausge-

richtet wurden.  

 

Bewertung: Ziel des Vorhabens war die Unterstützung der Positionierung des BMZ in wichtigen Politikpro-

zessen. Insofern beriet das SV Flucht zur Ausgestaltung und Weiterentwicklung des genannten strategischen 

Bezugsrahmens. Dementsprechend orientierte sich auch die Konzeption des Vorhabens am strategischen 

Bezugsrahmen. Bewertungsdimension 1 wird mit 30 von 30 Punkten bewertet. Die Bewertung erfolgt auf der 

Grundlage von Textanalysen (Modulvorschlag und Fortschrittsberichte) sowie Interviews. 

 

Relevanz – Dimension 2: Die Konzeption des Projekts entspricht den Bedarfen der Zielgruppe(n). 

Die Zielgruppe des Projekts umfasste die fast 80 Millionen Menschen auf der Flucht, d. h. Flüchtlinge, Asylsu-

chende, Binnenvertriebene sowie die Bevölkerung der aufnehmenden Gemeinden. Diese Zielgruppe stand 

jedoch aufgrund des beratenden Charakters des Vorhabens am Ende eines langen und komplexen Wir-

kungszusammenhangs. Für die Evaluierung wurde daher auf die (direkte) Zielgruppe BMZ, hier die Sektorre-

ferate 221 und 220, fokussiert und darauf, inwiefern die Projektkonzeption deren Beratungsbedarfen ent-

sprach. Bereits in der Inception-Phase der Evaluierung wurde vom auftraggebenden BMZ-Referat 221 die 

hohe Zufriedenheit mit den Leistungen des Projekts zum Ausdruck gebracht. Auch das schriftliche „Auftrag-

geber-Feedback” fiel sehr positiv aus (GIZ 2020f, GIZ 2019a). 

 

Die Perspektiven und Bedürfnisse der indirekten Zielgruppen sind in der Projektkonzeption im Begriff der 
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„Entwicklungsorientierung” reflektiert (s. oben 2.2). Als zielgruppenorientierter Titel stellt die SI Flucht die Per-

sonengruppen Flüchtlinge, Binnenvertriebene, Asylsuchende und die Bevölkerung aufnehmender Gemein-

den in den Mittelpunkt und bleibt thematisch/sektoral wie auch geographisch offen. Dies spiegelte sich in der 

Arbeit des SV und den Fragen, die es bearbeitete, wider. So ging es in den Lessons-Learnt-Workshops im-

mer wieder um Fragen der Inklusion und Partizipation der indirekten Zielgruppen (s. z. B. Ergebnisse des 

Lessons-Learnt-Workshops zum Thema „Binnenvertreibung – Antworten der Entwicklungszusammenarbeit 

auf eine unsichtbare Krise” [GIZ 2019g]). 

 

Bewertung: Die Konzeption des Projekts entsprach den Bedarfen der Zielgruppe. Bewertungsdimension 2 

wird mit 30 von 30 Punkten bewertet. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage von Textanalysen (u. a. Auf-

traggeber-Feedback, Modulvorschlag, Dokumentation von Lessons-Learnt-Workshops) sowie Interviews. 

 

Relevanz – Dimension 3: Die Konzeption des Projekts ist angemessen auf das zu erreichende Projekt-

ziel ausgerichtet. 

Das dem Projekt zugrunde liegende Wirkungsmodell ist grundsätzlich schlüssig. Mittels der Bearbeitung der 

drei Handlungsfelder kann das Projektziel erreicht werden. Allerdings liegen die drei Outputs des Vorhabens 

auf unterschiedlichen Ebenen. Output C ist nahezu deckungsgleich mit dem Modulziel und liegt auf einer ent-

sprechend hohen Wirkungsebene. Demgegenüber liegt Modulzielindikator 1 auf Output-Ebene. 

 

Die Wirkungshypothesen lassen sich aus dem Modulvorschlag rekonstruieren, allerdings sind sie nicht expli-

zit in den Projektdokumenten verschriftlicht. Der methodische Ansatz des Vorhabens ist in Bezug auf die drei 

Handlungsfelder kohärent beschrieben. Er besteht im Wesentlichen aus der Beratung des BMZ zur nationa-

len und internationalen Positionierung mit seinem entwicklungsorientierten Ansatz. Das Fundament für die 

Beratung und für die konzeptionelle Weiterentwicklung relevanter Themen im Kontext von Flucht und Vertrei-

bung bildete dabei die Erhebung, Analyse und Aufbereitung von Daten und Erfahrungen der SI Flucht. Ein 

wichtiges weiteres Element des methodischen Ansatzes bildete die Öffentlichkeitsarbeit des Vorhabens, die 

für die Positionierung des BMZ genutzt wurde. 

 

Die Bezüge des Projekts zu den Vorhaben der SI Flucht sind jedoch in der Projektkonzeption nicht klar be-

schrieben und z.T. inkohärent. Obwohl das Vorhaben keinen expliziten Mainstreaming-Auftrag hatte, misst 

Modulzielindikator 2 die Berücksichtigung relevanter entwicklungsorientierter Konzepte des BMZ bei neu be-

willigten Vorhaben der SI Flucht. Die Einflussmöglichkeiten des Projekts zur Erreichung des Indikators waren 

dabei überwiegend mittelbar über die Beratung des BMZ (z. B. durch Analysen von Projektdaten und Erfah-

rungen der Vorhaben der SI Flucht sowie Teilnahme an Erörterungsgesprächen). Direkte Einflussmöglichkei-

ten bestanden nur auf Nachfrage seitens der Vorhaben bzw. der sie umsetzenden Organisationen: Im Rah-

men des Call for Proposals zur Einreichung von Projektskizzen zur Beplanung des Haushaltstitels der 

Sonderinitiative Flucht bot das Projekt den BMZ-Länderreferaten sowie den mit der Entwicklung von Projekt-

skizzen beauftragten Länderbereichen der GIZ und der KfW Beratung während der Identifikation potenzieller 

Vorhaben an (und ebenso später nach erfolgter Priorisierung von Vorhaben bei der Erstellung von Kurzstel-

lungnahmen und Durchführung von Prüfmissionen für die GIZ). Es blieb diesen überlassen, ob sie von dem 

Angebot Gebrauch machten. In Einzelfällen bat auch das BMZ-Sektorreferat um Kommentierung von Projekt-

skizzen. Es gab jedoch keinen Mechanismus für eine standardmäßige Kommentierung von Projektskizzen 

durch das Projekt. Diese Aufgabe obliegt entsprechend der Aufgabenverteilung innerhalb der GIZ typischer-

weise dem Fach- und Methodenbereich. In Bezug auf Vorhaben der SI Flucht, die von nicht staatlichen Orga-

nisationen umgesetzt wurden, bestand so gut wie keine Einflussmöglichkeit des Projekts. Auf eine mögliche 

Zusammenarbeit mit nicht staatlichen Akteuren der deutschen EZ ging die Konzeption des Projekts an keiner 

Stelle ein.  

 

Die Systemgrenze ist deutlich und plausibel: Das BMZ wird dabei unterstützt, sich mit dem entwicklungsori-

entierten Ansatz zu positionieren. Ob diese Positionierung jedoch tatsächlich dazu führt, dass das Politikfeld 
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„Flucht und Vertreibung“ von anderen Akteuren entwicklungsorientierter und evidenzbasierter ausgestaltet 

wird, liegt nicht mehr im Einflussbereich des Projekts. Es erscheint jedoch plausibel, dass durch die Positio-

nierung des BMZ ein Beitrag zur Erreichung dieser übergeordneten Wirkung geleistet wird. 

 

Das SV wirkte komplementär zu anderen Projekten im Themenfeld. Eine besonders wichtige Schnittstelle 

gab es mit dem SV Migration. Die organisatorische Trennung der Themen Flucht und Migration in zwei SV ist 

auf die Tatsache zurückzuführen, dass sie von zwei Referaten in Auftrag gegeben wurden. Diese Trennung 

wird aber den thematischen Überschneidungen nicht vollständig gerecht und macht ein Schnittstellenma-

nagement unabdingbar. Auftraggeber des SV Migration ist das Referat 220 (Grundsatzfragen Flucht und Mig-

ration), während das SV Flucht von Referat 221 (Fluchtursachen mindern, Beschäftigungsoffensive Nahost) 

beauftragt ist. Während das SV Migration das BMZ-Referat in allen Grundsatzfragen zu Migration berät, 

übernimmt das SV Flucht dies für alle Fragen zur Fluchtthematik. Die Aufteilung in Migration und Flucht sei-

tens GIZ liegt damit etwas quer zur Aufteilung auf Seiten des BMZ (zum einen Grundsatzfragen zu beiden 

Themen, zum anderen die SI Flucht und die Beschäftigungsoffensive Nahost). Diese Struktur zieht eine 

Trennlinie, die nicht ganz klar ist und darüber hinaus der realen Überschneidung und Durchmischung beider 

Themen (Stichwort mixed migration) nicht voll gerecht wird. Dies hat zur Folge, dass die Bearbeitung der 

Themen nicht automatisch „aus einem Guss” erfolgt (Int_13). Politisch mag das auch nicht immer wün-

schenswert sein. Es schafft jedoch das Risiko, dass Themen aus den Augen geraten oder der Abstimmungs-

aufwand Prozesse erschwert. Dieses Risiko wird dadurch verstärkt, dass auch international Prozesse zu den 

Themen Migration und Flucht stark voneinander getrennt bearbeitet werden. Wichtige Themen und Prozesse, 

die zwischen die Stühle fallen könnten, sind z. B. klimabedingte Migration, Grundsatzfragen zu Flucht (etwa 

Fluchtursachen bzw. deren Bekämpfung), die Bearbeitung der Thematik von Migration und Flucht innerhalb 

der EU sowie die systematische Berücksichtigung migrantischer Bevölkerungsgruppen bei der Umsetzung 

der Agenda 2030 (Follow-up und Review) (G_1). Um die Bearbeitung dieser Themen sicherzustellen, wurden 

sie zwischen dem SV Migration und dem SV Flucht aufgeteilt. Die Schnittstelle zum SV Migration wird durch 

eine geteilte Fachkraftstelle bearbeitet.  

 

Digitale Ansätze wurden im Wirkungsmodell nicht explizit dargestellt. Die durch das SV Flucht verwaltete On-

lineplattform Wiki war – neben der bestehenden Excel-Liste – als Instrument für das Monitoring und den Aus-

tausch der Projekte untereinander konzipiert. Allerdings wurde die Plattform von den SI-Vorhaben trotz ent-

sprechender Auflage seitens des BMZ nicht in vollem Umfang genutzt, so dass sie im Folgeprojekt nicht 

fortgeführt werden soll. Zum Zeitpunkt der Evaluierung wurden neue digitale Lösungen wie z. B. eine Daten-

bank mit automatisierten Abfragefunktionen geprüft, um das Monitoring zu verbessern. Ein weiterer Ansatz-

punkt für die stärkere Berücksichtigung von digitalen Lösungen könnte in der Aufbereitung von Lernerfahrun-

gen in der SI Flucht im Bereich Digitalisierung bestehen. Eine Portfolioauswertung „SI Flucht 2014 – 2019, 

Fokus Digitalisierung” wurde bereits erstellt. Diese erfolgte jedoch als reine Desk Study mittels einer Schlag-

wortsuche in Projektdokumenten. Hierauf könnte aufgebaut werden; besonders wirkungsvolle Ansätze kön-

nen auf ihre Replizierbarkeit hin untersucht und dargestellt werden (z. B. IT-gestützte Ansätze in der Konflikt-

bearbeitung mit Kindern und Jugendlichen, Schaffung neuer Arbeitsmöglichkeiten, IT-gestützte Angebote im 

Bereich MHPSS).  

 

Bewertung: Das Wirkungsmodell ist in sich weitgehend kohärent und auf das Projektziel ausgerichtet. Aller-

dings werden in der Wirkungsmatrix des Vorhabens die Anspruchsniveaus der unterschiedlichen Ebenen 

nicht eingehalten – dies wird in der Visualisierung des Wirkungsmodells gut sichtbar. So ist Modulzielindikator 

1 hinsichtlich seines Anspruchs kein Outcome-Indikator, da er keine Nutzung misst („Dem BMZ liegen 40 mo-

natliche Analysen vor”). Da er hinsichtlich seines Anspruchs auf Output-Ebene liegt, verwundert es nicht, 

dass er nahezu deckungsgleich mit Output-Indikator A.1 ist. In der Praxis hat dies dazu geführt, dass bei Mo-

dulzielindikator 1 und Output-Indikator A.1 dieselben Produkte gezählt wurden (GIZ-Wirkungsmonitor). Ein 

anderes Beispiel für die Vermischung der Ebenen ist Output C („Das BMZ hat einen Beitrag zur Ausgestal-

tung nationaler und internationaler Agenden geleistet“): er liegt über dem Modulziel. Eine weitere Schwach-
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stelle des Wirkungsgefüges besteht in den unzureichenden Einflussmöglichkeiten des Vorhabens zur Errei-

chung von Modulzielindikator 2, da diese überwiegend nur mittelbar sind. Die Konzeption benennt diese 

Problematik jedoch nicht; vor allem aber zeigt sie keine Ansätze auf, wie der Indikator mittels der vorgesehe-

nen Aktivitäten und Outputs erreicht werden kann. Es fehlt zudem ein spezifischer Output zur entwicklungs-

orientierten Ausrichtung der Vorhaben der SI Flucht. In Bezug auf Vorhaben der SI Flucht, die von nicht 

staatlichen Organisationen umgesetzt wurden, bestand kaum Einfluss des Projekts bzgl. der Erreichung des 

Indikators. Die aufgeführten Unzulänglichkeiten der Projektkonzeption lagen nicht in der Verantwortung des 

Vorhabens, hätten jedoch im Dialog mit dem BMZ korrigiert werden können (z. B. im Zuge der eingereichten 

Änderungsangebote, siehe Bewertungsdimension 4). Das Evaluierungsteam bewertet daher die Dimension 3 

mit 15 von 20 Punkten. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage von Textanalysen sowie Interviews. 

 

Relevanz – Dimension 4: Die Konzeption des Projekts wurde bedarfsgerecht an Veränderungen ange-

passt und falls zutreffend bei Bedarf erneut adaptiert. 

Die Konzeption des Vorhabens bot ausreichend Flexibilität für Veränderungen, da Sektorvorhaben typischer-

weise in Politikfeldern angesiedelt sind, die sich dynamisch entwickeln, und sie das BMZ bei der Gestaltung 

derselben unterstützen sollen. Wichtige Veränderungen im Politikfeld während der Projektlaufzeit waren die 

Verabschiedung des Globalen Flüchtlingspakts, der Beginn der Beschäftigungsinitiative Nahost als Teil der 

SI Flucht sowie eine kontinuierlich steigende Bedeutung der Themen Gender und MHPSS. Die Annahme des 

Flüchtlingspakts war zum Zeitpunkt der Konzeption des Vorhabens bereits absehbar und in der Projektkon-

zeption angelegt. Infolge eines sich dynamisch entwickelnden Politikfelds ist auch das Portfolio der SI Flucht 

rasant gewachsen. Zum Zeitpunkt der Evaluierung waren es 251 Vorhaben seit Beginn der SI Flucht. Eine 

der Reaktionen des Projekts auf Veränderungen bestand in der zweimaligen Abgabe von Änderungsangebo-

ten, primär zur finanziellen Aufstockung. So wurden zusätzliche Mittel z. B. zur Einrichtung einer Stelle mit 

Fachlichkeit MHPSS und für die Finanzierung von Projektprüfungen für Neuvorhaben der SI Flucht genutzt. 

Letztere wurde 2019 dahingehend umgestellt, dass ein eigener Studienfachkräftefonds nur für Prüfungen ein-

gerichtet wurde. Da die Einrichtung des Fonds früher als gedacht erfolgte, konnten Mittel eingespart werden, 

die für Prüfmissionen eingeplant waren. Dies führte im Juli 2020 zu einer Auftragswertreduzierung um 

280.000 €. 

Mittels eines Änderungsangebots vom 19.06.2019 wurden zudem einige Output-Indikatoren angepasst (s. 

hierzu Kapitel 2.2). Dieses Änderungsangebot hätte genutzt werden können, um Ungenauigkeiten der Indika-

toren auf Modulzielebene zu beheben. Das Auftraggeber-Feedback sowie Aussagen seitens des BMZ und 

des Vorhabens legten nahe, dass ein stilles Einverständnis bestand, demzufolge derartige Änderungen nicht 

erforderlich waren. Vielmehr wurde die notwendige Flexibilität der Leistungserbringung gegenüber formalen 

Anforderungen in den Vordergrund gestellt (GIZ 2020f, GIZ 2019a, G_8, G_5, G_6, Int_4).  

 

Bewertung: Die Konzeption wurde während der Projektlaufzeit an Veränderungen angepasst. Da eine An-

passung der Modulzielindikatoren nicht erfolgte, wird die Dimension 4 mit 17 von 20 Punkten bewertet. Die 

Bewertung erfolgt auf der Grundlage von Textanalysen sowie Interviews.  

Zusammenfassende Beurteilung und Bewertung der Relevanz 

Insgesamt wird die Relevanz des Projekts als Stufe 1: sehr erfolgreich bewertet mit 92 von 100 Punk-

ten. 
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Tabelle 3: Bewertung des OECD/DAC-Kriteriums „Relevanz“ 

 

Kriterium Bewertungsdimension Punktzahl und Bewertung 

Relevanz Die Konzeption des Projekts4 orientiert sich an den rele-
vanten strategischen Bezugsrahmen. 

30 von 30 Punkten 

Die Konzeption des Projekts entspricht den Bedarfen der 
Zielgruppe(n). 

30 von 30 Punkten 

Die Konzeption des Projekts ist angemessen auf das zu er-
reichende Projektziel ausgerichtet. 

15 von 20 Punkten 

Die Konzeption des Projekts wurde bedarfsgerecht an Ver-
änderungen angepasst und falls zutreffend bei Bedarf er-
neut adaptiert. 

17 von 20 Punkten 

Gesamtpunktzahl und Bewertung Punktzahl: 92 von 100 
Punkten  
Bewertung: Stufe 1: sehr 
erfolgreich 

 

4.3 Effektivität 

In diesem Abschnitt wird die Effektivität des Projekts analysiert und bewertet.  

 

Das Kriterium Effektivität wird anhand folgender Dimensionen dargestellt und bewertet:  

1. Das Projekt hat das Projektziel gemäß den im Auftrag vereinbarten Projektzielindikatoren im vereinbarten 

Zeitrahmen erreicht. 

2. Die Aktivitäten und Leistungen (Outputs) des Projekts haben wesentlich zur Erreichung des Projektziels 

(Outcome) beigetragen.  

3. Es sind keine (nicht intendierten) negativen Wirkungen des Vorhabens festzustellen. Opportunitäten für 

zusätzliche positive Wirkungen – sofern vorhanden – wurden genutzt. 

Analyse und Bewertung der Effektivität 

Effektivität – Dimension 1: Das Projekt hat das Projektziel (Outcome) gemäß den im Auftrag verein-

barten Projektzielindikatoren im vereinbarten Zeitrahmen erreicht. 

Die folgende Tabelle analysiert die Modulzielindikatoren nach den SMART-Kriterien und passt die Indikatoren 

entsprechend an.  

 
Tabelle 4: Anpassung von Modulzielindikatoren nach SMART-Kriterien 

 

4 Die „Projektkonzeption“ umfasst das Projektziel und die Theory of Change (ToC = GIZ-Wirkungsmodell = grafische Darstellung und narrative Wirkungshypothesen) mit den 

Outputs, Aktivitäten, Instrumenten und Wirkungshypothesen sowie die Umsetzungsstrategie (z. B. methodischer Ansatz, „Capacity Development“-Strategie, Wirkungshypo-

thesen). 

Projektzielindikator gemäß (dem 
letzten Änderungs-)Angebot 

Bewertung nach SMART*-Krite-
rien / Assessment   

Angepasster Projektzielindika-
tor  

(nur wenn dies für die Messung o-
der das Verständnis notwendig ist) 

Modulzielindikator 1: Dem BMZ 
liegen 40 monatlich aktualisierte 
Analysen der Wirkungen der deut-
schen Unterstützung von Vorha-
ben im Themenbereich Flucht und 

Der Indikator ist nicht SMART, in-
sofern er sich auf „die deutsche 
Unterstützung im Themenbereich 
Flucht und Vertreibung” bezieht. 

Dem BMZ liegen 40 Analysen der 
Wirkungen der Vorhaben der SI 
Flucht für die Sichtbarkeit des ent-
wicklungsorientierten Ansatzes 
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Vertreibung für die Sichtbarkeit 
des entwicklungsorientierten An-
satzes vor.  
Basiswert: 4 
Zielwert: 40 
Quelle: Verifizierung der Verfüg-
barkeit monatlicher Analysen; in-
terne monatliche Auswertungen zu 
Wirkungen, Sachstände, Sprech-
punkte, Darstellung von Beispiel-
projekten, Lessons Learnt und Ori-
entierung für Neu- und 
Folgevorhaben. 

Diese Formulierung ist nicht spezi-
fisch, da nicht klar ist, welche Vor-
haben dazu gezählt werden. Auch 
die Messbarkeit ist eingeschränkt, 
weil das Projekt keine derartige 
Übersicht über alle Vorhaben im 
Themenfeld hat. 
 
Das Vorhaben hat nicht 40 Analy-
sen monatlich aktualisiert, sondern 
über die Projektlaufzeit über 40 
Analysen in verschiedenen For-
maten erstellt. Einige werden mo-
natlich aktualisiert, andere jährlich; 
andere gar nicht oder nicht regel-
mäßig. Das Monitoring der Vorha-
ben der SI Flucht, das sich auf ak-
tuell 251 Projekte bezieht, erfolgt 
monatlich. Es ist davon auszuge-
hen, dass sich das Kriterium der 
„monatlichen Aktualisierung” auf 
diese Vorhaben beziehen sollte. 
Zum Zeitpunkt der Konzeption des 
Projekts hatte die SI Flucht deut-
lich weniger Vorhaben als heute 
(z. B. Projekte mit Laufzeitbeginn 
im Jahr 2016: 34). Dafür spricht 
auch Output A, der sich ebenfalls 
auf den Zielwert 40 bezieht. Inso-
fern erscheint dem Kriterium „mo-
natlich aktualisiert” Genüge getan 
zu sein.  

vor, darunter eine monatlich aktu-
alisierte Auswertung der Vorhaben 
der SI Flucht. 
Basiswert: 4 
Zielwert: 40, darunter eine monat-
lich aktualisierte Auswertung der 
Vorhaben der SI Flucht. 
 
Quelle: Liste mit über 40 Analysen 
des SV Flucht 

Modulzielindikator 2: 60 Prozent 
der neu bewilligten Vorhaben der 
deutschen EZ im Themenfeld 
Flucht und Vertreibung berück-
sichtigen die relevanten entwick-
lungsorientierten Konzepte des 
BMZ.  
 
Basiswert: 0,  
Zielwert: 60 Prozent  
Quelle: Laufende Projektprüfun-
gen von neuen Vorhaben; Aus-
wertung von Checklisten und Fort-
schrittsberichten der 
Implementierungsorganisationen 
und des Vorhabens 

Die Formulierung „Vorhaben der 
deutschen EZ im Themenfeld 
Flucht und Vertreibung“ ist nicht 
spezifisch (s. Zielindikator 1). Der 
Indikator ist zwar messbar, aber 
die Messung wäre bei aktuell 251 
Vorhaben der SI Flucht sehr zeit-
aufwendig. Im Rahmen der Evalu-
ierung erfolgte daher eine Stich-
probenauswahl sowie ein 
Vergleich von fünf kommentierten 
Projektskizzen mit den final bewil-
ligten Modulvorschlägen. Das Kri-
terium „neu bewilligt“ ist schwierig 
messbar, da das Monitoring nicht 
nach Bewilligungszeitpunkt, son-
dern nach Laufzeit erfolgte. Bewil-
ligung und Laufzeitbeginn können 
zeitlich jedoch voneinander abwei-
chen.  

60 Prozent der Vorhaben der SI 
Flucht mit Laufzeitbeginn inner-
halb der Projektlaufzeit erfüllen 
vier der folgenden sieben Kriterien 
von Entwicklungsorientierung: 

1. Strukturbildung 
2. HDP-Nexus wird bearbei-

tet/berücksichtigt 
3. Integration (Zielgruppe bein-

haltet auch aufnehmende Ge-
meinden) 

4. Stärkung der Autonomie von 
Geflüchteten (Self-Reliance) 

5. Vulnerabilität der Zielgruppe 
als Auswahlkriterium 

6. Gender 
7. Friedensförderung/Konfliktbe-

arbeitung  
Basiswert: 0,  
Zielwert 64 (60 Prozent von 107) 
 
Quelle: Eine Stichprobe von 15 
Vorhaben aus der vom SV Flucht 
geführten Projektliste der 107 Vor-
haben der SI Flucht mit Laufzeit-
beginn innerhalb der Projektlauf-
zeit. 
Kriterien für die Auswahl sind regi-
onale Verteilung, Abbildung der 
BONO, Querschnitt der Durchfüh-
rungsorganisationen. 
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Modulzielindikator 1: Dem BMZ liegen 40 Analysen der Wirkungen der Vorhaben der SI Flucht für die Sicht-

barkeit des entwicklungsorientierten Ansatzes vor, darunter eine monatlich aktualisierte Auswertung der Vor-

haben der SI Flucht. Basiswert: 4, Zielwert: 40, darunter eine monatlich aktualisierte Auswertung der Vorha-

ben der SI Flucht.  

Das Projekt hat eine Liste mit 43 Analysen vorgelegt (Stand Juni 2020). Die Analysen wurden von den Evalu-

atorinnen stichprobenartig gesichtet. Insgesamt wurden acht Analysen im Hinblick auf Inhalt und Methodik 

untersucht. Der Indikator selbst trifft keine Aussage über das Format oder die Qualität der Analysen. Die For-

mulierung „Analysen von Wirkungen” lässt darauf schließen, dass es sich um eine Wirkungsmessung i. S. 

von erzielten Wirkungen auf Outcome- bzw. Impact-Ebene handeln sollte. In der Quellenangabe werden 

dann jedoch neben den Analysen auch Sachstände, Sprechpunkte, Darstellungen von Projektbeispielen und 

Lessons Learnt genannt; mithin wird ein sehr offenes Verständnis des Begriffs Wirkungsanalyse zugrunde 

gelegt.  

Die Wirkungsanalyse bezog sich in allen acht Fällen allein auf die Textanalyse von Dokumenten von Vorha-

ben der SI Flucht. Mangels Triangulation und Methodenvielfalt kam es dabei zu methodischen Ungenauigkei-

ten, die den Aussagegehalt der Analysen deutlich einschränken. Insgesamt war die Analyse stark auf die Ge-

nerierung von Zahlen ausgerichtet. So führte z. B. die Analyse „Übersicht Mental Health and Psychosocial 

Support in der SI Flucht 2014 – 2017” (GIZ 2018d: 1) aus, dass „bisher mind. 1,2 Mio. Menschen durch SI-

Flucht-Vorhaben zu ‚psychischer Gesundheit und psychosozialer Unterstützung‘ (Mental Health and Psycho-

social Support, MHPSS) oder Projekte mit MHPSS-Elementen erreicht wurden.” Gleichzeitig wurde aber fol-

gende Einschränkung gemacht: „Diese Zahl umfasst vorliegende Ist-Zahlen für die gesamten Projekte und 

schließt daher auch Komponenten ein, die nicht im Bereich Psychosoziale Unterstützung angesiedelt sind. 

Für einen Großteil der Projekte liegen keine Zahlen vor, so dass wenig Aussagen zu tatsächlich erreichten 

Begünstigten gemacht werden können. Zum Teil sind Soll- und Ist-Zahlen für einzelne Länder nicht immer 

klar zu differenzieren. Hier kann es zu Doppelzählungen kommen.” Das Dokument „Wirkungen der durch das 

BMZ geförderten UNHCR-Vorhaben” (GIZ 2017e) nennt ähnliche Einschränkungen. Bei zwei der acht unter-

suchten Analysen wurden auch geplante Wirkungen erfasst, wobei nicht deutlich gemacht wurde, in welchem 

Umfang geplante Wirkungen bereits erreicht wurden. 

Die bloße Analyse von Projektanträgen und Fortschrittsberichten ist methodisch nicht ausreichend, um ver-

lässliche Daten und Informationen zu den tatsächlich erreichten Wirkungen der Vorhaben zu liefern. Die 

quantitative Darstellung der Anzahl von Begünstigten erfasste nur einen – häufig wenig detailliert dargestell-

ten – Leistungsbezug5, der nichts über die Nutzung der Leistungen und die erreichten Wirkungen auf Out-

come- und Impact-Ebene aussagt. Eine Validierung der Informationen aus den Projektdokumenten erfolgte 

 

5 S. z. B. die Sektoranalyse Bildung 2014 – 2018 (GIZ 2019h), S. 8 in Bezug auf ein Vorhaben in Äthiopien: „Für 37.500 Flüchtlingskinder und 10.500 Kinder aus den aufneh-

menden Gemeinden verbesserte sich der Zugang zu Bildung durch neues Lern- und Lehrmaterial sowie die Fortbildung von 484 Lehrkräften. 155 Sozialarbeiter und Sozial-

arbeiterinnen erhielten Fortbildungen zu psychosozialer Unterstützung.” 

Modulzielindikator 3: Neun Bei-
spiele der konzeptionellen Gestal-
tung und Auswertung der Sonder-
initiative (SI) „Fluchtursachen 
bekämpfen – Flüchtlinge (re-)in-
tegrieren“ aus dem Bewilligungs-
zeitraum zwischen 2017 und 
2020, davon sieben mit explizitem 
Genderbezug, wurden vom BMZ 
zur Ausgestaltung von nationalen 
und internationalen Agenden (z. B. 
„Comprehensive Refugee 
Response Framework“ -Prozess, 
laufende EU-Prozesse) genutzt. 
(Basiswert: 2, davon zwei mit 
Genderbezug, Zielwert: 9, davon 
sieben mit Genderbezug) 

Der Indikator ist SMART.  

* SMART: spezifisch, messbar, erreichbar (achievable), relevant, zeitgebunden (time-bound) 
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nicht. Eine zuverlässige Wirkungsmessung wäre jedoch wichtig zur Rechenschaftslegung im Allgemeinen 

und für die Positionierung der SI Flucht im Besonderen. Eine empirische Analyse der Wirkungen von Maß-

nahmen wurde auch von Vorhaben der SI gewünscht und z. T. bereits betrieben; mehrere Gesprächs-

partner*innen äußerten Bedarf bzw. Interesse daran (Int_2, Int_23, Int_18, Int_7, Int_21, Int_29 u. a.). Das SV 

könnte eine initiierende und koordinierende Rolle einnehmen, indem es z. B. Themen, Fragestellungen und ent-

sprechende Projekte und geeignete Kooperationspartner*innen (GIZ-intern oder z. B. aus der Forschung) identifi-

ziert und methodisches Backstopping anbietet. Im Mittelpunkt der Kooperation zwischen operativen Vorhaben und 

dem SV sollten dabei das gemeinsame Lernen und die Aufbereitung von Lernerfahrungen stehen – nicht Kontrolle 

und Bewertung der Vorhaben seitens des SV. 

Gleichzeitig ist hervorzuheben, dass das derzeitige Monitoring der SI, d. h. die Zusammenstellung von aggre-

gierten Daten aus den Berichten der Vorhaben der SI, vom BMZ sehr positiv bewertet und intensiv genutzt 

wurde, auch von Bundesminister Müller (Int_4, G_8, GIZ 2020f). Auch in der GIZ gab es Interesse an einer 

Replikation für andere Bereiche wie die Übergangshilfe.  

 

Bewertung: Modulzielindikator 1 ist zu 108 Prozent erfüllt. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage von 

Textanalysen. 

 

Modulzielindikator 2: 60 Prozent der Vorhaben der SI Flucht mit Laufzeitbeginn innerhalb der Projektlaufzeit 

sind strukturbildend und erfüllen insgesamt mindestens vier der folgenden sieben Kriterien von Entwicklungs-

orientierung: 

• Strukturbildung 

• HDP-Nexus wurde bearbeitet/berücksichtigt 

• Integration (Zielgruppe beinhaltet auch aufnehmende Gemeinden) 

• Stärkung der Autonomie (Self-Reliance) von Zielgruppen  

• Vulnerabilität der Zielgruppe als Auswahlkriterium 

• Gender 

• Friedensförderung/Konfliktbearbeitung 

Basiswert: 0, Zielwert: 64 (60 Prozent von 107) 

 

Zur Messung dieses Indikators wurde zum einen untersucht, inwieweit diese Kriterien sich im Call for Propo-

sals für Projektskizzen der SI Flucht wiederfinden, da die darin gemachten Vorgaben den wesentlichen Hebel 

zur inhaltlichen Ausrichtung der Vorhaben der SI Flucht bilden. Zum anderen wurde eine Stichprobe von 15 

Vorhaben der SI Flucht im Hinblick auf diese Kriterien per Textanalyse untersucht. 

Zugrunde gelegt wurde der Call for Proposals für Projektskizzen der SI Flucht im Rahmen der integrierten 

Planung und Allokation für das Jahr 2021, der vom titelführenden Referat 221 des BMZ an die BMZ-Länder-

bereiche gerichtet ist (BMZ 2020). Er enthält folgende inhaltliche Kriterien:  

• Integration 

• Strukturbildung 

• Gender (mindestens GG1) 

• Frieden und Sicherheit (mindestens FS1) 

• Vulnerabilität der Zielgruppe 

Damit entsprachen die Vorgaben des Call for Proposals weitgehend den vom Vorhaben definierten Kriterien 

von Entwicklungsorientierung. Im Call for Proposals nicht explizit genannt waren 1) die Berücksichtigung des 

HDP-Nexus und 2) die Förderung der Self-Reliance der Zielgruppen6.  

Anhand einer Stichprobe von 15 Vorhaben der SI Flucht wurde untersucht, inwieweit die vom Projekt ge-

nannten Kriterien von Entwicklungsorientierung von den Vorhaben eingehalten wurden. Analysiert wurden 

fünf Vorhaben der KfW, sieben Vorhaben der GIZ und drei Vorhaben von nicht staatlichen Organisationen. 

Die Datengrundlage bildeten vom SV Flucht zur Verfügung gestellte Projektangebote bzw. Projektanträge, 

 

6 Außerdem bittet das BMZ um die Berücksichtigung bestimmter Querschnittsthemen (Schutz vor sexualisierter Gewalt, Schutz von Kinder- und Jugendrechten, Inklusion 

von Menschen mit Behinderungen, MHPSS, Friedensförderung und Konfliktbearbeitung) und nennt eine Reihe von Themen, zu denen es Vorschläge begrüßen würde. Dabei 

wird die Prävention von Gewalt (als Minderung von Fluchtursachen) und die Unterstützung von Rückkehr nach beendeten Gewaltsituationen nochmals genannt. 
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die Bewilligungsschreiben des BMZ, Änderungsangebote sowie Berichte zur Projektumsetzung (hier wurden 

jeweils die aktuellsten vorliegenden Berichte ausgewertet). Während für das Gros der Vorhaben alle relevan-

ten Unterlagen zur Verfügung standen, fehlten einzelne Dokumente (Wirkungsmatrizen, Anlagen zu Kennun-

gen, ein Angebot). Methodisch wurden v. a. die Beschreibungen der Ziele (Wirkungsmatrizen, Logframes), 

der Zielgruppen, der weiteren Beteiligten, des politischen Trägers und die Erläuterungen zur Kennungsver-

gabe zugrunde gelegt. Darüber hinaus wurden bei Bedarf einzelne Abschnitte oder Dokumente genauer un-

tersucht. 

Die Entwicklungsorientierung wurde anhand von 6 der oben genannten 7 Kriterien analysiert. Die Berücksich-

tigung des HDP-Nexus-Kriteriums konnte mittels der Stichprobe nicht bewertet werden. 

Ergebnisse: 

1. Strukturbildung: 14 von 15 Vorhaben wurden als strukturbildend gewertet, vier davon mit Einschränkun-

gen. Als strukturbildend gewertet wurden Vorhaben dann, wenn mit verfassten lokalen Strukturen zusam-

mengearbeitet wurde (Gemeinden, Distriktverwaltungen, Ministerien, Kammern etc.) und diese Zusam-

menarbeit nicht nur punktuell war. 

2. Integration: 12 Vorhaben hatten sowohl Flüchtlinge und/oder Binnenvertriebene als auch aufnehmende 

Gemeinden zur Zielgruppe. Bei drei Vorhaben war dies in eingeschränktem Maße der Fall.  

3. Stärkung der Autonomie von Zielgruppen (Self-Reliance): 13 Vorhaben stärkten die Self-Reliance der 

Zielgruppen. Bei einem Vorhaben war kein solcher Ansatz zu erkennen – dort schien die „Versorgung” 

der Zielgruppe im Vordergrund zu stehen. Bei einem weiteren Vorhaben erlaubten die Dokumente keine 

Aussage zu diesem Punkt. 

4. Vulnerabilität vor Status: Die Vulnerabilität der Zielgruppen war bei 14 Vorhaben ein entscheidendes Aus-

wahlkriterium. Bei Vorhaben der KfW und der GIZ spiegelte sich dies insgesamt adäquat in der Kennung 

zur Armutsorientierung wider (AO 1 und AO 2). 

5. Gender: Zehn Vorhaben hatten mindestens einen Modulzielindikator zu Gender; neun davon beinhalteten 

Frauenquoten; sie lagen zwischen 30 Prozent und 60 Prozent. Die Kennungsvergabe war insgesamt 

nicht kohärent: Vier Vorhaben hatten eine GG-1-Kennung, aber keinen entsprechenden Indikator. 

6. Friedensförderung/Konfliktbearbeitung: In nur vier Vorhaben waren Ansätze zur Friedensförderung/Kon-

fliktbearbeitung nachvollziehbar abgebildet. In einem weiteren Vorhaben war ein Bezug in eingeschränk-

tem Umfang erkennbar. Allerdings hätte die genaue Zuordnung von Maßnahmen zu Konfliktfaktoren ei-

nen Abgleich zwischen den Konfliktanalysen und den Ansätzen der Vorhaben erforderlich gemacht. Alle 

Zwölf Vorhaben von GIZ und KfW hatten eine FS-1-Kennung. Die Vergabe der FS-Kennung war insge-

samt nicht kohärent. 

In drei Fällen forderte das BMZ in der Bewilligung von Vorhaben inhaltliche Nachbesserungen zur Berück-

sichtigung von Gender und Krisenprävention/Konfliktbearbeitung nach (gender-disaggregierte Daten, Indika-

toren zu Gender, Einhaltung des „do no harm“-Prinzips, Berücksichtigung von Landkonflikten). 

 

Bewertung: Zehn Vorhaben aus der Stichprobe waren strukturbildend und erfüllten insgesamt mindestens 

vier von sechs Kriterien (eines mit Einschränkung). Die Kohärenz der Kennungsvergabe wurde dabei nicht 

berücksichtigt. Dies entspricht 67 Prozent der Stichprobe von 15 Vorhaben. Der Indikator ist damit erfüllt.  

 

Modulzielindikator 3: Neun Beispiele der konzeptionellen Gestaltung und Auswertung der Sonderinitiative 

(SI) „Fluchtursachen bekämpfen – Flüchtlinge (re-)integrieren“ aus dem Bewilligungszeitraum zwischen 2017 

und 2020, davon sieben mit explizitem Genderbezug, wurden vom BMZ zur Ausgestaltung von nationalen 

und internationalen Agenden (z. B. „Comprehensive Refugee Response Framework“-Prozess, laufende EU-

Prozesse) genutzt. (Basiswert: 2, davon zwei mit Genderbezug, Zielwert: 9, davon sieben mit Genderbezug). 

Die Messung des Indikators wurde dahingehend begrenzt, dass nur gemessen wurde, ob er erreicht, aber 

nicht, ob er übererfüllt wurde. Eine Begrenzung bestand auch insofern, als „Zulieferungen” im Wesentlichen 

auf sogenannte „Sachstände” reduziert wurden. In der Beratungspraxis des SV bildeten Sachstände hinge-

gen nur einen Bruchteil des Leistungsspektrums ab. 

Das SV hat in seinem Wirkungsmonitor zwölf Zuarbeiten erfasst, die vom BMZ für die Ausgestaltung von na-

tionalen und internationalen Agenden genutzt werden konnten. Dabei handelte es sich vorwiegend um kurze 
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Sachstände zu Themen wie MHPSS, Bildung, Gender, Übergangshilfe, GRF und GCR. Eine Textanalyse 

zeigte einen expliziten Genderbezug bei fünf Zulieferungen. Im Hinblick auf die Zahl der Zulieferungen und 

die Zahl der Zulieferungen mit Genderbezug wurde der Indikator damit erfüllt. 

Die Nutzung durch das BMZ wurde für die Themen MHPSS, Frauen in Fluchtkontexten und GCR im Rahmen 

von Bewertungsdimension 2 nachgewiesen. Damit wurde die Nutzung von sechs Zulieferungen nachgewie-

sen (z. T. sind mehrere Sachstände einem der genannten Themen zuzuordnen). Die Nutzung von Zulieferun-

gen im Bereich „Bildung im Kontext von Flucht” war beispielhaft daran ersichtlich, dass Deutschland als Co-

Sponsor für Bildung beim GRF auftrat und dort Mittelzusagen für die Inklusion von Flüchtlingen in nationale 

Bildungssysteme und zu beruflicher Bildung gemacht hat (Rede von Außenminister Maas, 2019).  

 
Foto 1: Schule für syrische Flüchtlingskinder in Adana/Türkei © GIZ / Cannizzo 

 

Die Nutzung von Zuarbeiten zum HDP-Nexus zeigte sich v. a. im strategischen Dialog des BMZ mit UNHCR 

und dem Ausbau ihrer Kooperation (ersichtlich z. B. durch die Schaffung des GIZ-Globalvorhabens zur Unter-

stützung des UNHCR bei der Umsetzung des CRRF bzw. des GCR). Damit ist die Nutzung von zwei weite-

ren Sachständen nachgewiesen, so dass sie insgesamt für acht Sachstände nachgewiesen ist. Der Indikator 

wurde somit auch im Hinblick auf die Nutzung erfüllt. 

 

Bewertung: Modulzielindikator 3 wurde zu 100 Prozent erfüllt. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage von 

Textanalysen, der Auswertung der Ergebnisse des Wirkungsmonitors sowie Interviews. 

 

Gesamtbewertung zu Bewertungsdimension 1: Modulzielinkator 1 wurde zu 108 Prozent erfüllt, Modul-

zielindikator 2 wurde zu 112 Prozent erfüllt, Modulzielindikator 3 wurde zu 100 Prozent erfüllt. Bei gleichrangi-

ger Wertung der drei Modulzielinkatoren ergibt sich eine Bewertung von 40 von 40 Punkten.   

Bewertungsdimension 2: (Die Aktivitäten und Leistungen (Outputs) des Projekts haben wesentlich 

zur Erreichung des Projektziels (Outcome) beigetragen. 

In dieser Bewertungsdimension wurden die beiden zentralen Wirkungshypothesen der Theory of Change des 

Vorhabens untersucht: Die Wirkungshypothese „nationale und internationale Positionierung” (im Folgenden: 

Wirkungshypothese 1) wurde in Bezug auf die Positionierung des BMZ bei folgenden Prozessen bzw. The-

men untersucht:  
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a. Beratung des BMZ zum Globalen Flüchtlingspakt  

b. Psychosoziale Unterstützung in langanhaltenden Fluchtsituationen  

c. Frauen in Fluchtkontexten 

In Bezug auf Wirkungshypothese 2 „Beratung zur entwicklungsorientierten Ausrichtung der SI Flucht” wurde 

untersucht, inwiefern unterschiedliche Aktivitäten des SV geeignet waren, zur entwicklungsorientierten Aus-

richtung beizutragen. U. a. wurde anhand von fünf Beispielen untersucht, inwiefern nachweisbar ist, dass die 

Kommentierung von Projektskizzen der GIZ die entwicklungsorientierte Ausrichtung von Projekten der SI 

Flucht gefördert hat. Dazu wurde die Wirkungskette „eingereichte Projektskizze, Kommentierung durch SV, 

finalisierte Projektskizze, Modulvorschlag des SI-Flucht-Vorhabens sowie Fortschrittsbericht des SI-Flucht-

Vorhabens“ analysiert. Zu berücksichtigen war, dass nicht in allen fünf Fällen alle Dokumente zur Verfügung 

standen. Die Auswahl der fünf Beispiele erfolgte durch das SV Flucht, da das SV nicht standardmäßig alle 

Projektskizzen kommentiert, sondern nur auf Nachfrage. Vorgabe bei der Auswahl war, dass die oben skiz-

zierte Kette nachvollzogen werden konnte. Dadurch war die Berücksichtigung erst kürzlich erfolgter Kommen-

tierungen nicht möglich, da Aufträge und Berichte hierzu noch nicht vorlagen. 

 

Wirkungshypothese 1a: Beratung des BMZ zum Globalen Flüchtlingspakt  
Nach informellen Diskussionen im Jahr 2017 wurde der fünfmonatige formelle Konsultationsprozess unter 

Leitung des VN-Flüchtlingshochkommissars (UN High Commissioner for Refugees, UNHCR) zur Erarbeitung 

eines globalen Flüchtlingspakts im Juli 2018 abgeschlossen. Der GCR wurde am 17. Dezember durch die 

VN-Generalversammlung angenommen. Das Vorhaben hat das BMZ mittels Recherchen, Zulieferungen von 

Hintergrundinformationen, umfangreichen Textkommentierungen in allen Abstimmungsrunden (Kommentie-

rung des Zero Drafts sowie der weiteren vier Entwürfe des Rahmenwerks, inklusive der finalen Fassung) so-

wie der Vorbereitung von Leitungsvorlagen unterstützt. Insgesamt wurden in den Jahren 2017 und 2018 20 

Zulieferungen zum GCR an das BMZ erbracht (GIZ 2020e). Nach Ansicht mehrerer Gesprächspartner*innen 

(Int_9, Int_19, G_8) sowie einer internen Auswertung des SV (GIZ 2018c) haben BMZ-Interventionen u. a. 

zur Verankerung folgender Aspekte beigetragen: Die Rolle der Entwicklungszusammenarbeit bei der Unter-

stützung von Flüchtlingen und Aufnahmeländern wurde sichtbar verankert. Der HPD-Nexus wurde betont. 

Die Erreichung der Ziele des GCR sollte u. a. durch gestärkte EZ-Ansätze, Fokus auf Ursachenminderung 

sowie dauerhafte Lösungen realisiert werden. Das Thema „Lokale Integration” als eine dauerhafte Lösung 

konnte trotz Bedenken einiger Aufnahmeländer verankert werden. Gemäß der Position des BMZ fand auch 

die Schaffung der Voraussetzungen für die freiwillige, sichere und nachhaltige Rückkehr in Herkunftsländer 

Eingang in das Dokument. Sprachlich konnte die Berücksichtigung der Diversität auf Initiative Deutschlands 

stärker verankert werden mit Verweisen auf spezifische gendersensible Maßnahmen, Inklusion von Men-

schen mit Behinderungen und die Rechte von Kindern und Jugendlichen. Im deutschen Interesse wurden Be-

züge zur Agenda 2030 sowie Verweise zu gemischten Wanderungsbewegungen (mixed movements), Natur-

katastrophen und Binnenvertriebenen prominent in einem neuen Paragraphen (§ 12) in den Textentwurf 

aufgenommen. 

 

Auch wenn sich der Weg von den Kommentierungen des SV zur deutschen Positionierung über die ständige 

Vertretung in Genf nicht konkret nachvollziehen lässt, da die deutsche Positionierung über das Auswärtige 

Amt (AA) erfolgte und keine Informationen zur Kommunikation BMZ-AA-Ständige Vertretung in Genf vorlie-

gen, erscheint es sehr wahrscheinlich, dass die Beiträge des SV zur Positionierung des BMZ beigetragen ha-

ben. Die Einschätzungen mehrerer Gesprächspartner*innen (Int_9, Int_19, G8) und die Textanalyse des 

GCR belegen, dass Kernaspekte, die das SV vorbereitet hat, Eingang in den GCR gefunden haben. Dies ist 

allerdings nicht allein auf die deutsche Positionierung zurückzuführen, da sich auch andere Länder wie z. B. 

die Niederlande für die Entwicklungsorientierung des GCR eingesetzt haben. 

 

Wirkungshypothese 1b: Psychosoziale Unterstützung in langanhaltenden Fluchtsituationen 

Nach Einschätzung aller internen und externen Gesprächspartner*innen (Int_5, Int_12, G_1, G_11, Int. 24, 

Int_23, Int_9 u. a.), die sich dazu geäußert haben, hat das SV einen signifikanten Beitrag zur Positionierung 

des BMZ im Themenfeld MHPSS geleistet. Auch im BMZ-Auftraggeber-Feedback (GIZ 2020f) werden die 
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guten Zuarbeiten des SV in diesem Themenbereich hervorgehoben. Dabei gab es hier keinen linearen Unter-

stützungsprozess, der allein vom SV Flucht initiiert und getragen wurde. Vielmehr gab es von verschiedenen 

Seiten positive Dynamiken, die unterstützend gewirkt haben (z. T. auch bereits vor dem Betrachtungszeit-

raum) (Whande 2018, Int_12, Int_5, Int_16): ein politisch gesetztes Interesse durch die Bereitschaft Baden-

Württembergs, rund 1000 jesidische Frauen und Kinder mittels eines Sonderkontingents aus dem Nordirak 

aufzunehmen; die Arbeit eines Regionalvorhabens der deutschen TZ im Nahen Osten zum Thema, die Grün-

dung einer MHPSS-Arbeitsgruppe innerhalb des GIZ-Fachverbunds NICD, das 2017 und 2019 eine Tagung 

mit besonderem Fokus auf Flucht und MHPSS organisierte, sowie eine zunehmende Nachfrage nach Projek-

ten im Themenbereich und dem Aufbau des Portfolios der SI Flucht. Die Positionierung zeigte sich z. B. in 

folgenden Ergebnissen:  

1. Im Juli 2018 fand in Berlin das Expertentreffen Rebuilding Lives zu MHPSS in langanhaltenden Fluchtsi-

tuationen und Post-Konflikt-Staaten statt, das vom SV inhaltlich und organisatorisch vorbereitet worden 

war (z. B. Erstellung von Sprechpunkten für die Beauftragte für Flüchtlingspolitik Frau Dr. Löbel, die in 

großen Teilen wortwörtlich gehalten wurde, BMZ 2019b). Den Vorsitz führten das BMZ und das Kinder-

hilfswerk der Vereinten Nationen (United Nations Children‘s Fund, UNICEF); rund 50 internationale Ex-

pert*innen nahmen teil. Die Empfehlungen dieser Konferenz wurden in einem partizipativen Prozess 

durch weitere Akteur*innen ergänzt. Zu diesem Zweck veranstaltete das BMZ, unterstützt durch das SV 

Flucht, eine Follow-up-Veranstaltung für die deutsche Zivilgesellschaft am 18. Oktober 2018, an der rund 

25 Expert*innen teilnahmen. Zudem wurden die Empfehlungen der Konferenz sowie der Konsultations-

prozess der Ergebnisse beim Offenen Forum der Jahreskonferenz des „Ständigen interinstitutionellen 

Ausschusses“ der VN am 31. Oktober 2018 vorgestellt. Hierzu wurde eine Videobotschaft der Beauftrag-

ten für Flüchtlingspolitik des BMZ, Frau Dr. Löbel, vom SV Flucht produziert. Die Sprechpunkte für diese 

Videobotschaft wurden vom SV formuliert und die Rede fast wortgleich gehalten. Über mhpss.net, eine 

Onlineplattform, auf der MHPSS-Akteur*innen vernetzt sind, konnte sich die weitere internationale 

Fachöffentlichkeit an den Konsultationen beteiligen. Die Ergebnisse des Konsultationsprozesses wurden 

in den Abschlussbericht der „Rebuilding Lives“-Konferenz eingearbeitet. Dort findet sich auch ein Link zur 

Videobotschaft von Frau Dr. Löbel (Regierung der Niederlande 2019). 

2. Frau Dr. Löbel hat die Bundesregierung auch beim High Level Event „Mental Health and Psychosocial 

Support in Crisis Situations” (Amsterdam, 08.10.2019) vertreten. Ihre Sprechpunkte sowie eine Konfe-

renzmappe wurden vom SV vorbereitet (BMZ 2019b). Ein Abgleich der Zulieferung des SV Flucht 

„Sprechpunkte für die Beauftragte für Flüchtlingspolitik des BMZ Frau Dr. Löbel anlässlich der Internatio-

nalen Konferenz ‚Mental Health and Psychosocial Support in Crisis Situations‘ in Amsterdam am 

08.10.2019“ (BMZ 2019b) mit einem Mitschnitt der entsprechenden Rede (Regierung der Niederlande 

2019) belegen, dass vom SV vorbereitete Kernbotschaften (z. B. HDP-Nexus, Hinweis auf den Orientie-

rungsrahmen) in die Rede eingeflossen sind. Hierdurch wurde die Positionierung des BMZ im Themen-

feld MHPSS gefördert. 

3. Im Rahmen der IV. Brüsseler Konferenz zur Unterstützung Syriens und der Nachbarländer fand am 25. 

Juni 2020 ein Side Event statt, das sich mit der Rolle von psychischer Gesundheit und psychosozialer 

Unterstützung für Kinder und Jugendliche in der Syrienkrise befasste. Die Veranstaltung wurde von der 

niederländischen und der deutschen Regierung gemeinsam mit UNICEF und anderen Partnern ausge-

richtet (Int_24, Int_12).  
 



   
 

32 

 

 
Foto 2: Fußball Training für Flüchtlingskinder im Irak © streetfootballworld 

 

Wirkungshypothese 1c: Frauen in Fluchtkontexten  

Das Vorhaben hat eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt, um die Positionierung des BMZ im Themenbe-

reich „Frauen in Fluchtkontexten” zu unterstützen. Die Sichtbarkeit und Positionierung des BMZ in diesem 

Themenbereich wurde von zahlreichen Gesprächspartner*innen bestätigt (Int_6, Int_5, G_11, G_8) und zeigt 

sich u. a. an folgenden Beispielen: 

1. Das SV hat die Initiative und Konzeption für ein globales Aktionsnetzwerk zur politischen und wirtschaftli-

chen Teilhabe von Frauen in Fluchtkontexten ins Leben gerufen. Die Ankündigung des Netzwerks er-

folgte durch das BMZ auf dem Globalen Flüchtlingsforum im Rahmen eines Women Leaders’ Lunch. Die 

Sprechpunkte für die Rede von Frau Dr. Löbel wurden vom SV vorbereitet (2019d). 

2. Das BMZ wurde als Akteur in der Debatte um die Unterstützung jesidischer Überlebender des IS mit der 

Unterstützung des Films „Jiyan – Die vergessenen Opfer des IS“ von Düzen Tekkal sichtbar. Das SV 

Flucht hat die Vorbereitung der Filmpremiere unterstützt, zu der ca. 400 Personen aus Politik und Zivilge-

sellschaft geladen waren. Die Eröffnungsrede von Bundesminister Dr. Müller war vom SV in Form von 

Sprechpunkten vorbereitet worden. Ein Abgleich der Sprechpunkte mit der Rede zeigte, dass wesentliche 

Punkte in der finalen Version genutzt wurden (BMZ 2020b). Über die Veranstaltung wurde in verschiede-

nen Printmedien berichtet (Artikel in DIE ZEIT [Kempkens 2020], Frankfurter Allgemeine Zeitung [Bethke 

2020] und Neue Presse) und Bundesminister Dr. Müller wurde im ZEIT-Artikel (Kempkens 2020) zitiert. 

3. Auf Einladung von Dr. Maria Flachsbarth, Parlamentarische Staatssekretärin im BMZ, und Dr. Rita Süss-

muth, Bundestagspräsidentin a. D. und Co-Vorsitzende des World Refugee Council, diskutierten Vertre-

ter*innen aus Politik, Entwicklungszusammenarbeit, Zivilgesellschaft, Forschung und Medien über die 

besondere Rolle von Frauen in Fluchtsituationen. Diese Veranstaltung fand in der Berlin-Brandenburgi-

schen Akademie in Berlin unter dem Titel „Frauen als Agents of Change im Flucht- und Vertreibungskon-

text – A call to Action“ am 26.06.2019 statt. Die Vorbereitung der Veranstaltung war vom SV unterstützt 

worden: So hielt z. B. Frau Dr. Maria Flachsbarth die Eröffnungsrede zur Veranstaltung, für die das SV 
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Flucht Sprechpunkte vorbereitet hatte (BMZ 2019a). 

 

Bewertung: Wirkungshypothese 1 ist bestätigt. Das SV hat das BMZ dabei unterstützt, sich auf nationaler 

und internationaler Ebene mit dem entwicklungsorientierten Ansatz stärker zu positionieren. Dabei wurden 

Beratungsleistungen und Produkte des SV vom BMZ-Referat 221, der Beauftragten des BMZ für Flüchtlings-

politik, der Parlamentarischen Staatsekretärin im BMZ und dem Bundesentwicklungsminister genutzt, um Po-

sitionen in Ressortabstimmungen und internationale Prozesse einzubringen und die Positionierung und Öf-

fentlichkeitsarbeit im politischen Raum auszugestalten.  

 

Wirkungshypothese 2: „Beratung zur entwicklungsorientierten Ausrichtung der Sonderinitiative Flucht”  
Das SV hat mit folgenden Aktivitäten und Leistungen auf die Entwicklungsorientierung der Vorhaben der SI 

Flucht hingearbeitet: 

1. Die Beteiligung von Personal des SV an insgesamt zehn Prüfmissionen im Betrachtungszeitraum (nur 

GIZ-Vorhaben); 

2. Die Kommentierung von Projektskizzen auf Anfrage seitens der Autor*innen von Skizzen (nur GIZ-Vorha-

ben); 

3. Die Beratung des BMZ bei der Ausgestaltung des Call for Proposals für Vorhaben der SI Flucht; 

4. Die Teilnahme an Erörterungsgesprächen des BMZ zu Projektvorschlägen; 

5. Die Veranstaltung von Lessons-Learnt-Workshops, die u. a. für den Austausch zu und die Verbreitung 

von Qualitätsstandards genutzt werden konnten.  

 

Ad 1: Zur Beteiligung des SV Flucht an Prüfmissionen kann plausibel angenommen werden, dass Letztere 

ein effektives Mittel der Qualitätssicherung im Hinblick auf Kriterien von Entwicklungsorientierung und die Ein-

haltung von Vorgaben des BMZ sind. Dafür wurde jedoch im Rahmen der Evaluierung keine Evidenz erho-

ben. Diese wäre auch wenig zuverlässig, da Prüfmissionen in der Regel von mehreren Personen durchge-

führt werden. Die Anzahl der Prüfmissionen, an denen das SV beteiligt war, konnte vom SV nicht vollständig 

rekonstruiert werden, was auf eine Schwäche im Monitoring des SV hinweist. Sollte das SV in drei Jahren nur 

an zehn Prüfmissionen beteiligt gewesen sein, wäre der Hebel zu klein, um in die Breite zu wirken. Das SV 

hat die Begleitung von Prüfungen sukzessive an die Linienstruktur, den Fach- und Methodenbereich der GIZ, 

abgegeben und zugleich den Austausch mit dem FMB zu übergeordneten Fragen wie auch zu einzelnen Un-

terthemen intensiviert. Das „Einspringen” des SV erscheint zweckmäßig und nachvollziehbar, da mit Schaf-

fung der SI Flucht und Bereitstellung des Titels durch das BMZ Anfang 2014 ein hoher Bedarf an fachlicher 

Unterstützung in diesem Feld entstand, den der FMB zunächst nicht vollständig bedienen konnte (Int_19).  

 

Ad 2: Näher untersucht wurde mittels einer Kontributionsanalyse, inwiefern die Kommentierung von Projekt-

skizzen die entwicklungsorientierte Ausrichtung von Modulvorschlägen der GIZ gefördert hat. Die Analyse 

kommt zu folgenden Ergebnissen: 

• Insgesamt blieben die Einflussmöglichkeiten des SV auf die Qualität der eingereichten Projektanträge 

durch eine Kommentierung von Skizzen begrenzt. Grund dafür ist zum einen, dass eine Kommentierung 

nur auf Nachfrage erfolgte. Im Rahmen der Evaluierung konnte die Anzahl der im Betrachtungszeitraum 

kommentierten Skizzen nicht eindeutig geklärt werden. Schätzungen des SV zufolge handelte es sich um 

ca. 30 bis 40 Kommentierungen (G_13). Rekonstruiert werden konnten jedoch nur 14 (ausschließlich von 

der GIZ eingereichte) Kommentierungen von Projektskizzen. Sofern tatsächlich nur 14 Kommentierungen 

erfolgten, entspräche dies 13 Prozent aller beauftragten Vorhaben der SI Flucht im Betrachtungszeit-

raum. Dieser niedrige Wert minderte die Breitenwirksamkeit von Kommentierungen. Zudem stand es den 

Vorhaben frei, Kommentare zu übernehmen. So wurde beispielsweise seitens des SV in einem Fall da-

rauf hingewiesen, dass Arbeitsmigration thematisch nicht in der SI Flucht angesiedelt ist. Dennoch 

schloss die Zielgruppenbeschreibung des finalen Projektantrags Arbeitsmigrant*innen ein. Die Kommen-

tierung hinsichtlich der Auswahl von Zielgruppen (und Themen), die nicht in die SI Flucht fallen, war zwar 

sinnvoll, stellte aber noch nicht zwingend einen Bezug zu Kriterien der Entwicklungsorientierung dar. 

• Der Bezug zu Gender und Frieden und Sicherheit, der für die Entwicklungsorientierung relevant ist und 
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darüber hinaus für die Kennungsvergabe hergestellt werden muss, wurde in den Kommentierungen nicht 

systematisch überprüft.  

• Insgesamt zeigt die Analyse der Kommentierungen dennoch eine Qualitätsverbesserung der Projektskiz-

zen im Hinblick auf die Berücksichtigung von Kriterien der Entwicklungsorientierung und die fachliche 

Qualität. Kommentierungen wurden auch von Vorhaben der SI als hilfreich beschrieben (Int_2).  

Vereinzelte Hinweise sowie die statistisch nicht valide Analyse von Projektdokumenten von 15 Vorhaben un-

terschiedlicher Umsetzungsorganisationen (s. Effektivität, Modulzielindikator 2) deuten darauf hin, dass es 

deutliche Qualitätsunterschiede bei den Skizzen und Projektanträgen der verschiedenen Umsetzungsorgani-

sationen gibt (genannt wurden GIZ, KfW und UNICEF, G_2). Da die GIZ dabei eher gut abschneidet, könnte 

dies ein Indiz für den Mehrwert der Skizzenkommentierung sein. Die Evidenz ist hier aber gering.  

 

Ad 3 & 4: Zur Beratung des BMZ bei der Ausgestaltung des Call for Proposals und zur Teilnahme des SV an 

Erörterungsgesprächen lagen wenig Informationen vor. Eine deutliche qualitative Verbesserung des Call for 

Proposals im Hinblick auf Kriterien der Entwicklungsorientierung innerhalb der letzten drei bis vier Jahre 

wurde bestätigt (G_9), im Rahmen der Evaluierung aber nicht zusätzlich mittels vergleichender Textanalyse 

überprüft. Das SV nahm an den Erörterungsgesprächen nicht systematisch, 2018 und 2019 jedoch häufiger 

teil (G_12). Insgesamt wurden anlässlich der Evaluierung 17 Teilnahmen an Erörterungsgesprächen rekon-

struiert (GIZ 2020g). Es erscheint plausibel, dass sowohl die Beratung zum Call for Proposals als auch die 

Teilnahme an den Erörterungsgesprächen die entwicklungsorientierte Ausrichtung von Vorhaben unterstützt 

hat.  

 

Ad 5: Als besonders erfolgreiches Format wurden vom BMZ, vom Vorhaben selbst sowie seitens anderer Ge-

sprächspartner*innen die Lessons-Learnt-Workshops genannt (u. a. Int_18, Int_4, Int_23, G_5), die halbjähr-

lich durchgeführt wurden und sich verschiedenen Themen widmeten (z. B. Entwicklungsvorhaben im Kontext 

von Binnenvertreibung, Zugang zu sauberem Wasser und nachhaltige Energie in Fluchtkontexten). Dies ent-

spricht auch der Selbsteinschätzung des SV Flucht. Diese Workshops ermöglichten es dem SV, Themen, 

Trends und Lernerfahrungen in die Fachgemeinschaft einzubringen und zur Diskussion zu stellen und gleich-

zeitig Wissen aus der Umsetzung von Vorhaben und aus dem akademischen Feld in die eigenen konzeptio-

nellen Überlegungen aufzunehmen. Die Workshops brachten Teilnehmer*innen von unterschiedlichen Orga-

nisationen aus dem In- und Ausland zusammen (z. B. deutsche staatliche und nicht staatliche 

Entwicklungszusammenarbeit, andere Bundesressorts, VN-Organisationen, andere Geber und Durchfüh-

rungsorganisationen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Akteure aus Partnerländern). Dabei wurde eine sehr 

offene Gesprächsatmosphäre geschaffen, in der über Herausforderungen und auch kritische Fragen in der 

Arbeit im Themenfeld gesprochen werden konnte. Das Format wurde von allen im Rahmen der Evaluierung 

befragten Teilnehmer*innen geschätzt, so dass davon auszugehen ist, dass Lernerfahrungen von Teilneh-

mern*innen genutzt wurden. Dies lässt sich jedoch nicht konkret nachverfolgen. Verbesserungspotenzial gibt 

es im Hinblick auf die Dokumentation bzw. Aufbereitung der Lernerfahrungen (G_9, Int_8, Int_24). Mit der 

Dokumentation hatte das SV eine externe Firma beauftragt; Form und Qualität der Protokolle entsprachen 

jedoch nicht der Vorstellung des SV, so dass die Zusammenarbeit eingestellt wurde. Die Schwierigkeit be-

steht darin, geeignete Formate zu finden, die zwar kurz und leserfreundlich sind, gleichzeitig aber komplexe 

Sachverhalte nicht so verkürzt darstellen, dass sich Aussagen ergeben, die fast beliebig auf andere Kontexte 

der EZ übertragbar sind. Insgesamt haben die Evaluatorinnen nicht den Eindruck gewonnen, dass mit ver-

schiedenen Formaten experimentiert wurde. Die den Teilnehmer*innen zunächst zur Verfügung gestellten 

Protokolle der LL-Workshops waren ausnahmslos textlastige Word-Dokumente ohne besonderes Layout. Po-

sitiv ist die Aufarbeitung als Toolkit mit leserfreundlichem Layout zu bewerten, das Ende 2019 veröffentlicht 

wurde (BMZ 2019e).  

 

Bewertung: Mittels unterschiedlicher Maßnahmen hat das SV das BMZ bei der entwicklungsorientierten 

Ausrichtung des Portfolios der SI Flucht unterstützt. Beratungsleistungen wurden insbesondere vom BMZ-

Sektorreferat als auch von unterschiedlichen Strukturen der TZ (Regionalstrukturen und Vorhaben) genutzt. 
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Mittels der Lessons-Learnt-Workshops wurden Leistungen einem breiteren Adressatenkreis zugänglich ge-

macht. Die Wirkungshypothese konnte insoweit bestätigt werden, als dass die Nutzung von Leistungen des 

SV eine entwicklungsorientierte Ausrichtung der SI Flucht wahrscheinlicher macht. Dabei erscheint es plausi-

bel, dass die Nutzung mehrerer Maßnahmen diese Wahrscheinlichkeit erhöht. Die bloße Nutzung (Bitte um 

Kommentierung einer Projektskizze oder die Teilnahme an einem Lessons-Learnt-Workshop) gewährleistet 

allerdings noch nicht die Entwicklungsorientierung, da das SV z. B. keinen Einfluss darauf hatte, ob Kommen-

tare einer Projektskizze angenommen wurden. Da mit Ausnahme der Beratungsleistungen zum Call for 

Proposals nicht alle relevanten Akteur*innen von Leistungen des SV erreicht wurden bzw. werden konnten, 

blieb der Einfluss des SV begrenzt. Letztendlich kann nur das BMZ selbst die Entwicklungsorientierung si-

cherstellen; hierzu fehlte dem SV das Mandat, da seine Maßnahmen unverbindlich sind. 

 

Zusammenfassende Bewertung der Dimension 2: Die Dimension wird mit 25 von 30 Punkten bewertet. 

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage von Textanalysen, einer Fokusgruppendiskussion mit dem SV 

Flucht sowie Interviews. Wirkungshypothese 1 wird mit voller Punktzahl bewertet, bei Wirkungshypothese 2 

erfolgte ein Abzug von 5 Punkten. Dies begründet sich damit, dass die Maßnahmen des SV nicht hinreichend 

für die Sicherstellung der Entwicklungsorientierung waren, sondern diese nur wahrscheinlicher machten. Da 

einzelne Maßnahmen aber entweder von einzelnen Adressaten gar nicht genutzt wurden (z. B. gab es keine 

Nachfrage der KfW nach Kommentierung von Projektskizzen und für nicht staatliche Organisationen gilt das 

Angebot zur Kommentierung nicht), nur auf Anfrage erfolgten (Skizzenkommentierung, Teilnahme an Prüf-

missionen, Teilnahme an Erörterungsgesprächen) oder einen begrenzten Adressatenkreis hatten (Skizzen-

kommentierung, Teilnahme an Prüfmissionen und Lessons-Learnt-Workshops), hatte das SV letztendlich auf 

die Entwicklungsorientierung der Vorhaben der SI Flucht nur begrenzten Einfluss. 

 

Bewertungsdimension 3: Es sind keine (nicht intendierten) negativen Wirkungen des Vorhabens fest-

zustellen und wenn doch, hat das Vorhaben adäquat darauf reagiert. Das Eintreten von zusätzlichen 

positiven Wirkungen wurde gemonitort und Opportunitäten für solche zusätzlichen Wirkungen wur-

den ergriffen. 

Weder das Vorhaben noch Gesprächspartner*innen und das Evaluierungsteam haben nicht intendierte Wir-

kungen beobachtet. Das Risiko nicht intendierter negativer Wirkungen ist bei Sektorvorhaben weniger ausge-

prägt als bei anderen TZ-Vorhaben, da keine direkten Wirkungen auf Zielgruppenebene erzielt werden. In der 

Wirkungsmatrix wurde das Risiko identifiziert, dass in der nationalen Diskussion zum Thema Flüchtlinge der 

Aspekt der Rückführung von Flüchtlingen aus Deutschland dominieren und der entwicklungsorientierte An-

satz des BMZ kein Gehör finden könne. In der Tat hat das Thema Rückführung die innenpolitische Diskus-

sion im Betrachtungszeitraum stark geprägt. Allerdings hat das nicht dazu geführt, dass entwicklungsorien-

tierte Ansätze kein Gehör gefunden hätten. Das Thema „Fluchtursachen mindern” ist vielmehr als ein 

wesentlicher Baustein einer umfassenden deutschen Strategie zum Migrationsmanagement dargestellt wor-

den (BMI 2018). Zwar wurde dies auch kritisch als „Etikett für Maßnahmen, die Menschen daran hindern sol-

len, nach Europa zu kommen” bezeichnet (Wallis 2018); aus Sicht der Evaluatorinnen hat es aber Raum für 

die Positionierung entwicklungsorientierter Ansätze geschaffen. 

 

Eine ungenutzte Opportunität gab es aus Sicht des Evaluierungsteams in Bezug auf die Positionierung ent-

wicklungsorientierter Ansätze im EU-Kontext. Wenngleich vom Modulziel umfasst („internationale Positionie-

rung”) und durch die Entsendung einer BMZ-Referentin aus Referat 221 begünstigt, schätzten mehrere Ge-

sprächspartner*innen die Positionierung des BMZ mit entwicklungsorientierten Ansätzen im EU-Kontext als 

ausbaufähig bzw. schwach ein (Int_13, Int_10, G_4). Auch die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft seit 

dem 01.07.2020 scheint im Vorfeld keine Nachfrage von BMZ-Seite nach Beratungsleistungen des SV Flucht 

generiert zu haben. Vor dem Hintergrund der hohen Arbeitsauslastung der Sektorreferate (wie auch des SV), 

die von zahlreichen Gesprächspartner*innen konstatiert wurde, ist dies nachvollziehbar (Int_28, G_10, 

Int_30, G_4). Der Absorptionsfähigkeit der Zielgruppe BMZ in Bezug auf die Nutzung der Beratungsleistun-

gen des SV sind so Grenzen gesetzt. 
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Bewertung: Bewertungsdimension 3 wird mit 28 von 30 Punkten bewertet. Die Bewertung erfolgt auf der 

Grundlage von Textanalysen (insbesondere Wirkungsmatrix) sowie Interviews. Zwar sind keine nicht inten-

dierten negativen Wirkungen eingetreten, gleichzeitig wurde aber die Positionierung des entwicklungsorien-

tierten Ansatzes des BMZ im EU-Kontext nicht proaktiv verfolgt. Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, 

dass die Absorptionsfähigkeit des BMZ bzw. eine fehlende Nachfrage von Seiten des BMZ dem entgegen-

standen. 

 
Tabelle 5: Bewertung des OECD/DAC-Kriteriums „Effektivität“ 

4.4 Übergeordnete entwicklungspolitische Wirkungen (Impact) 

Das Kriterium Impact wird mittels dreier Bewertungsdimensionen bewertet:  

1. Bewertungsdimension 1: Die intendierten übergeordneten langfristigen Wirkungen sind eingetreten bzw. 

sind absehbar. 

2. Bewertungsdimension 2: Die Outcomes des Projekts haben zu den intendierten oder eingetretenen über-

geordneten langfristigen Wirkungen beigetragen. 

3. Bewertungsdimension 3: Es sind keine (nicht intendierten) negativen Wirkungen des Projekts auf der Im-

pact-Ebene festzustellen und wenn doch, hat das Projekt adäquat darauf reagiert. Das Eintreten von zu-

sätzlichen (formal nicht vereinbarten) positiven Wirkungen wurde gemonitort und Opportunitäten für sol-

che zusätzlichen Wirkungen wurden ergriffen. 

 

Um Zusammenhänge zwischen den Outcomes des Projekts und übergeordneten Zielen (Impact) darzustel-

len, wurde im Rahmen der Bewertungsdimension 2 eine Kontributionsanalyse in Bezug auf Wirkungshypo-

these 1 „nationale und internationale Positionierung” durchgeführt. Die Analyse vertiefte die in Bezug auf das 

Kriterium Effektivität erfolgte Analyse hinsichtlich der Beratung zum Globalen Flüchtlingspakt und der Positio-

nierung des BMZ in den Themenbereichen MHPSS und Frauen in Fluchtkontexten. Überprüft wurde, inwie-

 

7 Die erste und die zweite Bewertungsdimension stehen zueinander in Beziehung: Wenn der Beitrag des Projekts zur Erreichung des Ziels gering ist (2. Bewertungsdimen-

sion), muss dies auch bei der Bewertung der ersten Bewertungsdimension berücksichtigt werden. 

Kriterium  Bewertungsdimension Punktzahl und Bewertung 

Effektivität  Das Projekt hat das Projektziel (Outcome) gemäß den im Auf-
trag vereinbarten Projektzielindikatoren im vereinbarten Zeitrah-
men erreicht.7 

40 von 40 Punkten  

Die Aktivitäten und Leistungen (Outputs) des Projekts haben 
wesentlich zur Erreichung des Projektziels (Outcome) beigetra-
gen. 

25 von 30 Punkten 

Es sind keine (nicht intendierten) negativen Wirkungen des Vor-
habens festzustellen und wenn doch, hat das Vorhaben adä-
quat darauf reagiert. 
Das Eintreten von zusätzlichen (formal nicht vereinbarten) posi-
tiven Wirkungen wurde gemonitort und Opportunitäten für sol-
che zusätzlichen Wirkungen wurden ergriffen.  

28 von 30 Punkten 

Gesamtpunktzahl und Bewertung Punktzahl: 93 von 100 Punkten  
Bewertung: Stufe 1: sehr erfolg-
reich 
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fern Positionen des BMZ zur Entwicklungsorientierung im Bereich Flucht in Abschlussdokumente von Konfe-

renzen, Resolutionen etc. eingeflossen sind. Darüber hinaus wurden folgende zusätzliche Wirkungen auf Im-

pact-Ebene untersucht (Bewertungsdimension 1): 

1. „Die qualitative Verbesserung der Unterstützung von Menschen auf der Flucht und der aufnehmenden 

Gemeinden durch neue Ansätze” sowie 

2. „Die Erhöhung der Akzeptanz des Themas Flucht und Vertreibung in der interessierten Öffentlichkeit” 

 

Impact – Dimension 1: Die intendierten übergeordneten langfristigen Wirkungen sind eingetreten 

bzw. sind absehbar (plausibel darzulegen). 

 

Positionierung des BMZ im Kontext des GCR, im Themenbereich MHPSS sowie im Themenbereich Frauen 

in Fluchtkontexten: 

Auf internationaler Ebene haben sich die vom BMZ eingebrachten Positionen auf die Ausgestaltung internati-

onaler Prozesse ausgewirkt. Hierfür gibt es verschiedene Beispiele: So sind Positionen des BMZ in den GCR 

aufgenommen worden (vgl. Kontributionsanalyse unter Effektivität 4.3, Bewertungsdimension 2). Der GCR ist 

derzeit der wichtigste internationale Bezugsrahmen für alle internationalen Bemühungen im Themenfeld 

Flucht. Die internationale Staatengemeinschaft hat mit dem GCR auf höchster Ebene einen Paradigmen-

wechsel in der Flüchtlingspolitik festgeschrieben. Viele Krisen und Konflikte kehren zyklisch wieder; zahlrei-

che Fluchtsituationen dauern über Jahrzehnte an. Diese Realitäten erfordern eine stärkere Verzahnung von 

kurzfristiger Nothilfe und langfristiger Entwicklungszusammenarbeit. In vielen Ländern leben Flüchtlinge häu-

fig in räumlich abgeschiedenen Lagern, ohne Zugang zu nationalen Arbeitsmärkten, sozialen Dienstleistun-

gen und Interaktionsmöglichkeiten mit der aufnehmenden Gesellschaft. Dies führt für sie zur Abhängigkeit 

von Hilfsleistungen der aufnehmenden Länder oder internationaler Geber und kann Konflikte mit den aufneh-

menden oder umliegenden Gemeinden schaffen oder verstärken. Die Entwicklungsorientierung des GCR ist 

daher eine wichtige Wirkung auf Impact Ebene. Nun geht es darum, weitere Wirkungen auf Impact Ebene 

durch die Umsetzung des GCR zu erzielen. Auch hier gibt es bereits verschiedene Wirkungen durch die 21 

Selbstverpflichtungen Deutschlands und die aktive Rolle des BMZ beim ersten Globalen Flüchtlingsforum 

2019, der wichtigsten Plattform zur Umsetzung des GCR.  

 

Das BMZ hat die Gründung eines Globalen Netzwerks zur Unterstützung von Frauen in Fluchtkontexten initi-

iert (Selbstverpflichtung Deutschlands im Rahmen des Globalen Flüchtlingsforums 2019). Es soll dazu beitra-

gen, Frauen als Akteurinnen in Fluchtsituationen Sichtbarkeit und Gehör zu verschaffen und ihre wirtschaftli-

che und politische Teilhabe stärken. Ein Fonds, der dem Aktionsnetzwerk zugeordnet ist, bietet die 

Möglichkeit, Projekte zu finanzieren, die sich für die politische und wirtschaftliche Teilhabe sowie die Verbes-

serung der psychosozialen Gesundheit von Frauen in Fluchtkontexten einsetzen. Das BMZ hat sich zudem 

zum Ausbau psychosozialer Unterstützungsangebote verpflichtet. Im Anschluss an den Mental Health Sum-

mit und das Expertentreffen Rebuilding Lives, das von BMZ und UNICEF gemeinsam ausgerichtet wurde, 

bildete sich Ende 2018 eine Gruppe an Gebern, die die weitere Finanzierung und politische Unterstützung für 

MHPSS diskutiert (BMZ 2019c).  

 

„Die Unterstützung von Menschen auf der Flucht und aufnehmenden Gemeinden ist durch die Umsetzung 

eines entwicklungsorientierten Ansatzes in Projekten der SI Flucht verbessert”: 

Im Rahmen der Evaluierung konnten keine empirischen Daten dazu erhoben werden, inwiefern sich die Un-

terstützung von Menschen auf der Flucht und aufnehmenden Gemeinden in einzelnen Projektkontexten ver-

bessert hat. Dazu wären Evaluierungen der Projekte der SI Flucht erforderlich gewesen sowie ein Vergleich 

zwischen Projekten, die einen entwicklungsorientierten Ansatz verfolgen, und solchen, die dies nicht tun. Der 

Impact erscheint jedoch plausibel. Inzwischen hat sich international die Erkenntnis durchgesetzt, dass Ent-

wicklungsorientierung, wie z. B. die Umsetzung des Nexus, die Integration von Menschen auf der Flucht in 

lokale Entwicklungsplanung und Strukturen sowie die Umsetzung von Projektmaßnahmen für Flüchtlinge/Bin-

nenvertriebene und aufnehmende Gemeinden, positive Wirkungen hat (z. B. in Bezug auf die Stärkung von 

Nachhaltigkeit, sozialer Kohäsion und Krisenprävention). Hier zeigt sich ein Paradigmenwechsel, der sich in 
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der Positionierung des BMZ und der Ausgestaltung internationaler Prozesse (s. Wirkungshypothese 1) nie-

derschlägt. Evaluierungen und Studien zu Teilaspekten der Entwicklungsorientierung belegen diese Wirkun-

gen (s. mit Verweisen GIZ 2017f).  

 

„Erhöhung der Akzeptanz des Themas Flucht und Vertreibung in der interessierten Öffentlichkeit”: 

Das SV hat einige sehr öffentlichkeitswirksame Maßnahmen umgesetzt. Beispielsweise wurde die Produktion 

des Films „WE EXIST“ des Regisseurs Lucian Segura begleitet. „WE EXIST“ ist ein Dokumentarfilm mit Musi-

ker*innen aus Ländern des Mittleren Ostens und Afrikas – kombiniert mit Bildern von Menschen auf der 

Flucht in der Mittelmeerregion. Nach Abschluss der Produktion organisierte das SV Flucht im Juli 2018 in Zu-

sammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE) und der UNO-Flüchtlingshilfe eine 

Vorführung des Films in Bonn (2. und 3. Juli 2018) und Berlin (19. Juni 2018). Im Anschluss an die Vorfüh-

rung in Bonn fand eine Podiumsdiskussion mit dem Regisseur, Dr. Elke Löbel, Vertreter*innen der GIZ und 

dem Münchener Flüchtlingsrat statt. Im Rahmen des Programms „Entwicklungsbezogene Bildung in Deutsch-

land” (EBD) wurde zudem eine Filmtour in zwölf Städte gemacht. Als weiteres Highlight wurde zudem von 

mehreren Gesprächspartner*innen die Vorführung des Films „Jiyan” genannt (Int_6, SV, G_11). Eine „Erhö-

hung der Akzeptanz des Themas Flucht und Vertreibung in der interessierten Öffentlichkeit” lässt sich den-

noch nicht plausibel nachweisen. Dies hat verschiedene Gründe: 

1. Aus Effizienzgründen konnten im Rahmen der Evaluierung nur sehr punktuell Interviews mit Vertre-

tern*innen der interessierten Öffentlichkeit geführt werden, die im Themenbereich arbeiten.  

2. Nach eigener Einschätzung des BMZ (G_8), stand das „Ausstrahlen in unsere Gesellschaft” nicht im Mit-

telpunkt der Bemühungen des BMZ. Vielmehr stand die Erreichung von Wirkungen auf Zielgruppenebene 

im Vordergrund.   

3. Es gibt kaum Kenntnis im SV darüber, wie die bisher genutzten Materialien von den Zielgruppen ange-

nommen wurden (z. B. Auswertung von Besucherzahlen der BMZ-Website, Reaktionen von Leser*innen 

auf Broschüren), da die Öffentlichkeitsarbeit für die SI Flucht den BMZ-Referaten für Öffentlichkeitsarbeit 

und Presse untersteht, zu denen das SV nur sehr eingeschränkt Kontakt hat (G_12, GIZ 2020c). Entspre-

chende Anfragen des SV beim BMZ blieben ohne Ergebnis.  

 

Bewertung: Bewertungsdimension 1 wird mit 35 von 40 Punkten bewertet. Die Bewertung erfolgt auf der 

Grundlage von Textanalysen, Fokusgruppendiskussionen sowie Interviews.  

Es konnte nachgewiesen werden, dass Positionen des BMZ in internationale Prozesse eingeflossen sind und 

zur Ausgestaltung der Themenfelder MHPSS und Frauen in Fluchtkontexten beigetragen haben. Eine Ver-

besserung der Unterstützung von Menschen auf der Flucht und aufnehmenden Gemeinden durch die ent-

wicklungsorientierte Ausrichtung der SI Flucht erscheint absehbar. Eine „Erhöhung der Akzeptanz des The-

mas Flucht und Vertreibung in der interessierten Öffentlichkeit” ließ sich jedoch nicht plausibel nachweisen; 

die Messung dieses Impacts ist vom SV nicht leistbar. 

 

Impact – Dimension 2: Die Outcomes des Projekts haben zu den intendierten oder eingetretenen 

übergeordneten langfristigen Wirkungen beigetragen. 

Wirkungshypothese 1 für die Impact-Ebene lautet: Mit Unterstützung des SV erarbeitete Positionen des BMZ 

zur Entwicklungsorientierung sind in Abschlussdokumente von Konferenzen, Resolutionen etc. des GCR so-

wie in den Themenfeldern „Frauen in Fluchtkontexten” und MHPSS eingeflossen. Unter Bewertungsdimen-

sion 1 und im Rahmen einer Kontributionsanalyse (s. Effektivität, 4.3) wurde bereits dargestellt, dass Positio-

nen des BMZ im GCR nachweisbar sind und Gleiches auch für die Positionierung des BMZ zu den 

Themenfeldern MHPSS und „Frauen in Fluchtkontexten” gilt. Outcome- und Impact-Ebene liegen in Bezug 

auf die Positionierung dicht beieinander, so dass eine klare Differenzierung nicht immer möglich ist. So sind 

die oben genannten Selbstverpflichtungen (Pledges) des BMZ gleichzeitig Positionierungen und Beiträge zur 

Ausgestaltung eines Themenfelds, da die entsprechende Wirkung bereits absehbar ist (z. B. durch die Ein-

richtung eines Aktionsnetzwerks und eines Fonds im Themenfeld „Frauen in Fluchtkontexten”). 
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Wirkungshypothese 2 für die Impact-Ebene lautet: Die entwicklungsorientierte Ausrichtung der SI Flucht hat 

die Unterstützung von Menschen auf der Flucht und aufnehmenden Gemeinden in Projekten der SI Flucht 

verbessert. In Bezug auf Wirkungshypothese 2 war ein Nachweis des Zusammenhangs zwischen dem Out-

come „Projekte der SI Flucht mit Laufzeitbeginn innerhalb der Projektlaufzeit des SV Flucht verwenden einen 

entwicklungsorientierten Ansatz” und dem entsprechenden Impact, nämlich der qualitativen Verbesserung 

der Unterstützung von Menschen auf der Flucht und aufnehmenden Gemeinden durch Projekte der SI Flucht, 

im Rahmen der Evaluierung methodisch stringent nicht nachweisbar. Es erscheint jedoch plausibel, dass die 

entwicklungsorientierte Ausrichtung der SI-Flucht-Vorhaben zu einer Verbesserung der Unterstützung von 

Menschen auf der Flucht und den aufnehmenden Gemeinden beigetragen hat (s. Bewertungsdimension 1). 

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass viele Vorhaben der SI Flucht noch nicht sehr lange in der Um-

setzung sind, so dass deren Wirkungen noch nicht voll erreicht sind. Auch müssten zu ihrer Erfassung Wir-

kungsevaluierungen für die jeweiligen Vorhaben durchgeführt werden. 

 

Bewertung: Bewertungsdimension 2 wird mit 30 von 30 Punkten bewertet. Die Bewertung erfolgt auf der 

Grundlage von Textanalysen, Fokusgruppendiskussionen sowie Interviews. Zwar war die BMZ-Positionierung 

für die Aufnahme von Aspekten der Entwicklungsorientierung in internationale Prozesse und Themenfelder 

nicht allein entscheidend, da andere Geber ähnliche Positionen vertreten. Auch liegt die Verhandlungsfüh-

rung bei internationalen Prozessen in der Regel federführend beim AA. Dennoch hat die Positionierung einen 

Beitrag zur Erreichung der Wirkungen auf Impact-Ebene geleistet. Laut (Selbst-)Einschätzung von BMZ und 

GIZ hätten diese Wirkungen aufgrund von beschränkten Kapazitäten im BMZ-Sektorreferat 221 ohne das 

Projekt nicht in gleicher Weise erzielt werden können (G_8, Int_19, G_5).  

 

Impact – Dimension 3: Es sind keine (nicht intendierten) negativen Wirkungen des Projekts auf der 

Impact-Ebene festzustellen und wenn doch, hat das Projekt adäquat darauf reagiert. Das Eintreten 

von zusätzlichen positiven Wirkungen wurde gemonitort und Opportunitäten für solche zusätzlichen 

Wirkungen wurden ergriffen. 

Nicht intendierte negative Wirkungen auf Impact-Ebene waren nicht erkennbar. Mögliche negative Wirkungen 

wurden weder antizipiert noch beobachtet. Eine mögliche positive Wirkung auf Impact-Ebene könnte in der 

strategischen Kooperation zwischen BMZ und UNHCR bestehen, die vom SV unterstützt wurde. Allerdings ist 

die Abgrenzung, inwiefern dies noch Teil der Positionierung des BMZ (Outcome-Ebene) ist oder darüber hin-

ausgeht (Impact-Ebene), nicht trennscharf möglich. Die Existenz des neuen Globalvorhabens „Unterstützung 

der Umsetzung des Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF) der Vereinten Nationen”, das 

UNHCR in seiner Rolle als Koordinator des CRRF stärken soll, sowie die Anbahnung eines Partnerschaftsab-

kommens zwischen BMZ und UNHCR sprechen jedoch für Wirkungen, die über die Systemgrenze des SV 

Flucht hinausgehen, mithin auf Impact-Ebene liegen.  

 

Zwar wurde im Wirkungsmonitor ein für die Impact-Ebene relevantes Risiko formuliert („Langwierige Abstim-

mungen zwischen dem BMZ, anderen mit UNHCR kooperierenden Bundesressorts [z. B. AA] sowie mit UN-

HCR selbst [innerhalb der Strukturen, d. h. CRRF-Taskforce in Genf sowie die jeweiligen Sekretariate]”), aber 

es liegen hierzu keine Eintragungen vor. Auch im Rahmen der Interviews wurden keine Risiken benannt.  

 

Bewertung: Die Bewertungsdimension wird mit 28 von 30 Punkten bewertet. Die Bewertung erfolgt auf der 

Grundlage von Textanalysen sowie Interviews. Da Risiken im Zusammenhang mit nicht intendierten negati-

ven Wirkungen bzw. formal nicht vereinbarten positiven Wirkungen nicht klar im Monitoringsystem verankert 

waren, wurden 2 Punkte abgezogen. 

 

 
Tabelle 6: Bewertung des OECD/DAC-Kriteriums „Impact“ 
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4.5 Effizienz 

Die Effizienz wird auf der Grundlage der folgenden zwei Bewertungsdimensionen untersucht: 

• Bewertungsdimension 1: Der Ressourceneinsatz des Projekts ist angemessen im Hinblick auf die er-

reichten Outputs. [Produktionseffizienz: Ressourcen/Outputs] 

• Bewertungsdimension 2: Der Ressourceneinsatz des Projekts ist angemessen im Hinblick auf die Errei-

chung des Projektziels (Outcome). [Allokationseffizienz: Ressourcen/Outcome] 

 

Dabei wurde das sogenannte Maximalprinzip angewandt, d. h. es wurde analysiert und bewertet, ob und in-

wieweit mit demselben Mitteleinsatz mehr oder bessere Wirkungen hätten erzielt werden können. Auf der 

Grundlage des follow-the-money approach wurden sämtliche Kosten des Projekts einzelnen Leistungen (Out-

puts) sowie übergeordneten Kosten zugeordnet. Dafür wurde das von der GIZ erstellte „Effizienztool” genutzt 

(Bewertungsdimension 1). Die Datengrundlage bildete ein Kostenträger-Obligo-Bericht des Vorhabens vom 

08.06.2020 (erfasst waren Daten bis einschließlich Mai 2020) sowie eine anlässlich der Evaluierung durch die 

Auftragsverantwortliche erfolgte Zuordnung des Personaleinsatzes, der Finanzierungsverträge und sonstigen 

Kosten zu den drei Outputs des Projekts. Die Kosten-Output-Zuordnungen erfolgten ex post aus Anlass der 

Evaluierung. Das Projekt verfügte über keine über das Mengengerüst des Modulvorschlags hinausgehende 

Soll-Ist-Planung. Der Operationsplan des SV, der das zentrale Managementinstrument des Vorhabens ist, 

enthielt keine Angaben zu den geplanten Kosten der Aktivitäten (GIZ 2020a). Auf Einsichtnahme in einzelne 

Finanzierungsverträge wurde verzichtet, da das Volumen der Finanzierungsverträge und der Kosten für 

Sachbeschaffungen insgesamt unter 10 Prozent der Gesamtkosten lag. Die Ergebnisse der Analyse des Effi-

zienztools wurden mit Projektmitarbeiter*innen auf sachliche Richtigkeit überprüft. Limitiert wurde die Effi-

zienzanalyse durch die Dynamik der Beratungsbedarfe des BMZ, die mit nationalen und internationalen Dy-

namiken Hand in Hand gehen und beträchtliche Ressourcen des Projekts beanspruchten – und zwar 

unabhängig von Wirkungsindikatoren. Der Umfang solcher Ad-hoc-Beratungsleistungen, die vom SV in einer 

Zulieferungsliste dokumentiert wurden, wurde insgesamt auf 20 bis 30 Prozent der Personalressourcen ge-

schätzt, beliefen sich im Einzelfall (bei einem Mitarbeiter) aber auf bis zu 70 Prozent (Int_44, Int_29). Diese 

 

8 Die erste und die zweite Bewertungsdimension stehen zueinander in Beziehung: Wenn der Beitrag des Projektziels zur Wirkung gering oder nicht plausibel ist (2. Bewer-

tungsdimension), muss dies auch bei der Bewertung der ersten Bewertungsdimension berücksichtigt werden. 

Kriterium  Bewertungsdimension Punktzahl und Bewertung 

Impact Die intendierten übergeordneten langfristigen Wirkungen sind ein-
getreten bzw. sind absehbar.8 

35 von 40 Punkten 

Die Outcomes des Projekts haben zu den intendierten oder einge-
tretenen übergeordneten langfristigen Wirkungen beigetragen. 

30 von 30 Punkten  

Es sind keine (nicht intendierten) negativen Wirkungen des Projekts 
auf der Impact-Ebene festzustellen und wenn doch, hat das Projekt 
adäquat darauf reagiert. 
 
Das Eintreten von zusätzlichen (formal nicht vereinbarten) positiven 
Wirkungen wurde gemonitort und Opportunitäten für solche zusätz-
lichen Wirkungen wurden ergriffen.  

28 von 30 Punkten 
 

Gesamtpunktzahl und Bewertung Punktzahl: 93 von 100 Punk-
ten  
Bewertung: Stufe 1: sehr erfolg-
reich 
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bedarfsorientierte Nutzung der Personalressourcen des Projekts durch den Auftraggeber bildete eine wich-

tige Limitation bei der Bewertung des Projekts auf der Grundlage des Wirkungsmodells.  

  

Effizienz – Dimension 1: Der Ressourceneinsatz des Projekts ist angemessen im Hinblick auf die er-

reichten Outputs. [Produktionseffizienz: Ressourcen/Outputs] 

Die Plankosten gemäß der Anlage Kostenschätzung des einfachen Änderungsangebots vom 19.06.2019 

wurden insgesamt deutlich unterschritten. Dies gilt vor allem für Personalkosten (knapp 600.000 € Differenz, 

die sich sowohl aus Einsparungen beim Fachkräfteeinsatz als auch bei fachlich-administrativen Dienstleistun-

gen ergeben). In weit geringerem Maße wurden die Plankosten für Finanzierungen (ca. 45.000 €) und sons-

tige Einzelkosten (ca. 30.000 €) unterschritten. In sehr geringem Maße wurden sie im Hinblick auf Sachgüter 

(ca. 10.000 €) und „Human Capacity Development“-Formate (unter 1.000 €) überschritten. Gegenüber den 

veranschlagten Plankosten hat das Projekt insgesamt Mittel in Höhe von ca. 800.000 € eingespart, so dass 

insgesamt von einem effizienten Mitteleinsatz ausgegangen werden kann (die nicht realisierte Entsendung an 

das CRRF-Sekretariat in Tansania stand zum Zeitpunkt des Änderungsangebots von 2019 schon fest, so 

dass davon auszugehen ist, dass dies in 

der Budgetplanung des Änderungsangebots 

berücksichtigt wurde). 

 

Die Verteilung der Kosten auf Kostenzeilen 

bzw. Kostenarten ist in Abbildung 2 visuali-

siert. Insgesamt wurden mehr als drei Vier-

tel aller Kosten für den Fachkräfteeinsatz 

verausgabt (78 Prozent). Das verbleibende 

Viertel ist in etwa gleichen Teilen den Pos-

ten Reisekosten (5 Prozent), Finanzierun-

gen (7 Prozent) und sonstigen Einzelkosten 

(8 Prozent) zuzuordnen. Dieses Kostenge-

rüst ist insgesamt plausibel. Personalkosten 

bilden bei Sektorvorhaben regelhaft den 

überwiegenden Kostenfaktor, da die Bera-

tungstätigkeit im Vordergrund steht. Sie 

kann im Kern nicht ausgelagert werden, da 

ein wesentlicher Erfolgsfaktor von SV in einer guten und vertrauensvollen Kooperationsbeziehung mit dem 

Auftraggeber liegt. Dies gilt insbesondere für das SV Flucht, da die politische Sensibilität des Themas und 

auch die Sonderstellung des SV in Bezug zu anderen staatlichen und nicht staatlichen Umsetzern von Vorha-

ben der SI ein besonderes Vertrauensverhältnis voraussetzen. Auffallend hoch waren die Ausgaben des SV 

für fachlich-administrative Dienstleistungen der Zentrale (insbesondere FMB mit fast 1,4 Mio. €), die durch die 

Beauftragung des FMB mit Prüfungen von Vorhaben der SI entstanden sind. Dementsprechend hoch waren 

auch die Kosten für Fremdpersonal (ebenfalls 1,4 Mio. €), das über die Zentrale unter Vertrag genommen 

wurde. Auch der hohe Einsatz von Fremdpersonal ist durch die Finanzierung von Prüfungen zu erklären, da 

bei Prüfungen in der Regel externe Gutachter*innen unter Vertrag genommen werden. Sowohl Beauftragun-

gen des FMB als auch externer Dienstleister*innen für Prüfungen von Vorhaben sind im Rahmen von Output 

B bzw. von Modulzielindikator 2 (60 Prozent der Vorhaben der SI Flucht berücksichtigen entwicklungsorien-

tierte Konzepte) zielführend, da Prüfungen den wichtigsten Hebel bei der Ausgestaltung von Vorhaben bil-

den. Die Reisekosten waren ebenfalls nachvollziehbar, da das SV seinem Auftrag entsprechend 1) in interna-

tionale Prozesse mit entsprechender Präsenz bei Veranstaltungen eingebunden war und 2) eng mit 

Vorhaben der globalen SI Flucht kooperierte. Potenzial für die Vergabe von Finanzierungsverträgen bestand 

und wurde auch genutzt im Hinblick auf Output B (konzeptionelle Weiterentwicklung, 56 Prozent der Ausga-

ben für Finanzierungen) und Output C (Ausgestaltung von nationalen und internationalen Agenden durch das 

BMZ, 44 Prozent der Ausgaben für Finanzierungen). Empfänger von Finanzierungsverträgen waren die Kon-

rad-Adenauer-Stiftung, SEQUA, die Weltbank, die OECD (Output B), Chatham House sowie HAWAR (Output 

Aufteilung der Kosten nach Kostenarten 

1. Fachkräfteeinsatz

2. Reisekosten

3. Sachbeschaffung
inkl. Bau

4. Finanzierungen

5. HCD -
teilnehmerbezogene
Kosten
6. Sonstige
Einzelkosten

 

Abbildung 2: Aufteilung der Kosten nach Kostenarten 
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C). Potenzial für Finanzierungsverträge hätte es aus Sicht der Evaluatorinnen auch bei Output A gegeben, 

v. a. in Bezug auf wissenschaftliche Institute, die einen Beitrag zu Wirkungsanalysen und Evaluierungen hät-

ten leisten können. Dies hätte allerdings zusätzliche Kosten verursacht und wäre daher nicht mit dem glei-

chen Mitteleinsatz leistbar gewesen. 

 

Es war nicht ersichtlich, dass das Vorhaben 

kontinuierlich reflektiert und überprüft hätte, 

ob die vereinbarten Wirkungen mit den vor-

handenen Mitteln erreicht werden konnten. 

Das Vorhaben hat kein kontinuierliches Wir-

kungsmonitoring betrieben und auch die Zu-

ordnung von Kosten zu Outputs nicht kontinu-

ierlich nachverfolgt. Abbildung 3 zeigt, wie die 

Kosten auf die drei Outputs verteilt sind und 

welchen Anteil übergeordnete Kosten aus-

machten. In Output A (Ergebnisse und Erfah-

rungen sind aufbereitet) flossen 8 Prozent der 

Ausgaben. Doppelt so viele Mittel wurden für 

Output C (Ausgestaltung von nationalen und 

internationalen Agenden durch das BMZ) ver-

ausgabt. Der Löwenanteil des Budgets 

(55 Prozent) ist in Output B (konzeptionelle Weiterentwicklung) geflossen. Übergreifende Kosten, die nicht 

einzelnen Outputs zugeordnet werden konnten, machten 22 Prozent des Budgets aus. Sie gehen auf hohe 

übergreifende Anteile bei den Personalkosten (Projektmitarbeiter*innen Inland, fachlich-administrative Dienst-

leistungen von GIZ-Auslands-Büros und v. a. Zeitaufschriebe der auftragsverantwortlichen Organisationsein-

heit in der Zentrale sowie anderer GIZ-Stellen), Reisekosten von Projektmitarbeiter*innen im Ausland, sons-

tige projektbezogene Reisekosten und einen hohen Anteil bei den sonstigen Einzelkosten zurück. Es ist 

plausibel anzunehmen, dass die relative Höhe der übergreifenden Kosten auch der Ex-post-Zuordnung von 

Kosten zu Outputs geschuldet ist, da die Zuordnung nicht mehr mit angemessenem Aufwand nachvollzogen 

werden konnte. Es wurden keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass das Vorhaben übermäßige Overhead-

kosten verursacht oder Ressourcen für auftragsfremde Aktivitäten verausgabt hat.  

Die hohen Kosten für Output B ergaben 

sich u. a. durch Prüfmissionen, die hier 

zu verorten sind und allein im Zeitraum 

Juli 2017 bis einschließlich Dezember 

2018 mit gut 2,7 Mio. € zu Buche schlu-

gen. Leicht erhöht war auch der Anteil 

der Personalkosten für das Projektperso-

nal im Inland mit 29 Prozent gegenüber 

je 21 Prozent bei den anderen beiden 

Outputs. Und auch die Finanzierungsver-

träge waren überwiegend Output B zuzu-

ordnen (56 Prozent oder gut 300.000 €).  

Der Grad der Zielerreichung bei den je-

weiligen Outputs wurde auf der Grund-

lage der vom Projekt hinterlegten Daten 

im Wirkungsmonitor berechnet. Er zeigt, 

dass alle drei Outputs bei deutlich unter-

schiedlichem Mitteleinsatz in etwa in glei-

chem Maße übererfüllt wurden. Dies spricht zunächst für eine gute Steuerung des Mitteleinsatzes im Hinblick 

auf die Erreichung der Outputs, wurde aber den sehr unterschiedlichen Wirkungsebenen der Outputs nicht 
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gerecht. 

 

Der Instrumenteneinsatz war wie dargestellt weitgehend kongruent im Hinblick auf die geplanten Kosten. 

Eine Ausnahme bildete der Mitteleinsatz für Projektpersonal (Fachkräfte Inland und fachlich-administrative 

Dienstleistungen), der weit unter den Plankosten blieb. Laut Instrumentenkonzept des Angebots sollten acht 

Inlandsmitarbeiter*innen und zwei Auslandsmitarbeiter*innen eingesetzt werden. Da die geplante Entsen-

dung an das CRRF-Sekretariat in Tansania nicht zustande kam, reduziert sich die Anzahl der Planstellen auf 

insgesamt neun. Zum Einsatz kamen demgegenüber insgesamt 382,1 Fachkraftmonate (nur Projektpersonal 

ohne fachlich-administrative Dienstleistungen und ohne Fremdpersonal, entsprechend Kostenzeile 1.1 des 

Mengengerüsts). Dies entspricht 10,6 Vollzeitstellen. Gegenüber der Planung wurde also mehr Personal zu 

geringeren Kosten eingesetzt.  

 

Beispiele für wenig effiziente Leistungen wur-

den für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit fest-

gestellt. Hier wurden z. T. aufwendige Pro-

dukte erstellt, die seitens des BMZ 

(zunächst) nicht oder wenig genutzt wurden 

(z. B. das sogenannte „Fluchtmodul”, ein 

Multimedia-Aufsteller) (Int_8, G_12, G_11). 

Allerdings wurde das „Fluchtmodul” nicht 

vom SV, sondern vom Referat Öffentlich-

keitsarbeit des BMZ in Auftrag gegeben und 

finanziert – das SV hat lediglich Inhalte zuge-

liefert. Das SV bekam seitens des BMZ keine 

Rückmeldungen zur Nutzung der von ihm er-

stellten Materialien der Öffentlichkeitsarbeit 

und erhielt die Endprodukte nur, wenn es sie 

bestellte. Es erhielt keinen Einblick in die je-

weiligen Verteiler für die Produkte und keine 

Klickzahlen für Onlinepublikationen und -pro-

dukte (G_12). Hier agierte das SV nur als Lieferant von Texten und Bildmaterial, die dann im Auftrag des 

BMZ von einem externen Dienstleister graphisch und z. T. auch redaktionell bearbeitet wurden und als 

Grundlage für Broschüren und andere Produkte dienten. Federführend für die Erstellung der Materialien war 

hierbei das BMZ. Insofern war die Wirkungsmessung, also die Messung der Nutzung, für den Bereich Öffent-

lichkeitsarbeit des SV bisher kaum möglich. Das SV hat auch eine Kommunikationsstrategie für das BMZ er-

stellt (2020c), deren Nutzung sich aufgrund eingeschränkter Absorptionskapazitäten (G_8) verzögert hat, 

kürzlich aber vom BMZ aufgenommen wurde. Dieses Beispiel zeigt, dass sich Effektivität und Effizienz von 

Beratungsleistungen u. U. erst mittelfristig erweisen. Ein anderes Beispiel ist der Nutzen des Wiki, das auf 

Wunsch des BMZ im Vorgängerprojekt aufgesetzt wurde. Darin sind seitens SV wie auch seitens der Vorha-

ben von GIZ und KfW, für die die Nutzung verbindlich vorgegeben war, erhebliche Ressourcen eingeflossen. 

Dennoch blieb die Nutzung und damit sein Mehrwert auch für das BMZ begrenzt (Int_17, G_8). 

 

Positiv ist zu bewerten, dass das SV solche Beispiele der ausbleibenden Nutzung von Produkten reflektierte 

und kommunizierte. Bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit blieb offen, inwieweit die vom BMZ gesetzten Gren-

zen durch ein verbessertes Kooperationsmanagement seitens des SV hätten bearbeitet werden können. Zu 

dieser Frage sollte das SV weiterhin den Dialog mit den entsprechenden Beteiligten im BMZ suchen.  

 

Bewertung: Aufgrund der nicht kontinuierlich erfolgten Kosten-Output-Zuordnung und der nicht ersichtlichen 

Steuerung des Ressourceneinsatzes im Hinblick auf Leistungsindikatoren wurde die Produktionseffizienz mit 

64 von 70 Punkte bewertet. 
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Effizienz – Dimension 2: Der Ressourceneinsatz des Projekts ist angemessen im Hinblick auf die Er-

reichung des Projektziels (Outcome). [Allokationseffizienz: Ressourcen/Outcome] 

 

Abbildung 6 zeigt den Mitteleinsatz im Verhältnis 

zur Zielerreichung auf Impact-Ebene. Alle Modul-

zielindikatoren wurden erfüllt bzw. übererfüllt (s. 

4.3 Effektivität). Da die Modulzielindikatoren – 

ebenso wie die Outputs – auf unterschiedlichen 

Wirkungsebenen liegen, hätte ein Umsteuern der 

Ressourcen zugunsten von Modulzielindikator 3 

(Nutzung der Erfahrungen aus der SI zur Ausge-

staltung nationaler und internationaler Agenden 

durch das BMZ) bzw. Output C (der auf gleicher 

Wirkungsebene liegt wie das Modulziel) eine Ma-

ximierung der Wirkungen bewirken können, nach-

dem alle Modulzielindikatoren bereits erreicht wa-

ren.  

 

Das Instrumentenkonzept wurde wie oben gesagt 

weitgehend eingehalten. Auch die Partnerkonstel-

lation wurde weitgehend wie geplant umgesetzt. Die geplante Kooperation mit der vom BMZ entsandten 

Langzeitfachkraft bei der EU-DEVCO wurde nicht umgesetzt. Regional- und Institutionenreferate des BMZ 

sowie andere Sektorreferate als die Referate 221 und 220 wurden kaum beraten. Eine Ausnahme bildete 

etwa die Beratung des Nahost-Referats in Vorbereitung der Syrien-Konferenz. Mit einigen weiteren im Modul-

vorschlag genannten Kooperationspartner*innen wurde nicht nennenswert kooperiert bzw. die Zusammenar-

beit hat während der Projektlaufzeit an Intensität verloren. Der im Modulvorschlag vorgeschlagene themati-

sche Zuschnitt für das Vorhaben konnte hinsichtlich der veranschlagten Kosten in Bezug auf das angestrebte 

Modulziel des Vorhabens weitgehend realisiert werden. Hinsichtlich des im Modulvorschlag genannten und in 

der Umsetzung eingetretenen Risikos, dass sich die Entsendungen nach Tansania und Uganda verzögern 

könnten, wurden keine nennenswerten Kostenimplikationen festgestellt.  

Das Kooperationssystem des Projekts ist weitgehend als effizient zu bewerten. Das Vorhaben war sehr aktiv, 

um Synergien innerhalb der GIZ herzustellen, und stand mit der KfW in einem institutionalisierten Dialog. 

Wirtschaftlichkeitsverluste durch unzureichende Koordinierung und Komplementarität innerhalb der deut-

schen EZ wurden nicht beobachtet.  

 

Bewertung: Die Allokationseffizienz wird mit 26 von 30 Punkten bewertet. Der Punktabzug ergibt sich dar-

aus, dass keine Umsteuerung zugunsten von Output C (Beiträge des BMZ zur Gestaltung nationaler und in-

ternationaler Agenden) erfolgte. 
 
Tabelle 7: Bewertung des OECD/DAC-Kriteriums „Effizienz“ 
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4.6 Nachhaltigkeit 

Die Evaluierung sieht zwei Bewertungsdimensionen vor:  

1. Voraussetzungen für den langfristigen Erfolg des Projekts: Wirkungen sind in (Partner-)Strukturen veran-

kert. 

2. Prognose der Dauerhaftigkeit: Die Wirkungen des Projekts sind dauerhaft, stabil und langfristig resilient. 

 

Sektorvorhaben der GIZ sind ihrem Wesen nach nicht auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, insofern als Wirkun-

gen erzielt werden, die die Fortführung des Projekts überflüssig machen (sollen). Entsprechend den Spezifika 

bei der Evaluierung des SV (2018e) wurde bei Bewertungsdimension 1 daher darauf fokussiert, in welchem 

Umfang es gelungen ist, Methoden, Instrumente, Netzwerke und innovative Formate der Zusammenarbeit zu 

etablieren. Zusätzlich wurden Nachhaltigkeitsaspekte untersucht, die sich aus der „Entwicklungsorientierung” 

der SI Flucht ableiten ließen (s. 2.2 Wirkungsmodell und 4.3 Effektivität). Die Partnerstruktur wurde als das 

BMZ-Referat 221 verstanden, das zugleich Zielgruppe und Nutzer der Leistungen des SV war. Indikatoren für 

die Nachhaltigkeit, die bereits bei der Analyse der Effektivität dargestellt wurden (s. 4.3 zum Thema Lerner-

fahrungen), wurden hier nicht erneut analysiert, flossen aber in die Bewertung ein.  

 

Nachhaltigkeit – Dimension 1: Wirkungen sind in (Partner-)Strukturen verankert. 

Die Qualität der Kooperation mit dem SV wurde insgesamt sowohl GIZ-intern als auch von externen Stake-

holdern sehr positiv bewertet (u. a. Int_13, Int_23, Int_9). Es wurden verschiedene formelle Austauschfor-

mate etabliert; zudem gibt es einen regen informellen Austausch. Am intensivsten war der Austausch mit an-

deren Einheiten innerhalb der GIZ (FMB, andere SV, Regionalbereiche, einzelne Vorhaben), wobei der 

Austausch häufig entsprechend relevanter Fachthemen (wie z. B. MHPSS, Klima, Bildung) organisiert wurde. 

Die Bedeutung des Themas MHPSS zeigte sich an fünf unterschiedlichen Austauschformaten. Demgegen-

über wurde der Jour fixe mit der KfW im Evaluierungszeitraum nicht regelmäßig durchgeführt. Insgesamt be-

steht der Eindruck, dass die Mehrzahl der Aktivitäten auf die TZ ausgerichtet waren. Hier scheint auch der 

Schwerpunkt der im SV vertretenen Fachlichkeit gelegen zu haben. Vor dem Hintergrund, dass im Bewer-

tungszeitraum 48 von 107 Vorhaben von der KfW durchgeführt wurden (Gesamtvolumen der finanziellen Zu-

sammenarbeit ohne Kofinanzierungen über 719 Mio. €; TZ über 271 Mio. €, Gesamtvolumen bei insgesamt 

34 Vorhaben €; GIZ 2020e), wird empfohlen, den Austausch mit der KfW zu intensivieren. Das Folgeprojekt 

sieht bereits die Teilfinanzierung einer Entsendung einer Fachkraft in die KfW vor. Zu den nicht staatlichen 

Organisationen, die Vorhaben der SI Flucht durchführen, gab es bislang keinen systematischen Kontakt, son-

dern nur einen punktuellen Austausch mit einzelnen Nichtregierungsorganisationen im Rahmen der Lessons-

Learnt-Workshops. Im Rahmen der Evaluierung erfolgten daher auch keine Gespräche mit Vertreter*innen 

nicht staatlicher Organisationen, die SI-Flucht-Vorhaben durchführen (eine Ausnahme bildete die Stiftung 

Kriterium Bewertungsdimension Punktzahl und Bewertung 

Effizienz Der Ressourceneinsatz des Projekts ist angemessen im 
Hinblick auf die erreichten Outputs.  
[Produktionseffizienz: Ressourcen/Outputs] 

64 von 70 Punkten 

Der Ressourceneinsatz des Projekts ist angemessen im 
Hinblick auf die Erreichung des Projektziels (Outcome). 
[Allokationseffizienz: Ressourcen/Outcome] 

26 von 30 Punkten 

Gesamtpunktzahl und Bewertung Punktzahl: 90 von 100 Punkten  
Bewertung: Stufe 2: erfolgreich 
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Wissenschaft und Politik, die ein Forschungs- und Beratungsprojekt durchführt, das über die SI Flucht finan-

ziert wird). Für das Folgeprojekt wird empfohlen, das Interesse nicht staatlicher Akteure an intensiverem bzw. 

regelmäßigem Austausch auszuloten. Denkbar wäre ein Jour fixe mit nicht staatlichen Organisationen, die 

Vorhaben der SI Flucht durchführen.  

 

Im Rahmen des Projekts wurde ein eintägiges Training konzipiert, um Vertreter*innen von BMZ, AA und dem 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) zusammen eine Einführung in die Thematik zu ge-

ben. Die Module stehen zur Verfügung, so dass das Training jederzeit wiederholt werden kann. Gerade bei 

häufigen Personalwechseln innerhalb relevanter Referate des BMZ ist es sinnvoll, individuell zugeschnittene 

Kurztrainings zum Onboarding neuer Mitarbeiter*innen anzubieten (G_4.) Derartige Angebote wurden in der 

Vergangenheit auch zeitweise gemacht (G_4, Int_30), aber wenig genutzt (Int_30). Solche Kurztrainings (ein 

halber bis zu einem Tag) könnten in Zusammenarbeit mit dem SV Frieden und Sicherheit erfolgen, das be-

reits ein sogenanntes VIP-Coaching konzipiert hat.  

 

Das Format der Lessons-Learnt-Workshops ist gut, um Wissen zu bündeln, weiterzuentwickeln und zu ver-

breiten. Dies gilt allerdings nur für den Teilnehmerkreis selbst. Um eine darüberhinausgehende Wirkung zu 

erzielen, sollten weitere Formate zur Dokumentation und zum Wissensmanagement entwickelt werden. Das 

SV hat auch verschiedene Studien zur Auswertung des SI-Flucht-Portfolios beauftragt (Leonhardt 2018, 

Whande 2018, Ropers 2018). Diese Studien scheinen aber in der GIZ wenig bekannt zu sein. Für das Evalu-

ierungsteam ist nicht deutlich geworden, wie diese Studien genutzt wurden, um Wissen zu verbreiten bzw. 

die Empfehlungen aus den Studien umzusetzen.  

 

Bewertung: Aufgrund der sehr guten Vernetzung mit anderen relevanten Akteur*innen sowie der Zielsetzung 

der SI Flucht bzw. ihrer Offenheit für die Integration von Sektor- und Querschnittsthemen sind Wirkungen 

grundsätzlich gut verankert. Hier spielte die Formulierung des Call for Proposals eine wichtige Rolle, die Vor-

gaben zur Verankerung einzelner Themen macht (z. B. Gender, Frieden und Sicherheit). Gleichzeitig wurde 

von mehreren Gesprächspartner*innen betont, dass die Vorhaben der SI Flucht gut in die jeweiligen Länder-

portfolios eingefügt wurden (Int_18, G_9). Dies schafft Möglichkeiten für Synergien und erhöht die Chancen 

auf Nachhaltigkeit. Die Aufbereitung von Lernerfahrungen und das Wissensmanagement bedürfen der Vertie-

fung. Daher wird diese Dimension mit 45 von 50 Punkten bewertet. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage 

von Textanalysen sowie Interviews. 

 

Nachhaltigkeit – Dimension 2: Die Wirkungen des Projekts sind dauerhaft, stabil und langfristig resili-

ent. 

Dauerhaftigkeit, langfristige Stabilität und Resilienz von Wirkungen wurden über den Outcome selbst gewähr-

leistet: das Einbringen von entwicklungsorientierten Ansätzen, Konzepten, Themen und politischen Schwer-

punkten auf nationaler und internationaler Ebene. Im Rahmen der Analyse von Wirkungshypothese 1 (s. 4.3 

Effektivität und 4.4. Impact) wurde dies für drei Themen dargelegt. Es ist davon auszugehen, dass Rahmen-

werke wie der GCR dauerhaft, stabil und resilient sind. Aufgrund der Selbstverpflichtungen (Pledges) 

Deutschlands im Rahmen des Globalen Flüchtlingsforums, von denen mehrere in die Zuständigkeit des BMZ 

fallen, ist die Positionierung des BMZ im Themenfeld Flucht auch von Dauer9. Dies betrifft neben den The-

men „Frauen in Fluchtkontexten” und MHPSS z. B. auch die Themen Bildung (dt. Co-Sponsorship-Rolle) und 

Wasser- und Energieversorgung. 

 

Die Definition von Entwicklungsorientierung im Bereich Flucht und Vertreibung enthält durchweg wichtige 

Nachhaltigkeitsmerkmale. Zentrales Kriterium ist die Ausrichtung von Fluchtvorhaben auf Strukturbildung, die 

international einem Paradigmenwechsel gleichkommt. Ein Beispiel hierfür ist das Bemühen von BMZ, SV und 

Vorhaben der SI, Cash for Work (C4W) möglichst strukturbildend einzusetzen („C4Wplus”). Dies geschah 

 

9 https://globalcompactrefugees.org/channel/pledges-contributions 



   
 

47 

 

v. a. in der Beschäftigungsoffensive Nahost, z. B. wenn C4W systematisch die Qualifizierung von Begünstig-

ten beinhaltete, die Beteiligung von Frauen durch Kinderbetreuungsmöglichkeiten förderte oder für die Stär-

kung von Bildungseinrichtungen und öffentlicher Infrastruktur genutzt wurde. Der Aspekt der Strukturbildung 

im Fluchtkontext ist nunmehr international verankert (z. B. GCR, UNHCR). 

 

 
Foto 3: Berufsausbildung für junge Flüchtlinge in Äthiopien © GIZ/Äthiopien 

 

C4W trug auch zu einem weiteren Kriterium der vom SV geförderten Entwicklungsorientierung bei: der Self-

Reliance von Menschen auf der Flucht und IDP. Es kann sie aus der passiven in eine aktive Rolle bringen 

und lässt sie u. U. eine wichtige Selbstermächtigung erfahren (I_21, Int_11). Die Stärkung der Nachhaltigkeit 

von C4W-Maßnahmen bleibt gleichwohl eine Herausforderung; diesbezügliche Wirkungsanalysen wurden 

z. T. bereits von einzelnen Vorhaben der SI erstellt und könnten wichtige Lernerfahrungen beinhalten (Int_7). 

Gleiches gilt für die Evaluierung der Beschäftigungsoffensive Nahost, die vom Deutschen Evaluierungsinstitut 

der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) durchgeführt wird.  

 

Die Verankerung von Entwicklungsorientierung im Portfolio ist für TZ-Vorhaben bereits recht gut gelungen (s. 

4.3, Modulzielindikator 2). Dabei sind zwei Aspekte wichtig: Zum einen sollte sich die politische Positionie-

rung auch im Portfolio niederschlagen bzw. auf praktischer Erfahrung in der Umsetzung basieren. Zum ande-

ren gilt es, das Portfolio nicht nur auszubauen, sondern auch die Einhaltung von Standards und Qualitäts-

merkmalen sicherzustellen. Bei manchen Themen hat sich die politische Positionierung bereits in einem 

entsprechenden Portfolio niedergeschlagen (z. B. steigende Anzahl von MHPSS-Vorhaben sowie Vorhaben 

mit FS-2-Kennung, Int_3). Bei anderen Themen gibt es noch weiteres Potenzial für den Portfolioausbau (z. B. 

Erhöhung der Vorhaben mit GG-2 Kennung bzw. mit gleichzeitiger FS-2- und GG-2-Kennung). Eine vom SV 

beauftragte Studie aus dem Jahr 2018 (Leonhardt 2018) kam bei einer Stichprobenüberprüfung in Bezug auf 

die Kongruenz zwischen Kennungsvergabe und Konzeption zur FS-Kennung bei vielen Vorhaben der SI 

Flucht zum Schluss, dass diese bislang noch unzureichend ist. Die regelmäßige Überprüfung der Vergabe-

praxis bei Kennungen ist wichtig für die Qualitätssicherung und damit auch für den Wirkungsnachweis. Die-

ses Thema geht jedoch über die SI Flucht hinaus und ist daher auch nicht allein vom SV zu bearbeiten.  
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Das in der Wirkungsmatrix identifizierte Risiko für die langfristige Absicherung der Wirkungen, dass ein Fokus 

des politischen Diskurses im Themenfeld Flucht und Vertreibung auf Rückführung von Flüchtlingen in 

Deutschland wenig Raum für einen entwicklungsorientierten Ansatz des BMZ im Themenfeld lassen könnte, 

hat sich nicht realisiert (s. 4.3 Effektivität, Bewertungsdimension 3).   

Bewertung: Bewertungsdimension 2 wird mit 47 von 50 Punkten bewertet, da die Verankerung von Entwick-

lungsorientierung im Portfolio zwar formal gelungen ist, aber der Überprüfung bedarf. Die Bewertung erfolgt 

auf der Grundlage von Textanalysen sowie Interviews. 

 
Tabelle 8: Bewertung des OECD/DAC-Kriteriums „Nachhaltigkeit“ 

 

4.7 Wesentliche Wirkungen und Gesamtbewertung 

Das SV Flucht war ein in Bezug auf Relevanz sehr erfolgreiches SV, das sich in hohem Maße in den rele-

vanten strategischen Rahmen einpasste. Die Zufriedenheit der Zielgruppe BMZ, hier insbesondere des Sek-

torreferats 221, war sehr hoch. Besonders gut wurden die fachliche Kompetenz, schnelle Reaktionsfähigkeit, 

gute Vernetzung und die Dienstleistungsorientierung des Vorhabens bewertet. Seine Konzeption erlaubte 

dem Vorhaben Flexibilität in der thematischen Schwerpunktsetzung, in der Gewichtung der Handlungsfelder 

sowie in deren Ausgestaltung. Dies war besonders wichtig, um in einem politisch sensiblen Kontext, in dem 

Themen schnell und teilweise kaum vorhersehbar an Wichtigkeit gewinnen oder auch an Bedeutung verlie-

ren, dauerhaft relevant zu bleiben. Das Wirkungsmodell war in sich weitgehend kohärent und auf das Projekt-

ziel ausgerichtet. Allerdings hatte es deutliche Schwachstellen wie die unzureichenden Einflussmöglichkeiten 

des SV auf die entwicklungsorientierte Ausrichtung aller Vorhaben der SI Flucht. Die Konzeption benannte 

diese Problematik jedoch nicht; vor allem aber zeigte sie keine Ansätze auf, wie der entsprechende Indikator 

des Modulziels mittels der vorgesehenen Aktivitäten und Outputs erreicht werden kann. Es fehlte zudem ein 

spezifischer Output zur entwicklungsorientierten Ausrichtung der Vorhaben der SI Flucht. In Bezug auf SI-

Flucht-Vorhaben der nicht staatlichen Entwicklungszusammenarbeit bestand fast gar kein Einfluss des Pro-

jekts bzgl. der Erreichung des Indikators.  

 

Die Effektivität des Vorhabens wird als „sehr erfolgreich“ bewertet. Das Vorhaben hat seine drei Modulzielin-

dikatoren erreicht bzw. übererfüllt. Die beiden zentralen Wirkungshypothesen wurden bestätigt. Die politische 

Positionierung des BMZ war insbesondere in Bezug auf den GCR erfolgreich, denn hier hat sich das BMZ mit 

verschiedenen Aspekten der Entwicklungsorientierung im Verhandlungsprozess klar positioniert (z. B. HDP-

Nexus, Fokus auf Ursachenminderung sowie dauerhafte Lösungen, Verweise zu gemischten Wanderungsbe-

wegungen, Naturkatastrophen und Binnenvertriebenen). Ebenfalls erfolgreich war die Positionierung in den 

Themenfeldern MHPSS und Frauen in Fluchtkontexten. Diesbezüglich ist das BMZ durch verschiedene 

Selbstverpflichtungen zur Umsetzung des GCR, die Ausrichtung von thematisch relevanten Veranstaltungen 

sowie diverse Redebeiträge von hochrangigen Vertreter*innen des BMZ sichtbar geworden. Das SV hat 

diese Positionierung unterstützt. 

 

Kriterium  Bewertungsdimension Punktzahl und Bewertung 

Nachhaltigkeit Voraussetzung für den langfristigen Erfolg des 
Projekts: Wirkungen sind in (Partner-)Strukturen 
verankert. 

45 von 50 Punkten 

Prognose der Dauerhaftigkeit: Die Wirkungen 
des Projekts sind dauerhaft, stabil und langfristig 
resilient. 

47 von 50 Punkten 

Gesamtpunktzahl und Bewertung Punktzahl: 92 von 100 Punkten  
Bewertung: Stufe 1: sehr erfolgreich 
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Mittels unterschiedlicher Maßnahmen (insbesondere Kommentierung von Projektskizzen, Teilnahme an Prüf-

missionen, Durchführung von Lessons-Learnt-Workshops) hat das SV das BMZ bei der entwicklungsorien-

tierten Ausrichtung des Portfolios der SI Flucht unterstützt. Zwar waren diese Maßnahmen des SV für die Si-

cherstellung der Entwicklungsorientierung nicht hinreichend, machten diese aber wahrscheinlicher. Da 

einzelne Maßnahmen jedoch entweder von einzelnen Adressaten gar nicht genutzt wurden (z. B. gab es 

keine Nachfrage der KfW nach Kommentierung von Projektskizzen; für nicht staatliche Organisationen gilt 

das Angebot zur Kommentierung nicht) und nur auf Anfrage erfolgten (Skizzenkommentierung, Teilnahme an 

Prüfmissionen, Teilnahme an Erörterungsgesprächen) oder einen begrenzten Adressatenkreis hatten (Skiz-

zenkommentierung, Teilnahme an Prüfmissionen und Lessons-Learnt-Workshops), hatte das SV auf die Ent-

wicklungsorientierung der Vorhaben der SI Flucht nur begrenzten Einfluss.  

 

Eine Stichprobenauswertung von 15 Vorhaben der SI-Flucht mittels Dokumentenanalyse ergab, dass zehn 

Vorhaben aus der Stichprobe mindestens vier von sieben Kriterien von Entwicklungsorientierung erfüllen (ei-

nes mit Einschränkungen). Dies entspricht 67 Prozent der Stichprobe. Daran zeigt sich, dass die entwick-

lungsorientierte Ausrichtung noch nicht abgeschlossen ist und das Thema Qualitätssicherung bzw. -überprü-

fung in Bezug auf die Ausrichtung relevant bleibt. Dabei muss zwischen verschiedenen 

Durchführungsorganisationen der SI Flucht differenziert werden, da sich die Einflussmöglichkeiten des SV in 

Bezug auf die technische Zusammenarbeit, die finanzielle Zusammenarbeit und nicht staatliche Organisatio-

nen der Entwicklungszusammenarbeit unterschieden. Im Kern geht es um die Frage, welches die besten He-

bel sind, um die entwicklungsorientierte Ausrichtung der SI Flucht zu unterstützen. 

 

Der Impact des SV wird als „sehr erfolgreich” bewertet. So sind z. B. Positionen des BMZ zur Förderung von 

Entwicklungsorientierung in den GCR aufgenommen worden. Der GCR ist derzeit der wichtigste internatio-

nale Bezugsrahmen im Themenfeld Flucht. Die Entwicklungsorientierung des GCR ist daher eine wichtige 

Wirkung auf Impact-Ebene. Durch die 21 Selbstverpflichtungen Deutschlands und die aktive Rolle des BMZ 

beim ersten Globalen Flüchtlingsforum 2019, der wichtigsten Plattform zur Umsetzung des GCR, sind ent-

wicklungsorientierte Wirkungen des GCR plausibel absehbar.  

 

Ein weiterer Impact besteht darin, dass die Unterstützung von Menschen auf der Flucht und aufnehmenden 

Gemeinden durch die entwicklungsorientierte Ausrichtung der Vorhaben der SI Flucht in einzelnen Projekt-

kontexten verbessert wurde. Der Impact erscheint plausibel, wenngleich im Rahmen der Evaluierung hierzu 

keine empirischen Daten erhoben werden konnten. Inzwischen hat sich international die Erkenntnis durchge-

setzt, dass Entwicklungsorientierung, wie z. B. die Umsetzung des Nexus, die Integration von Menschen auf 

der Flucht in lokale Entwicklungsplanung oder die Umsetzung von Projektmaßnahmen für Flüchtlinge/Binnen-

vertriebene und aufnehmende Gemeinden, positive Wirkungen hat.  

 

Die Effizienz des Vorhabens wird als „erfolgreich“ bewertet. Insgesamt lässt sich kaum Potenzial für eine Er-

höhung der Outputs und Outcomes durch eine alternative Verwendung der Projektmittel identifizieren. Die 

Plankosten wurden insgesamt deutlich unterschritten. Die Zuteilung der Mittel auf die drei Outputs ist nach-

vollziehbar. Die Einzelbudgets der Outputs divergieren deutlich, laufen aber im Ergebnis auf nahezu gleiche 

Grade der Zielerreichung auf Output-Ebene hinaus. Eine stärkere Fokussierung auf Output C wäre wün-

schenswert gewesen, da er auf einer deutlich höheren Wirkungsebene als die anderen beiden Outputs liegt.   

 

Die Nachhaltigkeit der Wirkungen des SV wird als „sehr erfolgreich“ bewertet. Aufgrund der sehr guten Ver-

netzung mit anderen relevanten Akteuren sowie der Zielsetzung der SI Flucht bzw. ihrer Offenheit für die In-

tegration von Sektor- und Querschnittsthemen sind Wirkungen grundsätzlich gut verankert. Hier spielt die 

Formulierung des Call eine wichtige Rolle, die Vorgaben zur Verankerung einzelner Themen macht (z. B. 

Gender, Frieden und Sicherheit). Auch die Definition von Entwicklungsorientierung im Bereich Flucht und 

Vertreibung enthält wichtige Nachhaltigkeitsmerkmale: Zentrales Kriterium ist z. B. die Ausrichtung von 

Fluchtvorhaben auf Strukturbildung. Ein Beispiel hierfür ist das Bemühen von BMZ, SV und Vorhaben der SI, 
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Cash for Work möglichst strukturbildend einzusetzen („Cash for Work PLUS”). Insgesamt wurden die Vorha-

ben der SI Flucht gut in die jeweiligen Länderportfolios eingefügt. Dies schaffte Möglichkeiten für Synergien 

und erhöhte die Chancen auf Nachhaltigkeit.  

 

Die Verankerung von Entwicklungsorientierung im GCR ist eine Wirkung, die die Nachhaltigkeit fördert, da 

Rahmenwerke wie der GCR in der Regel dauerhaft, stabil und resilient sind. Aufgrund der Selbstverpflichtun-

gen Deutschlands im Rahmen des Globalen Flüchtlingsforums, von denen mehrere in die Zuständigkeit des 

BMZ fallen, ist auch die Positionierung des BMZ im Themenfeld Flucht von Dauer. Die Verankerung von Ent-

wicklungsorientierung im Portfolio der SI Flucht ist ebenfalls gut gelungen, bleibt aber in Bezug auf den Port-

folioausbau und die Qualitätssicherung weiterhin relevant. Die Aufbereitung von Lernerfahrungen und das 

Wissensmanagement bedürfen der Vertiefung. 

 
Tabelle 9: Wesentliche Wirkungen zu ausgewählten Wirkungshypothesen 

Hypothese Ergebnis/Wirkungen 

Effektivität 

Die Unterstützung des 

SV hat dem BMZ die 

Positionierung des ent-

wicklungsorientierten 

Ansatzes erleichtert.  

Die Wirkungshypothese ist verifiziert. Das SV hat das BMZ erfolgreich dabei unter-

stützt, sich auf nationaler und internationaler Ebene mit dem entwicklungsorientier-

ten Ansatz stärker zu positionieren (Outcome). Dabei wurden Beratungsleistungen 

und Produkte des SV (Output A, Output B) vom BMZ-Referat 221, der Beauftragten 

für Flüchtlingspolitik, der Parlamentarischen Staatsekretärin im BMZ und dem Bun-

desentwicklungsminister genutzt, um eigene Positionen in Ressortabstimmungen 

und internationale Prozesse einzubringen (Output C). Außerdem hat das BMZ Leis-

tungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für die Positionierung im politischen Raum 

genutzt. 

Impact 

Mit Unterstützung des 

SV erarbeitete Positio-

nen des BMZ zur Ent-

wicklungsorientierung 

sind in Abschlussdoku-

mente von Konferen-

zen, Resolutionen etc. 

des GCR sowie in den 

Themenfeldern „Frauen 

in Fluchtkontexten” und 

MHPSS eingeflossen.   

Die Wirkungshypothese ist verifiziert. Positionen des BMZ (Outcome, Output C) sind 

im GCR nachweisbar: Die Rolle der Entwicklungszusammenarbeit bei der Unterstüt-

zung von Flüchtlingen und Aufnahmeländern ist sichtbar verankert. Der HPD-Nexus 

wird betont. Die Erreichung der Ziele des GCR soll u. a. durch gestärkte EZ-An-

sätze, Fokus auf Ursachenminderung sowie dauerhafte Lösungen erreicht werden. 

Das Thema „Lokale Integration” als eine dauerhafte Lösung konnte trotz Bedenken 

einiger Aufnahmeländer verankert werden. Gemäß der Position des BMZ fand auch 

die Schaffung der Voraussetzungen für die freiwillige, sichere und nachhaltige Rück-

kehr in Herkunftsländer Eingang in das Dokument. Im deutschen Interesse wurden 

Bezüge zur Agenda 2030 sowie Verweise zu gemischten Fluchtbewegungen, Natur-

katastrophen und Binnenvertriebenen prominent in einem neuen Paragraphen (§12) 

in den Textentwurf aufgenommen. Auch hat die Positionierung des BMZ mittels ver-

schiedener Selbstverpflichtungen die Ausgestaltung der Themenfelder MHPSS und 

„Frauen in Fluchtkontexten” geprägt (z. B. durch die Einrichtung eines Aktionsnetz-

werks und eines Fonds im Themenfeld „Frauen in Fluchtkontexten”). 

Effektivität 

Das SV trägt zur ent-

wicklungsorientierten 

Ausrichtung der SI 

Flucht bei.  

Die Wirkungshypothese ist verifiziert. Mittels unterschiedlicher Aktivitäten wie z. B. 

der Kommentierung von Projektskizzen, der Begleitung von Prüfmissionen und der 

Durchführung von Lessons-Learnt-Workshops förderte das SV die konzeptionelle 

Weiterentwicklung des Themenfelds (Output B). Die unterschiedlichen Leistungen 

wurden insbesondere vom BMZ-Sektorreferat als auch von unterschiedlichen Struk-

turen der technischen Zusammenarbeit (Regionalstrukturen und Vorhaben) genutzt, 

um entwicklungsorientierte Konzepte in der Konzeption und/oder Umsetzung von 

Vorhaben der SI Flucht zu berücksichtigen (Modulzielindikator 2). Einzelne Leistun-

gen wie z. B. die Lessons-Learnt-Workshops wurden von einem breiteren Adressa-

tenkreis (Vertreter*innen von KfW, internationalen staatlichen und nicht staatlichen 
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Organisationen und Forschungseinrichtungen) genutzt. Es erscheint plausibel, dass 

die Nutzung der Leistungen des SV die entwicklungsorientierte Ausrichtung der SI 

Flucht fördert.  

Impact 

Die entwicklungsorien-

tierte Ausrichtung der 

SI Flucht hat die Unter-

stützung von Menschen 

auf der Flucht und auf-

nehmenden Gemein-

den in Projekten der SI 

Flucht verbessert. 

Die Wirkungshypothese ist verifiziert. Es erscheint plausibel, dass die entwicklungs-

orientierte Ausrichtung der SI-Flucht-Vorhaben (Modulzielindikator 2) zu einer Ver-

besserung der Unterstützung von Menschen auf der Flucht und den aufnehmenden 

Gemeinden beigetragen hat (Impact). Inzwischen hat sich international die Erkennt-

nis durchgesetzt, dass Entwicklungsorientierung positive Wirkungen hat (z. B. in Be-

zug auf die Stärkung von Nachhaltigkeit, sozialer Kohäsion und Krisenprävention).  

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass viele Vorhaben der SI Flucht noch nicht sehr 

lange in der Umsetzung sind, so dass deren Wirkungen noch nicht voll entfaltet 

sind. 

 

  



   
 

52 

 

 
Tabelle 10: Gesamtbewertung der OECD/DAC-Kriterien und Bewertungsdimensionen 

 
Tabelle 11: Bewertungs- und Punkte-Skala 

100-Punkte-Skala 6-Stufen-Skala (Bewertung) 

92–100 Stufe 1: sehr erfolgreich 

81–91 Stufe 2: erfolgreich 

67–80 Stufe 3: eingeschränkt erfolgreich 

50–66 Stufe 4: eher nicht erfolgreich 

30–49 Stufe 5: überwiegend nicht erfolgreich 

0–29 Stufe 6: gänzlich erfolglos 

  

Kriterium Punktzahl (max. 100) Bewertung 

Relevanz 92 von 100 Punkten sehr erfolgreich 

Effektivität 93 von 100 Punkten sehr erfolgreich  

Wirkung 93 von 100 Punkten sehr erfolgreich 

Effizienz 90 von 100 Punkten erfolgreich 

Nachhaltigkeit  92 von 100 Punkten sehr erfolgreich 

Gesamtpunktzahl und Bewer-

tung für alle Kriterien 

92 von 100 Punkten 

 

sehr erfolgreich 
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5 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

5.1 Wesentliche Ergebnisse und Erfolgs- oder Misserfolgsfaktoren 

Analyse des besonderen Set-ups des Vorhabens als Erfolgsfaktor  

Im Rahmen der Evaluierung wurde die Hypothese untersucht, dass die Art und Weise der Verknüpfung des 

Projekts mit der SI Flucht ein entscheidender Faktor für den Erfolg des SV war. In der Regel sind Sektorvor-

haben auf Kooperationen mit operativen Vorhaben angewiesen, um sektorale Ansätze breitenwirksam in die 

Umsetzung zu bringen, denn ihre Mittel für Pilotierungen sind häufig sehr begrenzt oder gar nicht erst vorhan-

den. Demgegenüber ist die Umsetzung der Ansätze des SV durch das große Portfolio und Budget der SI 

Flucht bereits gesichert. Grundvoraussetzung hierfür ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Regional- und 

Sektorbereichen bzw. -referaten. Hierzu hat die Evaluierung die Zusammenarbeit zwischen dem BMZ-Sektor-

referat 221 und den BMZ-Länderbereichen sowie in den spiegelbildlichen GIZ-Strukturen analysiert. Metho-

disch erfolgte dies mittels Textanalyse (z. B. Analyse des Call der SI Flucht), einer Reihe von Einzelinter-

views mit BMZ-Referent*innen relevanter Länder- und Sektorreferate, Interviews mit Vertreter*innen 

verschiedener Einheiten der GIZ sowie einer Fokusgruppendiskussion mit den zuständigen Koordinator*in-

nen für die SI Flucht in den Regionalbereichen der GIZ. 

 

Wesentliche Analyseergebnisse sind: 

• Die Verknüpfung des SV mit der SI hat ein „Sektorvorhaben sui generis” geschaffen, dessen Fokus die 

Instrumentenberatung zur SI Flucht war. Während andere SV häufig Schwierigkeiten haben, ihr jeweili-

ges Thema im Portfolio zu verankern, war dem SV bereits ein Portfolio zugewiesen. Dadurch hatte das 

SV sehr gute Möglichkeiten, das BMZ dabei zu unterstützen, die Entwicklungsorientierung im Bereich 

Flucht und Vertreibung operativ zu positionieren; das BMZ hatte dadurch besondere Möglichkeiten der 

Positionierung auf nationaler und internationaler Ebene.  

• Ein Fokus des SV lag infolgedessen auf der Unterstützung des BMZ bei der Ausrichtung der SI Flucht. 

Dadurch ist das SV deutlich operativer angelegt als andere SV. Die Portfoliosteuerung ist Kernaufgabe 

des BMZ. Durch seine Unterstützungsfunktion war das SV sehr eng an das BMZ angebunden – deutlich 

enger als dies bei anderen SV der Fall ist. Dadurch wurde die Rolle des SV von den Linienstrukturen 

(FMB und Regionalbereiche) teilweise als zu weitgehend und kritisch eingeschätzt (G_9, Int_11, Int_7). 

Rollenkonflikte konnten entstehen, wenn etwa das SV seitens des BMZ an Erörterungsgesprächen teil-

nahm. Auch konnte diese Rolle des SV den Eindruck erwecken, dass es in seiner Kritikfähigkeit gegen-

über dem BMZ eingeschränkt war und dem Auftraggeber zu nahe stand (Int_23).  

• Im Gegensatz zu anderen Sektorvorhaben war durch den Monitoringauftrag, den das SV für die SI Flucht 

hat, gewährleistet, dass das SV Flucht Zugang zu allen Daten der SI Flucht hatte und dadurch eine ag-

gregierte Auswertung ermöglicht wurde. Andere SV ohne einen derartigen Auftrag und diese besondere 

Verknüpfung haben oft nur schwer Zugang zum thematischen Portfolio, das sie auswerten bzw. positio-

nieren sollen, da sie in stärkerem Maße auf die Zusammenarbeit mit einzelnen Projekten angewiesen 

sind.  

• Sowohl die Sonderinitiative als auch das SV waren im Gegensatz zu anderen sektoralen oder regionalen 

Vorhaben fachlich auf eine Zielgruppe (Flüchtlinge und IDP) zugeschnitten. Auch der Titel ist zielgrup-

penspezifisch. Dies verschaffte der SI und dem SV im Vergleich zu anderen SI und SV einen relativ kla-

ren Rahmen und eine relativ hohe Akzeptanz (Int_18, Int_12). Im Gegensatz zu anderen SV stand hinter 

dem SV Flucht ein vom Sektorreferat verwalteter Titel mit beachtlichem Budget und Portfolio.  

• Als zielgruppenorientierter Titel war die SI Flucht für die Bearbeitung unterschiedlicher Sektor- bzw. 

Querschnittsthemen offen und dies war auch ausdrücklich gewünscht (s. Call for Proposals; z. B. Gen-

der, Frieden und Sicherheit) (Int_14). Aufgrund ihrer guten finanziellen Ausstattung bestand auch kein 

Konkurrenzverhältnis unterschiedlicher Themen; vielmehr wurde die SI Flucht als Chance gesehen, The-

men im Portfolio zu verankern (G_7, Int_14). Dies galt z. B. für das Thema Bildung, da das Thema 
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Grundbildung entsprechend dem Reformkonzept BMZ 2030 künftig nur noch multilateral bearbeitet wer-

den soll.  

• Im Gegensatz zu anderen Sonderinitiativen hat das titelverwaltende Sektorreferat das Vorschlagsrecht 

für Vorhaben den Länderreferaten übertragen. Die Länderreferate sind auch zuständig für die Beauftra-

gung der Vorhaben. Wenngleich die letztendliche Entscheidungsbefugnis (z. B. bei Mittelüberplanungen) 

beim Sektorreferat liegt und dieses auch inhaltlich federführend ist, wurde durch die Verteilung von Zu-

ständigkeiten eine gute Basis für die Zusammenarbeit geschaffen. Diese Zusammenarbeit wurde von al-

len dazu befragten Gesprächspartner*innen, insbesondere auch den BMZ-Regionalreferaten und den 

GIZ-Länderbereichen, positiv bewertet. Das Zusammenspiel von Sektorreferat und Länderreferaten 

stellte außerdem sicher, dass die Vorhaben der SI Flucht als gut ins jeweilige Länderportfolio passend 

eingeschätzt wurden (Int_18). 

• Die sogenannte „Firewall” war essentiell, damit das SV – obwohl innerhalb der GIZ aufgehängt – in der 

Beratung des BMZ neutral agieren konnte. Damit ist gemeint, dass der privilegierte Informationszugang 

des SV nicht als Wettbewerbsvorteil der GIZ gegenüber anderen Umsetzungsorganisationen ausgenutzt 

werden darf. Diesbezüglich bestand eine sehr hohe Sensibilität innerhalb des Teams des SV. Das Funkti-

onieren dieser Firewall wurde von keinem/keiner der Interviewpartner*innen in Frage gestellt; vielmehr 

wurde anerkannt, dass das SV hier eine schwierige Rolle sehr gut gemeistert hat.  

• Das SV führte einen monatlichen Jour fixe mit den TZ-Vorhaben der SI Flucht durch. In diesem Rahmen 

wurden operative Aspekte thematisiert (z. B. Budgetfragen, Corona Response), politische Vorgaben des 

BMZ eingebracht und zum Teil auch thematisch-inhaltliche Fragen behandelt. Der Jour Fixe wurde von 

einer großen Zahl von Gesprächspartner*innen als wichtiger und hilfreicher Termin bewertet (G_9, G_3). 

Allerdings ist die Teilnehmerzahl stark angewachsen (z. T. bis zu 100 Personen) und das Format wird 

von mehreren Gesprächspartner*innen in seiner aktuellen Mischform (operativ/politisch/inhaltlich) als ver-

besserungswürdig eingestuft (G_9, Int_2; Int_26). Hier wünschen sich manche einen stärkeren inhaltli-

chen Austausch (Int_2, Int_12). 

 

Insgesamt war das Projekt sehr erfolgreich. Allerdings war es mit einer Reihe von internen und externen Her-

ausforderungen konfrontiert, die in der folgenden Tabelle dargestellt werden:  

 
Tabelle 12: Erfolgsfaktoren und Herausforderungen 

 Erfolgsfaktoren Herausforderungen 

Interne 

Fakto-

ren 

• Fähigkeit, das BMZ kurzfristig und be-

darfsgerecht in komplexen Prozessen zu 

unterstützten (Kundenorientierung) 

• Fachkompetenz der Mitarbeiter*innen  

• Vertrauensverhältnis zwischen BMZ und 

GIZ, direkte Kommunikation mit BMZ  

• Intensive Nutzung von Synergien und Ko-

operationsmöglichkeiten in der GIZ 

• Firewall  

• Mehrere Leitungswechsel mit temporärer Inte-

rimsleitung zu Beginn des Vorhabens; Personal-

fluktuation beim BMZ-Sektorreferat 221  

• Starker Fokus auf TZ-Vorhaben aufgrund der or-

ganisatorischen Aufhängung und Fachlichkeit 

• Nähe zu BMZ könnte extern negativ wahrgenom-

men werden (eingeschränkte Neutralität)  

Externe 

Fakto-

ren 

 

• Verknüpfung mit SI Flucht schafft einen 

guten Zugang und Bezug zum Portfolio 

der SI Flucht  

• Gute Mittelausstattung der SI Flucht 

schafft gute Grundlage für Kooperations-

möglichkeiten und holistische Bearbeitung 

des Themas  

• Politische Aufmerksamkeit für das Thema 

Flucht 

• Deutschland nimmt im Themenbereich 

Flucht und Migration eine Vorreiterrolle ein 

• Absorptionsfähigkeit des BMZ setzt Beratung 

Grenzen 

• Stark aktivitäten- und outputorientiertes Monito-

ring der SI Flucht; daher wenig Erfassung und 

Reflektion über Wirkungen auf Outcome- und Im-

pact-Ebene 

• Engerer Austausch mit nicht staatlichen Organi-

sationen (deren Unabhängigkeit respektierend) 

wünschenswert 

• Hineinwirken in den politischen Raum/die natio-

nale Positionierung nur möglich, sofern dies vom 
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Auftraggeber gewünscht ist 

 

5.2 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Empfehlungen für die Unterstützung der politischen Positionierung des BMZ 

 

Nachdem der Prozess der Gestaltung und Formulierung des internationalen politischen Rahmens mit dem 

GCR bis auf Weiteres abgeschlossen ist, liegt die Herausforderung nun in der Umsetzung dieses Rahmen-

werks. Dementsprechend sollte die Umsetzung des GCR und des CRRF in den Partnerländern weiter unter-

stützt werden.  

 

Das SV Flucht sollte weiterhin nach Möglichkeiten suchen und Strategien entwickeln, um die Positionierung 

des BMZ mit entwicklungsorientierten Ansätzen auf Ebene der EU zu fördern. Dabei könnten verschiedene 

BMZ-Entsendungen hilfreich sein (u. a. bei der Generaldirektion Internationale Partnerschaften [GD INTPA]10 

der Europäischen Kommission, und zwar dort im Grundsatzreferat Flucht, sowie bei der Generaldirektion für 

Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen [GD NEAR]). Bislang scheint es wenig 

Austausch und Vernetzung zwischen diesen entsandten Fachkräften gegeben zu haben. Die Stelle bei der 

GD INTPA (ehemals GD DEVCO) läuft Ende Mai 2021 aus und wird voraussichtlich nicht nachbesetzt. Im 

Zuge einer vom BMZ gewünschten stärkeren Positionierung auf EU-Ebene (2020f) wird empfohlen, das 

BMZ-Sektorreferat 221 bei der Wissenssicherung zu unterstützen, z. B. durch die Vorbereitung eines struktu-

rierten Debriefings gemeinsam mit verschiedenen anderen relevanten BMZ-Referaten. Dem SV wird empfoh-

len, die Beratung des BMZ im Hinblick auf dessen Positionierung mit entwicklungsorientierten Ansätzen auf 

EU-Ebene auszubauen. Dies sollte gemeinsam mit dem SV Migration erfolgen, damit die Beratung aus ei-

nem Guss erfolgt. Das SV Migration ist hier auch federführend in der Beratung. Der europäische Diskurs im 

Themenfeld wird derzeit von der Frage dominiert, wie ungeregelte Zuwanderung nach Europa unterbunden 

werden kann; die Themen Migration und Flucht werden dabei z. T. vermischt. Da die Diskurse so verengt 

sind, gibt es großes Potenzial für das BMZ, hier entwicklungsorientierte Ansätze offensiv einzubringen (z. B. 

bei der Unterstützung von aufnehmenden Drittländern, Schaffung von durable solutions). Im Hinblick auf Ent-

wicklungsorientierung könnte ein Vorschlag sein, die Ausrichtung von Vorhaben des Nothilfe-Treuhandfonds 

der Europäischen Union für Afrika (EUTF11) im Hinblick auf die Kriterien von Entwicklungsorientierung zu the-

matisieren und zu überprüfen. Insgesamt scheint es auf deutscher Seite keinen genauen Überblick zu geben, 

wie das Thema Flucht in der Arbeit der EU-Kommission aktuell abgebildet ist. Die Organisation eines Aus-

tauschs mit den verschiedenen entsandten Fachkräften könnte hier ein erster Schritt zur Klärung sein. 

 

Im Hinblick auf die Fluchtursachenkommission, die entsprechend dem Koalitionsvertrag im Juli 2019 von 

der Bundesregierung eingesetzt wurde, sollte das SV das BMZ künftig bei der Umsetzung der Empfehlungen 

– wo möglich – unterstützen. Es ist wahrscheinlich, dass die Veröffentlichung des Berichts der Kommission, 

die für das Frühjahr 2021 erwartet wird, die Aufmerksamkeit auf das Engagement des BMZ im Themenbe-

reich lenken wird. Hier sollte das SV das BMZ unterstützten, proaktiv Themen und Empfehlungen zu antizi-

pieren und mittels der Vorbereitung von Veranstaltungen und Veröffentlichungen zu besetzen.  

 

Themenbezogene Empfehlungen 

 

Die gute Positionierung des BMZ im Themenbereich MHPSS sollte fortgesetzt und ausgebaut werden. Wün-

schenswert wäre z. B. eine stärkere Verknüpfung von MHPSS mit den Themen Transitional Justice und Kon-

fliktbearbeitung/Friedensförderung, das Erfassen von Möglichkeiten der Digitalisierung im Themenbereich 

 

10 Vor 2021 war dies die Generaldirektion „Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung [GD DEVCO]“. 

11 European Union Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration and displaced persons in Africa. 
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sowie die Aus- und Weiterbildung von qualifizierten Fachkräften. Auch der Portfolioausbau im Sinne von 

scale down and deep, not just up and out und – auf übergeordneter Ebene – die Auswertung der Lernerfah-

rungen im Themenbereich wären sinnvolle nächste Schritte.   

 

Das Thema Binnenvertreibung ist durch die SI Flucht abgedeckt, spielt aber in den nationalen und internati-

onalen Rahmenwerken eine bislang noch untergeordnete Rolle, die der Größe des Problems nicht gerecht 

wird. Wo möglich, sollte das SV dem Thema zu mehr Sichtbarkeit verhelfen und könnte es z. B. in Bezug auf 

die Kampala-Konvention der AU zum Schutz von IDP aufgreifen. Ggf. sollte es das BMZ weiterhin dabei un-

terstützen, den Dialog mit dem AA hierzu zu verstärken und gemeinsame Strategien zu entwickeln.  

 

Ein anderes Thema, dessen Umsetzung in der Praxis genauer untersucht werden sollte, ist der HDP-Nexus. 

Soweit dies nicht von der Übergangshilfe oder anderen (Sektor-)Vorhaben abgedeckt wird, könnten neben 

einer empirischen Auswertung entsprechender Projekte in der SI Flucht auch Fallstudien zu bestimmten Län-

dern durchgeführt werden. Die Rolle des SV könnte darin bestehen, derartige Prozesse zu begleiten, die auf-

grund der notwenigen Abstimmungen zwischen den Ressorts (AA, BMZ) und Umsetzungspartnern (bilaterale 

Durchführungsorganisationen, UNHCR, nicht staatliche Organisationen u. a.) ein gutes Kooperationsma-

nagement erfordern. 

 

Empfehlungen zu Wirkungen und zu deren Nachhaltigkeit 

 

Das Thema Wirkungsmessung sollte zukünftig stärker in den Blick genommen werden. Zwar kann das SV 

keine Qualitätssicherung für alle Vorhaben der SI Flucht leisten, könnte allerdings punktuell Wirkungen erfas-

sen, um Ergebnisse in die BMZ-Beratung einzubringen. Das BMZ könnte diese dann nutzen, um sein Portfo-

lio entsprechend zu steuern. Hierbei bietet sich die Zusammenarbeit mit der hausinternen Stabsstelle Evalu-

ierung wie auch mit externen Forschungseinrichtungen an (z. B. DEval). Neben thematischen 

Querschnittsevaluierungen und Verbleibstudien (insbesondere relevant für Vorhaben mit Maßnahmen zur 

Beschäftigungsförderung) könnten z. B. auch Evaluierungen anderer Akteure im Hinblick auf mögliche 

Lernerfahrungen ausgewertet und mit relevanten Personen aus den SI-Flucht-Vorhaben diskutiert werden. 

DEval evaluiert zurzeit die Wirksamkeit deutscher Entwicklungszusammenarbeit bei konfliktbedingten Flucht-

krisen am Beispiel der Beschäftigungsoffensive Nahost. Die Ergebnisse könnten im Rahmen einer Onlinever-

anstaltung interessierten Auftragsverantwortlichen der BONO-Vorhaben vorgestellt werden. Zudem könnte 

mit dem BMZ-Sektorreferat und relevanten Strukturen der GIZ (Fach- und Methodenbereich, Regionalberei-

che), der KfW und mit nicht staatlichen Umsetzern der SI Flucht ein Follow-up-Prozess angeregt werden, um 

die Umsetzung der Empfehlungen zu prüfen und ggf. zu begleiten. 

 

Die Kriterien für Entwicklungsorientierung sollten klar definiert und kommuniziert werden, so dass inner-

halb der Vorhaben der SI Flucht und der GIZ ein klares gemeinsames Verständnis davon besteht. Darüber 

hinaus sollte diese Definition auch in der deutschen EZ sowie im nationalen und internationalen politischen 

Raum kommuniziert werden. Zwar kommuniziert das SV schon entsprechend, doch die Interviews im Rah-

men der Evaluierung haben gezeigt, dass der Begriff noch recht unterschiedlich und im Hinblick auf die Krite-

rien des SV unvollständig ausgefüllt wird. Bei der Definition selbst sollte auch die Gewichtung der Kriterien 

deutlich werden: Gibt es absolute Kriterien (etwa die „Strukturbildung” oder den „integrativen Ansatz”)? Auch 

sollte in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, insbesondere der Übergangshilfe, genauer definiert werden, 

wie die Berücksichtigung und Wirkungen des HDP-Nexus gemessen werden können.  

 

Das SV sollte das BMZ weiterhin beim Nachhalten der Entwicklungsorientierung (und seiner sieben Krite-

rien, s.o.) von Projektvorschlägen und bei der Umsetzung von Projekten (Projektfortschrittsberichte etc.) un-

terstützen, insbesondere auch im Hinblick auf die Kennungsvergaben. Dazu zählt, dass das SV das BMZ-

Sektorreferat z. B. zu Modellindikatoren berät und Vorschläge zur Nachschärfung von Kriterien für die 

Vergabe der FS- und GG-Kennungen macht. Zudem könnte es, sofern erwünscht, das BMZ dabei unterstüt-

zen, Angebote auf die Kennungsvergabe hin zu prüfen und nachzubessern. Hier bedarf es jedoch der klaren 
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Vereinbarung von Zuständigkeiten mit bestehenden Linienstrukturen, um Doppelstrukturen zu vermeiden. 

Voraussetzung wäre ein entsprechender Auftrag an das SV. Wichtig wäre auch, Prozesse zur Nachverfol-

gung der Umsetzung entsprechender Aktivitäten zu etablieren sowie deren Wirkungen zu erfassen. Die Rolle 

des SV bei der Förderung von Entwicklungsorientierung im Rahmen der SI Flucht bedarf dabei sowohl GIZ-

intern als auch mit dem BMZ der Reflektion und Klärung im Hinblick auf TZ und FZ. Es besteht hier das Ri-

siko, dass das SV als übergriffig empfunden werden könnte. Aufgrund der Unabhängigkeit der nicht staatli-

chen Organisationen ist dieses Risiko in Bezug auf diese noch größer. Das Thema Qualitätssicherung ist hier 

jedoch ebenfalls relevant, um die Umsetzung der verschiedenen Kriterien von Entwicklungsorientierung zu 

fördern. Denkbar wären zusätzliche thematische oder länderspezifische Angebote, die den Austausch der 

Vorhaben der SI-Flucht untereinander gezielt fördern, vom SV Flucht moderiert werden und die Verankerung 

von Entwicklungsorientierung in den Vorhaben in den Mittelpunkt stellen. 

 

Die Lessons-Learnt-Workshops sind gute Formate des Capacity Development und des Wissensmanage-

ments. Bisher liegt der Nutzen jedoch v. a. bei den Teilnehmer*innen selbst, die in der Regel schon eine 

starke Fachlichkeit mitbringen. Um eine darüberhinausgehende Wirkung zu erzielen, sollten weitere Formate 

zur Dokumentation und zum Wissensmanagement entwickelt werden. Es wird empfohlen, Ergebnisse weni-

ger stark als „den Lessons-Learnt-Workshop protokollierend“ aufzubereiten, sondern eher als Lernerfahrun-

gen, die nutzungsorientiert und handlungsanleitend formuliert sind. So könnten zu relevanten Fragen kurze 

Papiere erstellt werden, die mittels Darstellung von Checklisten, Instrumenten, Verweisen auf gute Beispiel-

projekte, Ansprechpartner*innen und ggf. weiterführende Studien eine praktische Orientierung zur Bearbei-

tung einer bestimmten Thematik darstellen. Mögliche Fragestellungen könnten z. B. sein: Wie kann Konflikt-

bearbeitung zwischen Aufnahmegemeinden und Flüchtlingen/IDP gelingen? Wie können Planungsprozesse 

zur Schaffung von Infrastruktur im Bereich Wasser/Energie so gestaltet werden, dass sie konfliktsensibel, in-

klusiv und nachhaltig wirken? Weitere mögliche Themen für zukünftige Lessons-Learnt-Workshops könnten 

die Implementierung des GCR, der HDP-Nexus (v. a. zur operativen Umsetzung des „P”) und MHPSS sein. 

Von BMZ-Seite wurde ebenfalls angeregt, thematische Bedarfe aus den Länderreferaten abzufragen. Sofern 

dies vom Sektorreferat gewünscht wird, könnte es das SV entsprechend beauftragen. Ein anderes mögliches 

Format für die Aufbereitung von Lernerfahrungen sind Podcasts. Da sie mit Kostenimplikationen verbunden 

sind, bietet es sich an, hier einen größeren Adressatenkreis anzusprechen. Dabei könnten sowohl Diskussi-

onsrunden zu einem bestimmten Thema aufgenommen als auch besonders erfolgreiche Projekte vorgestellt 

werden. Die Verbreitung von Lernerfahrungen sollte u. a. die Zielgruppe der BMZ-Länderreferate erreichen. 

Hier hat das SV bisher keine Angebote gemacht; es besteht kein direkter Kontakt zum SV. Bedarfe wurden 

aber von verschiedener Seite geäußert und reichen von einer Vorstellung der Arbeit des SV über Monitoring-

daten bis hin zu Lernerfahrungen und Wirkungsanalysen.  

 

Angesichts häufiger Personalwechsel im BMZ ist es sinnvoll, Angebote zum Onboarding neuer Mitarbei-

ter*innen aufrechtzuerhalten und ggf. verbindlich mit dem BMZ zu vereinbaren.  

 

Empfehlungen zum Kooperationssystem 

 

Die Kooperation mit der Weltbank sollte wieder intensiviert werden. Gleiches gilt für den Austausch mit der 

KfW, die im Betrachtungszeitraum 48 von 107 Vorhaben der SI Flucht mit einem Gesamtvolumen ohne Kofi-

nanzierungen von mehr als 700 Mio. € umgesetzt hat. Für das Folgeprojekt ist bereits die Teilfinanzierung 

einer Entsendung an die KfW geplant. Auch der Kontakt zu den nicht staatlichen Umsetzern von Vorhaben 

der SI sollte ausgebaut werden, um auch hier Lernerfahrungen abzuholen und einzuspeisen.  

 

Die Kooperation und das Schnittstellenmanagement mit dem SV Migration sind von besonderer Bedeutung. 

Es wird angeregt zu prüfen, wie die Schnittstellen bzw. Themen, die beide SVs betreffen, noch besser bear-

beitet und systematischer in den Blick genommen werden können; dies könnte z. B. im Rahmen der geplan-

ten Prüfung des SV Migration aufgenommen werden. Die Trennung schafft das Risiko, dass Themen aus den 

Augen geraten oder der Abstimmungsaufwand Prozesse erschwert.  
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Der monatliche Jour fixe zur SI Flucht für Vorhaben der GIZ, das SV, Abteilungsleitung und Controlling ist 

ein wichtiges Format für den Austausch. Die hohe Zahl der Teilnehmer*innen zeigt den Bedarf auch seitens 

der Vorhaben auf – sprengt jedoch mittlerweile das Format. Denkbar wäre eine Aufteilung in drei komplemen-

täre Formate: ein Format für den Austausch zu übergeordneten Umsetzungsfragen und -problemen sowie 

zur Koordination der Prozesse zur Erstellung der Projektskizzen und Angebote (Prüfungen); ein Format zur 

Klärung von Fragen aus den Vorhaben (z. B. eine offene Sprechstunde) sowie ein Format zur Steuerung 

übergeordneter strategischer und operativer Fragen auf der Ebene der Abteilungsleitungen (Auskopplung 

des Themas Flucht aus der Taskforce Flucht und Vertreibung der Bereichsleitungen).  
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Übersicht der verfügbaren Grundlagendokumente 

Grundlagendokument Liegt 

vor) 

Einschätzung der Aktualität und Qualität Relevant für 

OECD/ DAC 

Kriterium: 

Projektantrag und überge-

ordneter Programm-/Fonds-

antrag (usw.) und „Ergän-

zende Hinweise zur 

Durchführung“. 

Ja Modulvorschlag (2017) Relevanz, 

Effektivität,  

Ggf. Änderungsangebote Ja Qualität nicht bewertungsrelevant. Änderungsangebote 

vom 17.12.2018 und 19.6.2019 

Relevanz, 

Effektivität 

Kontextanalysen, politökono-
mische Analysen oder Capa-
city Assessments zur Be-
leuchtung des 
gesellschaftlichen Kontexts 

Nein    

Peace and Conflict Assess-
ment (PCA-Matrix), Gender-
analysen, Umwelt- und 
Klimaprüfungen, Safe-
guards&Gender, etc.   

Teil-

weise 

Qualität nicht bewertungsrelevant. Genderanalyse er-

stellt Dezember 2019 

 

Relevanz, 

Effektivität 

Jährliche Projektfortschritts-

berichte und bei Einbettung 

ebenfalls Programmbericht-

erstattung 

Teil-

weise 

Qualität nicht bewertungsrelevant. Projektfortschritts-

berichte 2017, 2018  

Effektivität, 

Impact 

Evaluierungsberichte Nein   

Länderstrategie BMZ Nein   

Nationale Strategien Nein   

Sektorale/ fachliche Doku-

mente (bitte spezifizieren) 

Ja  Qualität nicht bewertungsrelevant. Globaler Flücht-

lingspakt, Umfassendes Flüchtlingsrahmenwerk (Com-

prehensive Refugee Response Framework, CRRF), 

Leitlinien der VN für Binnenvertriebene, VN Resolution 

1325, Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung zur 

Umsetzung der Resolution 1325, Richtlinien für psychi-

sche Gesundheit und psychosoziale Unterstützung in 

Nothilfekontexten, Leitlinien der Bundesregierung “Kri-

sen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern” 

Relevanz 

Wirkungsmatrix Ja  Die ursprüngliche Wirkungsmatrix (10. 4. 2017) ist mit 

dem Änderungsangebot vom 19. 6. 2019 überarbeitet 

worden. Die aktuelle Wirkungsmatrix ist datiert vom 17. 

5. 2019. Zur Qualität s. Kapitel 4.3 

Relevanz, 

Effektivität, 

Nachhaltig-

keit 

Wirkungsmodell(e), ggf. 

kommentiert falls nicht mehr 

aktuell 

Nein Ein Wirkungsmodell wurde gemeinsam mit dem SV 

Flucht im Rahmen der Inception Phase entwickelt. S. 

hierzu Kapitel 2.2 

Relevanz, 

Effektivität, 

Impact 

Daten des Wirkungsorientier-

ten Monitoringsystems 

(WoM)3 

Nein   

Akteursanalyse2  Ja Eine aktuelle Akteurslandkarte liegt vor.  Effektivität, 

Effizienz 
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Capacity Development-Stra-

tegie/ Gesamtstrategie2 

Nein   

Steuerungsstruktur2 Ja Eine Darstellung der Steuerungsstruktur für die Interak-

tion des SV Flucht mit den beiden BMZ-Referaten 220 

und 221 in Bezug auf “Entscheidung, Konsultation, In-

formation” liegt vor. In regelmäßigen “Jours fixes” zwi-

schen SV Flucht und BMZ werden die Aktivitäten an-

hand des Operationsplans gesteuert.  

Effektivität, 

Effizienz 

Operationsplan2 Ja Operationspläne 2017, 2018 und 2019 liegen vor. Der 

Operationplan 2019 wurde in 2020 fortgeschrieben. 

Relevanz, 

Effektivität 

Kostendaten (mind. Aktueller 

Kostenträger-Obligo-Be-

richt).  

Soweit vorliegend: Kosten-

daten zugeordnet zu Outputs  

Ja  Der Kostenträger-Obligo-Bericht ist aktuell. Die Zuord-

nung zu Outputs wurde anlässlich der Evaluierung re-

konstruiert. Die Zuordnung ist daher teilweise ge-

schätzt, so dass leichte Qualitätseinbußen möglich 

sind.  

Effizienz 

Excel-Tabellenblatt mit Zu-

ordnung der Mitarbeiter-Ar-

beitsmonate zu den Outputs 

Ja Für das erste Jahr lässt sich die Zuordnung zu Outputs 

für ausgeschiedene Mitarbeiter*innen nur bedingt re-

konstruieren. Die Qualität wird dadurch ggf. leicht be-

einträchtigt. 

Effizienz 

Dokumente, die das Vorgän-

gerprojekt betreffen (falls zu-

treffend bitte Dokumente be-

nennen)  

Ja Modulvorschlag, Wirkungsmatrix, Fortschrittsberichte, 

Schlussbericht, Genderanalyse, Akteurslandkarte 

Nachhaltig-

keit, Impact 

Dokumente, die das Nachfol-

geprojekt betreffen (falls zu-

treffend bitte Dokumente be-

nennen) 

Ja Modulvorschlag; Debriefing Präsentation Prüfmission Relevanz 
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Anhang: Evaluierungsmatrix 

Bewertungsdimension Evaluierungsfragen  Evaluierungsindikator Vorliegende 
Datenquellen 

Zusätzliche 
Datenerhe-
bungen 

Evaluationsstra-
tegie (Evaluie-
rungsdesign, Me-
thode, Ablauf) 

Erwartete Be-
lastbarkeit der 
Evidenzen 
(narrativ) 

RELEVANZ (max. 100 Punkte)             

Die Konzeption des Projekts* ori-
entiert sich an den relevanten 
strategischen Bezugsrahmen. 
 
Max. 30 Punkte 

Welche strategischen Bezugsrahmen existieren für 
das Projekt? (z.B. nationale Strategien inkl. der nati-
onalen Umsetzungsstrategie für die Agenda 2030, 
regionale und internationale Strategien, sektorale 
und sektorübergreifende Veränderungsstrategien, 
bei bilateralen Projekten insbesondere Partnerstra-
tegien, interne Analyserahmen z.B. safeguards and 
gender**) 

Frage ohne Bewertung. Kein 
Indikator erforderlich 

Modulvor-
schlag, Fort-
schrittsberichte 

Interviews SV 
Flucht 

Identifizierung re-
levanter Doku-
mente in Inception 
Mission erfolgt 

hoch 

Inwieweit orientiert sich die Projektkonzeption an 
den relevanten strategischen Bezugsrahmen? 

Übereinstimmung zwischen 
Zielrichtung bzw. wesentli-
chen Inhalten des MV (und 
der Fortschrittsberichte) mit 
dem strategischen Bezugs-
rahmen 

Modulvor-
schlag, Fort-
schrittsberichte 

nicht erforder-
lich 

Textanalyse hoch 

Inwieweit kommen die Wechselwirkungen (Syner-
gien/Trade-offs) der Intervention mit anderen Sekto-
ren in der Projektkonzeption zum Ausdruck - auch 
im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsdimensionen 
(ökologisch, wirtschafltich und sozial)? 

Nachhaltigkeitksdimensionen 
und Wechselwirkungen sind 
im MV thematisiert 

Modulvor-
schlag 

nicht erforder-
lich 

Textanalyse hoch 

Inwieweit orientiert sich die Projektkonzeption am 
Entwicklungsprogramm (EZ-Programm) (soweit zu-
treffend), der BMZ-Länderstrategie und den BMZ-
Sektorkonzepten? 

Nicht relevant, da es keine 
Sektorstrategie gibt 

        

Inwieweit orientiert sich die Projektkonzeption an 
den (nationalen) Zielsetzungen der Agenda 2030? 
Zu welchem Sustainable Development Goals (SDG) 
soll das Projekt beitragen?  

Übereinstimmung zwischen 
Zielrichtung bzw. wesentli-
chen Inhalten des MV mit den 
Zielsetzungen der Agenda 
2030.  

Modulvor-
schlag 

nicht erforder-
lich 

Textanalyse hoch  

Inwieweit ergänzt die Projektkonzeption die Maß-
nahmen der Partner oder anderer relevanter Orga-
nisationen (subsidiär und komplementär)? 

nicht relevant          
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  Inwieweit ergänzt das Projekt bilaterale oder regio-
nale Projekte? Inwieweit ergänzt es andere globale 
Projekte? 

Komplementarität zwischen 
SV Flucht und SV Migration 
und zwischen SV Flucht und 
dem Globalvorhaben "Zusam-
menarbeit mit UNHCR" 

Modulvor-
schlag, Fort-
schrittsberichte 

nicht erforder-
lich 

Textanalyse hoch 

  Inwieweit ist die Maßnahme auf die Lösung einer 
globalen Herausforderung ausgerichtet, die nicht 
nur auf bilateraler/regionaler Ebene wirksam ange-
gangen werden kann? 

Globale Herausforderungen 
sind im Modulvorschlag the-
matisiert  

Modulvor-
schlag, Fort-
schrittsberichte 

nicht erforder-
lich 

Textanalyse hoch 

Die Konzeption des Projekts* ent-
spricht den Bedarfen der Ziel-
gruppe(n). 
 
Max. 30 Punkte  

Inwieweit ist die gewählte Projektkonzeption an den 
Beratungsbedarfen des BMZ ausgerichtet?  

Zufriedenheit des BMZ mit 
Beratung und Unterstützungs-
leistungen des SV 

Auftraggeber 
Feedback, In-
terview BMZ, 
Interview Prüf-
mission für die 
Folgephase, 
Debriefing Do-
kument Prüf-
mission Folge-
phase 

nicht erforder-
lich 

Textanalyse, Inter-
view BMZ 

hoch  

Wie sind die unterschiedlichen Perspektiven, Be-
dürfnisse und Belange von Frauen und Männern in 
der Projektkonzeption repräsentiert? 

Genderaspekte in Bezug auf 
indirekte Zielgruppen werden 
im MV thematisiert 

Modulvor-
schlag 

nicht erforder-
lich 

Textanalyse mittel 

Inwieweit sind die Perspektiven und Bedürfnisse der 
indirekten Zielgruppe (und hier besonders benach-
teiligte Gruppen) in der Projektkonzeption reflektiert 
(LNOB-Prinzip wie in der Agenda 2030 vorgese-
hen)?  

Perspektiven und Bedürfnisse 
der indirekten Zielgruppe (und 
hier besonders benachteiligte 
Gruppen) im MV thematisiert 

Modulvor-
schlag 

nicht erforder-
lich 

Textanalyse mittel 

Inwieweit sind die angestrebten Wirkungen für die 
Zielgruppe(n) aus heutiger Sicht und in Anbetracht 
der verfügbaren Ressourcen (Zeit, Finanzen, Part-
nerkapazitäten) realistisch? 

Einschätzung der Wirkungen 
durch die Zielgruppe (BMZ) 

Auftraggeber-
Feedback 

Interview Interview Auftrag-
geber 

hoch 
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Die Konzeption des Projekts* ist 
angemessen auf das zu errei-
chende Projektziel ausgerichtet. 
 
Max. 20 Punkte 

Bewertung des aktuellen Wirkungsmodells und der 
Wirkungshypothesen (Theory of Change, ToC) der 
eigentlichen Projektlogik: 
- Inwieweit ist das Projektziel aus heutiger Sicht und 
in Anbetracht der verfügbaren Ressourcen (Zeit, Fi-
nanzen, Partnerkapazitäten) realistisch? 
- Inwieweit sind die Aktivitäten, Instrumente und 
Outputs angemessen auf das zu erreichende Pro-
jektziel ausgerichtet? 
- Inwieweit sind die zugrundeliegenden Wirkungshy-
pothesen für das Projekt plausibel? 
- Inwieweit wird die gewählte Systemgrenze (Ver-
antwortungsbereich) des Projekts (inkl. Partner) ein-
deutig definiert und ist diese plausibel?  
- Werden potenzielle Einflüsse anderer Geber/Orga-
nisationen außerhalb des Verantwortungsbereichs 
des Projekts angemessen berücksichtigt? 
- Inwieweit sind die Annahmen und Risiken für das 
Projekt vollständig und plausibel? 

Qualität des Wirkungsmodells Im Rahmen 
der Inception 
Phase wurde 
gemeinsam mit 
dem SV Flucht 
das Wirkungs-
modell auf der 
Grundlage der 
Wirkungs-
matrix rekon-
struiert. Bis-
lang war kein 
Wirkungsmo-
dell verschrift-
licht. 

nicht erforder-
lich 

Textanalyse mittel 

Inwieweit berücksichtigt die strategische Ausrich-
tung des Projekts potentielle Veränderungen der 
Rahmenbedingungen?  

Konzeption des SV ermöglicht 
Flexibilität in der Beratung 

MV nicht erforder-
lich 

Textanalyse hoch, da SV ty-
pischerweise 
auf sich verän-
dernde Bera-
tungsbedarfe 
ausgerichtet 
sind. 

Wie wird/wurde mit der Komplexität der Rahmenbe-
dingungen und Leitplanken umgegangen? Wie 
wird/wurde evtl. Überfrachtung begegnet und wie 
wurde strategisch fokussiert? 

Strategischer Fokus in den 
Operationsplänen bzw. der 
Beratung erkennbar; Koope-
rationen mit anderen relevan-
ten SV aufgebaut (z. B. SV 
Gender, SP Frieden und Si-
cherheit) 

Operations-
pläne 

Interviews SV 
Flucht, Inter-
views andere 
relevante SV  

Analyse der Ope-
rationspläne; Ana-
lyse von Koopera-
tionen mit anderen 
SV mittels 
Textanalyse, Inter-
views  

mittel 

  Welche digitalen Lösungen werden im Projekt ver-
wendet und welche Bedeutung haben diese digita-
len Lösungen im Rahmen des Wirkungsmodells? 

Nutzung digitaler Lösungen  Wirkungsmo-
dell, Auswer-
tungsbogen 
"Digital Lab", 
Wiki Plattform 

Interviews SV 
Flucht 

Textanalyse hoch 

Die Konzeption des Projekts* 
wurde bedarfsgerecht an Verän-
derungen angepasst und falls zu-
treffend bei Bedarf erneut adap-
tiert. 

Welche Veränderungen sind während der Projek-
tumsetzung eingetreten? (z.B. lokal, national, inter-
national, sektoral, inkl. State-of-the-art des sektora-
len Know-Hows) 

Verabschiedung des Globalen 
Flüchtlingspakts, Beschäfti-
gungsintiative Nahost als Teil 
der SI Flucht; Thema MHPSS 
gewinnt an Bedeutung 

Fortschrittsbe-
richte, MV, Än-
derungsange-
bote, 
Interviews SV 
Flucht 

nicht erforder-
lich 

Textanalyse mittel 
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Max. 20 Punkte 

Wie wurde den Veränderungen im Hinblick auf die 
Konzeption des Projekts begegnet? 

Veränderungen im Wirkungs-
modell und/oder den Indikato-
ren sind dargestellt. 

Änderungsan-
gebote 

nicht erforder-
lich 

Textanalyse niedrig bis mittel 

EFFEKTIVITÄT (max. 100 
Punkte) 

            

Das Projekt hat das Projektziel 
(Outcome) gemäß den im Auftrag 
vereinbarten Projektzielindikato-
ren im vereinbarten Zeitrahmen 
erreicht.* 
 
Max. 40 Punkte 

Inwieweit wurde (oder wird bis zum Projektende) 
das vereinbarte Projektziel (Outcome) - gemessen 
an den Zielindikatoren - erreicht? Werden zusätzli-
che Indikatoren benötigt, um das Projektziel ange-
messen abzubilden?  

Stand der Zielerreichung zum 
Ende des Projekts (31. 7. 
2020) gemessen an den Mo-
dulzielindikatoren. Keine zu-
sätzlichen Indikatoren erfor-
derlich, aber Anpassung der 
Modulzielindikatoren 1 und 2.  

Fortschrittsbe-
richte, Auf-
tragsliste des 
SV, Auswer-
tungen des 
SV, Auswahl 
von Reden des 
BMZ, die mit 
Unterstützung 
des SV vorbe-
reitet wurden, 
Kommentie-
rungen von 
Projektskizzen 
und andere 
Dokumente 

weitere Doku-
mente bereits 
angefragt; In-
terviews mit SV 
Flucht, BMZ, 
ausgewählten 
Vorhaben der 
SI Flucht, Um-
setzungspart-
nern, anderen 
relevanten SV 

Zielindikator 1: 
Das Vorhaben hat 
eine Liste mit über 
40 erstellten Ana-
lysen vorgelegt. 
Dadurch ist der In-
dikator erfüllt, da 
er rein quantitativ 
misst.  
Zielindikator 2:  
Eine Stichprobe 
von 15 Vorhaben 
aus der vom SV 
Flucht geführten 
Projektliste der 
255 Vorhaben der 
SI Flucht wird ana-
lysiert im Hinblick 
auf die Berück-
sichtigung entwick-
lungsorientierter 
Konzepte des 
BMZ.  
Kriterien für die 
Auswahl der 15 
Vorhaben sind re-
gionale Verteilung, 
BONO, Quer-
schnitt der Durch-
führungsorganisa-
tionen) 
Zielindikator 3: 
Auswertung der 
Dokumentation der 
internationalen Po-
sitionierungen des 
BMZ 

mittel, da die 
Stichprobe zur 
Messung von 
Indikator 2 rela-
tiv klein ist zum 
Verhältnis der 
Gesamtmenge 
der Vorhaben. 
Effizienzgründe 
stehen jedoch 
einer größeren 
Stichprobe ent-
gegen.   

 
Inwiefern ist absehbar, dass noch nicht erreichte 
Aspekte des Projektziels in der aktuellen Projekt-
laufzeit noch erreicht werden? 

nicht relevant, da Projektlauf-
zeit beendet. 
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Die Aktivitäten und Leistungen 
(Outputs) des Projekts haben we-
sentlich zur Erreichung des Pro-
jektziels (Outcome) beigetragen.* 
 
Max. 30 Punkte 

Inwieweit wurden (oder werden bis zum Projekt-
ende) die vereinbarten Leistungen (Outputs) des 
Projekts - gemessen an den Output-Indikatoren - er-
reicht? Werden zusätzliche Indikatoren benötigt, um 
die Outputs angemessen abzubilden?  

Stand der Erreichung der Out-
put Indikatoren zum Zeitpunkt 
der Hauptmission 

Fortschrittsbe-
richte, Auf-
tragsliste des 
SV, Wirkungs-
monitoringsys-
tem der SI 
Flucht Vorha-
ben, Auswer-
tungen des 
SV, Konzept-
papiere und 
andere Doku-
mente 

Weitere Doku-
mente bereits 
angefragt; In-
terviews mit SV 
Flucht, BMZ, 
ausgewählten 
Vorhaben der 
SI Flucht, Um-
setzungspart-
nern, anderen 
relevanten SV 

Textanalyse, Inter-
views 

mittel, da sich 
einige Outputin-
dikatoren nicht 
klar von den 
Modulzielindika-
toren abgren-
zen lassen (s. z. 
B. A1 und Mo-
dulzielindikator 
1)  
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Wie trägt das Projekt durch seine Aktivitäten, Instru-
mente und Outputs zur Erreichung des Projektziels 
(Outcome) bei? (kontributionsanalytischer Ansatz) 

WH1: Beratungsinhalte des 
SV sind in den Beiträgen und 
Positionierungen des BMZ als 
wichtiger Akteur in den The-
menbereichen “Psychosoziale 
Unterstützung in langanhal-
tenden Fluchtsituationen” so-
wie "Frauen in Fluchtsituatio-
nen" nachvollziehbar 
 
WH2: An 5 Beispielen wird 
nachgewiesen, dass Beiträge 
des SV Flucht (v. a. Kommen-
tierungen von Projektskizzen, 
Teilnahme an Prüfmissionen) 
zur entwicklungsorientierten 
Ausrichtung von Projekten der 
SI Flucht geführt hat.  

Dokument 
"Wirkungsket-
ten" des SV 
Flucht; Inter-
views mit SV 
Flucht 

Interviews mit 
BMZ, SV 
Flucht, Vorha-
ben der SI 
Flucht 

WH1: Kontributi-
onsanalyse, wie 
die Aktivitäten und 
Outputs (z. B. Ver-
tretung des BMZ in 
internationalen 
Gremien, Unter-
stützung des BMZ 
bei der Kommen-
tierung von inter-
nationalen Rah-
menwerken, 
Organisation von 
Fachkonferenzen, 
Vernetzungsleis-
tungen und Unter-
stützung der Zu-
sammenarbeit mit 
anderen relevan-
ten Akteuren im 
Themenbereich) 
zur Erhöhung der 
politischen Sicht-
barkeit und Positi-
onierung des BMZ 
beigetragen ha-
ben. 
 
WH 2: Die Wir-
kungskette "einge-
reichte Projektski-
zze, 
Kommentierung 
durch SV, finali-
sierte Projektski-
zze, Modulvor-
schlag des SI 
Flucht Vorhabens 
sowie Fortschritts-
bericht des SI 
Flucht Vorhabens" 
wird in 5 Fällen 
analysiert. Diese 
werden vom SV 
Flucht ausgewählt. 
Zudem wird mittels 
einer kriterienba-
sierten Stichprobe 
von 15 Vorhaben 
aus der vom SV 

hoch  
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Flucht geführten 
Projektliste der 
255 Vorhaben der 
SI Flucht triangu-
liert.  

 
Umsetzungsstrategie: Welche Faktoren waren aus-
schlaggebend für die Zielerreichung (z. B. externe 
Faktoren, Leitungsstruktur des Projekts und des Un-
ternehmens, Kooperationsmanagement)? 

Analyse des besonderen Set-
up des Projekts (insbeson-
dere die Verknüpfungen des 
Projekts mit der SI Flucht) und 
Analyse der Prozesse der Zu-
sammenarbeit zwischen dem 
BMZ Sektorreferat 221 und 
den Länderbereichen im BMZ, 
sowie spiegelbildlich in der 
GIZ 

Call-off der SI 
Flucht, Inter-
view BMZ, SV 
Flucht 

Interviews/Fo-
kusgruppendis-
kussion mit 
BMZ Regional-
bereichen und 
BMZ Sektorre-
feraten 220 
und 221; GIZ 
Regionalberei-
chen sowie ein-
zelnen Vorha-
ben der SI 
Flucht 

Fokusgruppendis-
kussion mit BMZ 
Länderreferaten, 
Workshop mit 
BMZ Sektorrefera-
ten 220 und 221 

mittel, da aus 
Effizienzgrün-
den keine ver-
gleichende Ana-
lyse mit 
anderen Sektor-
vorhaben, die 
eine Sonderiniti-
ative unterstüt-
zen, durchge-
führt werden 
kann. 

 
Welche anderen/ alternativen Faktoren haben dazu 
beigetragen, dass das Ziel erreicht oder nicht er-
reicht wurde? 

Hohe politische Aufmerksam-
keit in Bezug auf die SI 
Flucht, hohe Priorität im BMZ, 
gute Kooperationen mit ande-
ren SV entwickelt 

Interviews SV 
Flucht, Bun-
destagsanfra-
gen 

Interviews mit 
BMZ und ande-
ren relevanten 
SV 

Interviews mittel 

 
Was wäre ohne das Projekt geschehen? 
Hätte sich das BMZ ohne Unterstützung des SV 
gleichermaßen positionieren können? 

Einschätzung von Inter-
viewpartnern 

keine Interviews mit 
BMZ und GIZ 

Interviews mittel 

 
Inwieweit hat die Nutzung digitaler Lösungen zur 
Zielerreichung beigetragen? 

Einschätzung von Inter-
viewpartnern 

Dokument "Di-
gital Lab", Wiki 
Plattform 

Interviews SV 
Flucht 

Textanalyse, Inter-
views 

hoch 

 
Inwieweit wurden Risiken (siehe auch Safeguards 
and Gender) und Annahmen der Theory of Change 
in der Umsetzung und Steuerung des Projekts be-
rücksichtigt? 

Umgang mit Risiken, sofern 
eingetreten 

Annahmen/Ri-
siken in der 
Wirkungs-
matrix 

Interviews mit 
BMZ Sektorre-
ferat und SV 
Flucht  

Textanalyse, Inter-
views 

hoch 
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Es sind keine (nicht-intendierten) 
negativen Wirkungen des Vorha-
bens festzustellen und wenn 
doch, hat das Vorhaben adäquat 
darauf reagiert. 
 
Das Eintreten von zusätzlichen 
(formal nicht vereinbarten) positi-
ven Wirkungen wurde gemonitort 
und Opportunitäten für solche zu-
sätzlichen Wirkungen wurden er-
griffen.  
 
Max. 30 Punkte 

Welche (nicht intendierten) negativen oder (formal 
nicht vereinbarten) positiven Wirkungen hat das 
Projekt auf der Output- und Outcome-Ebene und 
warum? 

Lernerfahrungen des SV wur-
den GIZ intern geteilt und ge-
nutzt (z. B. zum Wirkungsmo-
nitoring) 

Interviews SV 
Flucht  

Interview SV 
Übergangshilfe 

Interviews hoch 

 
Wie erfolgte die Bewertung von Risiken im Zusam-
menhang mit (nicht intendierten) negativen oder 
(formal nicht vereinbarten) positiven Wirkungen auf 
der Output- und Outcome-Ebene im Monitoringsys-
tem (z.B. „Kompass“)? Waren die Risiken schon in 
der Konzeptionsphase bekannt? 

Risiken sind in der Wirkungs-
matrix formuliert und werden 
gemonitort. 

Wirkungs-
matrix, Fort-
schrittsberichte 

Interviews SV 
Flucht 

Interviews   

 
Welche Maßnahmen wurden durch das Projekt er-
griffen, um den Risiken und (soweit zutreffend) ein-
getretenen negativen Wirkungen entgegenzuwir-
ken? Inwieweit waren diese Maßnahmen 
angemessen? 

Analyse der Maßnahmen und 
Einschätzung von Inter-
viewpartnern in Bezug auf 
ihre Angemessenheit 

Fortschrittsbe-
richte, Operati-
onspläne, 
Maßnahmen 
der Öffentlich-
keitsarbeit 

Interviews SV 
Flucht 

Textanalyse und 
Interviews 

mittel 

 
Inwieweit wurden potenzielle (formal nicht verein-
barte) positive Wirkungen auf der Outcome-Ebene 
gemonitort und genutzt? 

Nicht relevant, da kein Moni-
toring erfolgt 

        

IMPACT (max. 100 Punkte)             
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Die intendierten übergeordneten 
langfristigen Wirkungen sind ein-
getreten bzw. sind absehbar 
(plausibel darzulegen).* 
 
Max. 40 Punkte 

Zu welchen übergeordneten langfristigen Wirkungen 
soll das Projekt beitragen (vgl. Modul- und Pro-
grammvorschlag, wenn keine Einzelmaßnahme; In-
dikatoren, Kennungen, Zusammenhang zur nationa-
len Strategie der Umsetzung der Agenda 2030, 
Zusammenhang zu den SDGs)? Welche der inden-
dierten Wirkungen auf der Ebene der übergeordne-
ten Wirkungen sind zu beobachten oder es kann 
plausibel davon ausgegangen werden, dass sie er-
reicht werden?  

1. Positionen der Entwick-
lungsorientierung sind in Ab-
schlussdokumente von inter-
nationalen Konferenzen, 
Prozessen, Resolutionen, etc. 
eingeflossen bzw. wurden 
vom Auswärtigen Amt in inter-
nationale Prozesse einge-
bracht. 
2. Die Unterstützung von 
Menschen auf der Flucht und 
aufnehmenden Gemeinden ist 
durch neue Ansätze verbes-
sert. 
3. Die Akzeptanz der Themen 
Flucht und Vertreibung ist in 
der interessierten Öffentlich-
keit erhöht. 

Gemeinsamer 
WS mit dem 
Team des SV 
Flucht, Modul-
vorschlag 

Interviews mit 
BMZ und SV 
Flucht und 
FMB, Interview 
mit der Stiftung 
Wissenschaft 
und Politik und 
NGO Hawar  

Textanalyse und 
Interviews.  

mittel 

 
Zielgruppe und „Leave No One Behind“ (LNOB): 
Gibt es Evidenzen für die Erreichung von Wirkun-
gen auf Zielgruppenebene/ bzgl. bestimmter Bevöl-
kerungsgruppen? Inwieweit wurden adressierte 
marginalisierte Gruppen (wie Frauen, Kinder, Ju-
gendliche, Ältere, Menschen mit Behinderung, indi-
gene Bevölkerungsgruppen, Geflüchtete, Binnen-
vertriebene und Migranten, Menschen mit HIV/Aids 
sowie die Ärmsten der Armen) tatsächlich erreicht?  

nicht relevant, da indirekte 
Zielgruppen nicht erreicht 
werden 

        



   
 

73 

 

Die Outcomes des Projekts ha-
ben zu den intendierten oder ein-
getretenen übergeordneten lang-
fristigen Wirkungen beigetragen.* 
 
Max. 30 Punkte 

Inwiefern ist es plausibel, dass durch die Wirkungen 
des Projekts auf Outcome-Ebene (Projektziel) ein 
Beitrag bezüglich den übergeordneten Wirkungen 
geleistet hat oder leisten wird? (kontributionsanalyti-
scher Ansatz) 

WH1: Positionen des BMZ zur 
Entwicklungsorientierung im 
Bereich Flucht sind in Ab-
schlussdokumente von Konfe-
renzen, Resolutionen, etc. 
eingeflossen.  
WH2: Die entwicklungsorien-
tierte Ausrichtung der Vorha-
ben der SI Flucht hat zu Ver-
besserungen in der 
Unterstützung von Menschen 
auf der Flucht und aufneh-
menden Gemeinden geführt. 

Dokument Wir-
kungsketten 
vom SV Flucht 
vorbereitet; In-
terviews mit 
SV Flucht, 
Flüchtlings-
pakt; Informati-
onen zur Ein-
richtung eines 
Globalen Akti-
onsnetzwerks 
zur politischen 
und wirtschaft-
lichen Teilhabe 
von Frauen im 
Fluchtkontext 

Deklaration der 
"International 
Conference on 
Mental Health 
and Psychoso-
cial Support 
(MHPSS) in 
Crisis Situa-
tions", 7-8 Oc-
tober 2019 in 
Amsterdam  

Kontributionsana-
lyse, Auswertung 
relevanter Doku-
mente, Interviews 
mit BMZ und SV 
Flucht 

Zu WH1: mittel, 
da Positionen 
des BMZ auch 
von anderen 
Akteuren/Ge-
bern vertreten 
werden und in-
sofern keine 
klare Zuord-
nung möglich 
ist. Da es aber 
wahrscheinli-
cher wird, dass 
eine Position in 
ein Dokument 
einfließt, wenn 
mehrere Ak-
teure diese ver-
treten, ist die 
Zuordnung i. S. 
einer Plausibili-
tät möglich.  
Zu WH2: nied-
rig, da nur über 
Befragung ein-
zelner Vorha-
ben der SI 
Flucht messbar 

 
Welche alternative Erklärungen/Faktoren für die 
festgestellten Wirkungen gibt es? (z.B. Aktivitäten 
anderer Akteure oder andere Policies)  

Andere Entwicklungsak-
teure/Geber vertreten ähnli-
che/gleiche Positionen wie die 
des BMZ (z. B. UNHCR, 
UNICEF) 

  Interview SV 
Flucht, BMZ 

Interviews mittel, da keine 
klare Zuord-
nung möglich, 
s. vorherige 
Frage 

 
Was wäre ohne das Projekt geschehen? (Selbst)Einschätzung BMZ 

und GIZ, ob das BMZ seine 
Positionen in gleicher Weise 
in nationale und internationale 
Prozesse hätte einbringen 
können ohne das SV 

  Selbsteinschät-
zung BMZ und 
Einschätzung 
GIZ mittels In-
terviews 

Interviews mittel  

 
Inwieweit wird der Impact des Projekts positiv oder 
negativ von veränderten Rahmenbedingungen, an-
deren Politikbereichen, Strategien oder Interessen 
beeinflusst (deutsche Ressorts, bilaterale und multi-
laterale Entwicklungspartner)? Was sind die Konse-
quenzen des Projekts? 

Konvergierende versus diver-
gierende Positionen anderer 
Akteure in Deutschland und 
international in Bezug auf die 
SI Flucht und/oder in Bezug 
auf die Entwicklungsorientie-
rung 

Bundestagsan-
fragen, Fort-
schrittsbe-
richte, 
Interviews SV 
Flucht 

Interviews mit 
BMZ und SV 
Flucht und 
FMB, Interview 
mit Think tank 
und NGO   

Textanalyse und 
Interviews.  

mittel 
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 Inwieweit hat das Projekt einen aktiven und syste-
matischen Beitrag zu einer Breitenwirksamkeit ge-
leistet? (4 Dimensionen: Relevanz, Qualität, Quanti-
tät, Nachhaltigkeit; Scaling-Up Ansätze: vertikal, 
horizontal, funktional oder kombiniert)? Wenn nicht, 
hätte ein entsprechendes Potenzial bestanden? 
Warum wurde dieses Potenzial nicht ausgeschöpft? 

Interviewpartner schätzen 
Wirkungen und Potential der 
durch das BMZ eingebrachten 
Positionen in nationale und in-
ternationale Prozesse als 
hoch ein 

Interviews GIZ, 
Fortschrittsbe-
richte 

Interviews mit 
BMZ und SV 
Flucht und 
FMB, Interview 
mit Think tank 
und NGO so-
wie mit Vertre-
tern von Vorha-
ben der SI 
Flucht 

Textanalyse und 
Interviews 

mittel 

Es sind keine (nicht-intendierten) 
negativen Wirkungen des Pro-
jekts auf der Impact-Ebene fest-
zustellen und wenn doch, hat das 
Projekt adäquat darauf reagiert. 
 
Das Eintreten von zusätzlichen 
(formal nicht vereinbarten) positi-
ven Wirkungen wurde gemonitort 
und Opportunitäten für solche zu-
sätzlichen Wirkungen wurden er-
griffen.  
 
Max. 30 Punkte 

Welche negativen (nicht indendierten) oder (formal 
nicht vereinbarten) positiven Wirkungen auf der Im-
pact-Ebene sind zu beobachten? Gibt es negative 
Trade-offs zwischen den drei Dimensionen: wirt-
schaftlich, sozial und ökologisch (entsprechend den 
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit der Agenda 
2030)? Wurden positive Synergien zwischen diesen 
drei Dimensionen genutzt? 

Analyse, inwiefern die Positio-
nierung des BMZ zu einer 
strategischeren Kooperatio-
nen mit UNHCR geführt hat 
(positive Wirkung) 

Interviews SV 
Flucht, Ana-
lyse Modulvor-
schlag Global-
vorhaben 
UNHCR 

Interviews mit 
Globalvorha-
ben UNHCR, 
SV Flucht, 
BMZ 

Textanalyse und 
Interviews 

mittel, da Ab-
grenzung zwi-
schen Outcome 
und Impact 
Ebene nicht 
trennscharf 
möglich. 

 
Wie erfolgte die Bewertung von Risiken im Zusam-
menhang mit (nicht intendierten negativen) oder 
(formal nicht vereinbarten) positiven Wirkungen auf 
der Impact-Ebene im Monitoringsystem (z. B. „Kom-
pass“)? Waren die Risiken schon in der Konzepti-
onsphase bekannt? 

Risiken sind in WiMa formu-
liert und werden gemonitort 

WiMA, Fort-
schrittsberichte 

Interviews mit 
BMZ und SV 
Flucht 

Textanalyse und 
Interviews 

mittel 

 
Welche Maßnahmen wurden durch das Projekt ge-
troffen, um die Risiken/ negativen Wirkungen/ 
Trade-offs zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwir-
ken**? 

Maßnahmen zur Vermeidung 
der Risiken und nicht-inten-
dierten Wirkungen mit BMZ 
vereinbart 

Fortschrittsbe-
richte 

Interviews BMZ 
und SV Flucht 

Textanalyse und 
Interviews 

hoch 

 
Inwieweit spielten die Rahmenbedingungen für die 
negativen Wirkungen eine Rolle? Wie hat das Pro-
jekt darauf reagiert? 

Veränderungen des nationa-
len bzw. internationalen Kon-
text in Bezug auf das Thema 
Flucht 

  Interviews 
BMZ, SV 
Flucht, FMB, 
think tank und 
NGO  

Interviews   

 
Inwieweit wurden potenzielle (formal nicht verein-
barte) positive Wirkungen und Synergien zwischen 
den ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Di-
mensionen gemonitort und genutzt? 

nicht relevant, da indirekte 
Zielgruppen nicht erreicht 
werden 

  nicht relevant nicht relevant nicht relevant 
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EFFIZIENZ (max. 100 Punkte)     0 %, 25 %, 
50 %, 75 % 
100 % 

      

Der Ressourceneinsatz des Pro-
jekts ist angemessen im Hinblick 
auf die erreichten Outputs. 
 
[Produktionseffizienz: Ressour-
cen/Outputs] 
 
Max. 70 Punkte 

1 Inwieweit gibt es Abweichungen zwischen den 
identifizierten Kosten und den angesetzten Plankos-
ten? Was sind die Gründe für die identifizierte(n) 
Abweichung(en)? 

Das Vorhaben steuert seine 
Ressourcen gemäß des ge-
planten Kostenplans (Kosten-
zeilen). Nur bei nachvollzieh-
barer Begründung erfolgen 
Abweichungen vom Kosten-
plan. 

100 Anlage 1 des 
MV, Ände-
rungsangebote 

keine Plausibilitäts-
prüfung 

 
2 Fokus: Inwieweit hätten die Leistungen (Outputs) 
mit dem gleichen Ressourceneinsatz, unter den 
gleichen Rahmenbedingungen und mit der gleichen 
oder besserer Qualität maximiert werden können 
(Maximalprinzip)?                                  (Methodi-
scher Mindeststandard: Follow-The-Money Ap-
proach) 

Das Vorhaben reflektiert, ob 
die vereinbarten Wirkungen 
mit den vorhandenen Mitteln 
erreicht werden können. 

75  Berichterstat-
tung 08/2017-
12/2018 

keine  Das Vorhaben 
hat kein Wir-
kunsmonitoring 
gemacht, son-
dern Aktivitäten 
an Bedarfen 
und Prioritäten 
des AG ausge-
richtet. Die 
Operationspla-
nung enthält 
keine Angaben 
zu Kosten. Ex-
post Erstellung 
des Wirkungs-
modells und der 
Kosten-Output-
Zuordnung im 
Rahmen der 
Evaluierung. In-
terviews mit 
Projektmitarbei-
ter/Innen, insb. 
AV und Finanz-
sachbearbeiter. 

  
Frage 2 und 4: 
Das Vorhaben steuert seine 
Ressourcen gemäß der ge-
planten Kosten für die verein-
barten Leistungen (Outputs). 
Nur bei nachvollziehbarer Be-
gründung erfolgen Abwei-
chungen von den Kosten.    

  nicht relevant, 
da der MV 
noch ohne 
Kosten-Output-
Zuordnung ge-
plant wurde 
und darüber 
hinaus keine 
Plandaten vor-
liegen 

  Analyse von 
Abweichungen 
zwischen MV 
und realen Kos-
ten (insbeson-
dere: Verände-
rungen des 
Instrumenten-
einsatzes, v.a. 
des Personal-
einsatzes. 
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Frage 2 und 4: 
Die übergreifenden Kosten 
des Vorhabens stehen in ei-
nem angemessen Verhältnis 
zu den Kosten für die Out-
puts. 

  Effizienztool 
(ex-post Zuord-
nung von Per-
sonaleinsatz zu 
Outputs und 
Kosten zu Out-
puts) 

keine Analyse des Ef-
fizienztools 

  
Frage 2 und 4: 
Die durch ZASS Aufschriebe 
erbrachten Leistungen haben 
einen nachvollziehbaren 
Mehrwert für die Erreichung 
der Outputs des Vorhabens. 

100 Kosten-Obligo-
Bericht 

Interviews Projekt-
mitarbeiter*innen, 
Übersicht ZASS 

Interviews Pro-
jektmitarbei-
ter/Innen, Doku-
mentenanalyse 
(in welchem 
Umfang sind 
dadurch andere 
Fachlichkeiten, 
Länder- oder 
Regionalper-
spektiven in die 
Leistungen des 
Projekts einge-
flossen?) 

 
3 Fokus: Inwiefern hätten Outputs durch eine an-
dere Zuordnung der Mittel zwischen den Outputs 
maximiert werden können?                                                  
(Methodischer Mindeststandard: Follow-The-Money 
Approach) 

Zu Frage 2, 3 und 5: 
Das Vorhaben steuert seine 
Ressourcen, um andere Out-
puts schneller/ besser zu er-
reichen, wenn Outputs er-
reicht wurden bzw. diese nicht 
erreicht werden können 
(Schlussevaluierung).  

100 Effizienztool, 
Operations-
pläne, Bericht-
erstattung 

Interview AV, Fi-
nanzsachbearbei-
ter 

Interview AV, 
Finanzsachbe-
arbeiter  

 
4 Inwiefern wurden bei der Konzeption und im Ver-
lauf der Umsetzung die Output-Mittel-Relation und 
Alternativen abgewogen?                                                                 
(Methodischer Mindeststandard: Follow-The-Money 
Approach) 

Das im Modulvorschlag vor-
geschlagene Instrumenten-
konzept konnte hinsichtlich 
der veranschlagten Kosten in 
Bezug auf die angestrebten 
Outputs des Vorhabens gut 
realisiert werden. 

100 MV, Ände-
rungsange-
bote, Effi-
zienztool 

keine Abgleich zwi-
schen Instru-
mentenkonzept 
des MV und Ef-
fizienztool 

  
Die im Modulvorschlag vorge-
schlagene Partnerkonstella-
tion und die damit verbunde-
nen Interventionsebenen 
konnte hinsichtlich der veran-
schlagten Kosten in Bezug 
auf die angestrebten Outputs 
des Vorhaben gut realisiert 
werden.   

75 MV, Ände-
rungsange-
bote, Effi-
zienztool 

keine Abgleich zwi-
schen geplanter 
und realer Part-
nerkonstellation 
(MV und Effi-
zienztool) 
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Der im Modulvorschlag vorge-
schlagene thematische Zu-
schnitte für das Vorhaben 
konnte hinsichtlich der veran-
schlagten Kosten in Bezug 
auf die angestrebten Outputs 
des Vorhabens gut realisiert 
werden. 

75 MV, Ände-
rungsange-
bote, Effi-
zienztool 

Interviews Abgleich zwi-
schen MV und 
Themenschwer-
punkten der 
Umsetzung, Do-
kumentenana-
lyse (Liste der 
Publikatio-
nen/schriftlichen 
Zulieferungen, 
Beratungsleis-
tungen) 

  
Die im Modulvorschlag be-
schriebenen Risiken sind hin-
sichtlich der veranschlagten 
Kosten in Bezug auf die ange-
strebten Outputs des Vorha-
bens gut nachvollziehbar. 

100 MV  keine  Analyse der 
Kosten in Be-
zug auf Risiken 

  
Die im Modulvorschlag be-
schriebene Reichweite des 
Vorhabens (z.B. Regionen) 
konnte hinsichtlich der veran-
schlagten Kosten in Bezug 
auf die angestrebten Outputs 
des Vorhabens voll realisiert 
werden.  

  nicht relevant     

  
Der im Modulvorschlag be-
schriebene Ansatz des Vorha-
ben hinsichtlich der zu erbrin-
genden Outputs entspricht 
unter den gegebenen Rah-
menbedingungen dem State-
of-the-art. 

100 MV, Ände-
rungsangebote 

Interviews   Einschätzung 
durch Gutach-
ter, stichproben-
artige Überprü-
fung in 
Interviews 

 
5 Bei Zwischenevaluierungen auf Basis der bisheri-
gen Analyse: Inwiefern sind weitere geplante Aus-
gaben sinnvoll auf die angestrebten Outputs ver-
teilt? 

siehe oben   nicht relevant     

Der Ressourcen-Einsatz des Pro-
jekts ist angemessen im Hinblick 
auf die Erreichung des Projekt-
ziels (Outcome). 
 
[Allokationseffizienz: Ressour-
cen/Outcome] 
 
Max. 30 Punkte 

6 Inwiefern hätte der Outcome bei gleichbleibender 
oder besserer Qualität mit dem gleichen Mittelein-
satz maximiert werden können (Maximalprinzip)? 

Das Vorhaben orientiert sich 
an internen oder externen 
Vergleichsgrößen, um seine 
Wirkungen kosteneffizient zu 
erreichen.  

  keine keine   



   
 

78 

 

 
7 Inwiefern wurden bei der Konzeption und im Ver-
lauf der Umsetzung die Outcome-Mittel-Relation 
und Alternativen abgewogen? Wurden Möglichkei-
ten für Scaling-up in Erwägung gezogen? 

Das Vorhaben steuert seine 
Ressourcen zwischen den 
Outputs, so dass die maxima-
len Wirkungen im Sinne des 
Modulziels erreicht werden. 
(Schlussevaluierung) 

75 Effizienztool keine Analyse des Ef-
fizienztools 

  
Das im Modulvorschlag vor-
geschlagene Instrumenten-
konzept konnte hinsichtlich 
der veranschlagten Kosten in 
Bezug auf das angestrebte 
Modulziel des Vorhabens gut 
realisiert werden. 

100 MV, Ände-
rungsange-
bote, Effi-
zienztool 

keine Ableich MV und 
Änderungsan-
gebote mit tat-
sächlichem In-
strumenteneins
atz 

  
Die im Modulvorschlag vorge-
schlagene Partnerkonstella-
tion und die damit verbunde-
nen Interventionsebenen 
konnte hinsichtlich der veran-
schlagten Kosten in Bezug 
auf das angestrebte Modulziel 
des Vorhaben gut realisiert 
werden.   

75 MV, Ände-
rungsange-
bote, Effi-
zienztool 

keine Abgleich zwi-
schen geplanter 
und realer Part-
nerkonstellation 
(MV und Effi-
zienztool) 

  
Der im Modulvorschlag vorge-
schlagene thematische Zu-
schnitte für das Vorhaben 
konnte hinsichtlich der veran-
schlagten Kosten in Bezug 
auf das angestrebte Modulziel 
des Vorhabens gut realisiert 
werden. 

75 MV, Ände-
rungsange-
bote, Effi-
zienztool 

Interviews  Abgleich zwi-
schen MV und 
Themenschwer-
punkten der 
Umsetzung, Do-
kumentenana-
lyse (Liste der 
Publikatio-
nen/schriftlichen 
Zulieferungen, 
Beratungsleis-
tungen) 

  
Die im Modulvorschlag be-
schriebenen Risiken sind hin-
sichtlich der veranschlagten 
Kosten in Bezug auf das an-
gestrebte Modulziel des Vor-
habens gut nachvollziehbar. 

100 MV keine Analyse der 
Kosten in Be-
zug auf Risiken 
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Die im Modulvorschlag be-
schriebene Reichweite des 
Vorhabens (z.B. Regionen) 
konnte hinsichtlich der veran-
schlagten Kosten in Bezug 
auf das angestrebte Modulziel 
des Vorhabens voll realisiert 
werden.  

  nicht relevant     

  
Der im Modulvorschlag be-
schriebene Ansatz des Vorha-
ben hinsichtlich das zu erbrin-
genden Modulziels entspricht 
unter den gegebenen Rah-
menbedingungen dem State-
of-the-art. 

100 MV, Ände-
rungsangebote 

nicht erforderlich Einschätzung 
durch Gutach-
ter, stichproben-
artige Überprü-
fung in 
Interviews 

 
8 Inwiefern konnten durch Synergien und/oder He-
belung weiterer Mittel mit anderen bi- und multilate-
ralen Gebern und Organisationen (z.B. Kofi) mehr 
Wirkungen erreicht werden? Wenn ja, war das Ver-
hältnis von Kosten und erzielten Wirkungen ange-
messen? 

Das Vorhaben unternimmt die 
notwendigen Schritte, um Sy-
nergien mit Interventionen an-
derer Geber auf der Wir-
kungsebene vollständig zu 
realisieren. 

75 Berichterstat-
tung, Veran-
staltungsdoku-
mentationen, 
Entsendung 
CRRF, Ak-
teurslandkarte 

Liste der Aus-
tauschformate des 
SV, Interviews 

Analyse beste-
hender Koope-
rationen, Gap-
Analysis 

  
Wirtschaftlichkeitsverluste 
durch unzureichende Koordi-
nierung und Komplementarität 
zu Interventionen anderer Ge-
ber werden ausreichend ver-
mieden.  

100 Berichterstat-
tung, Veran-
staltungsdoku-
mentationen, 
Entsendung 
CRRF, Ak-
teurslandkarte 

Liste der Aus-
tauschformate des 
SV, Interviews 

Analyse beste-
hender Koope-
rationen, Gap-
Analysis 

  
Das Vorhaben unternimmt die 
notwendigen Schritte, um Sy-
nergien innerhalb der deut-
schen EZ vollständig zu reali-
sieren. 

75 Berichterstat-
tung, Veran-
staltungsdoku-
mentationen, 
Entsendung 
CRRF, Ak-
teurslandkarte 

Liste der Aus-
tauschformate des 
SV, Interviews 

Analyse beste-
hender Koope-
rationen, Gap-
Analysis 

  
Wirtschaftlichkeitsverluste 
durch unzureichende Koordi-
nierung und Komplementarität 
innerhalb der deutschen EZ 
werden ausreichend vermie-
den.  

100 Berichterstat-
tung, Veran-
staltungsdoku-
mentationen, 
Entsendung 
CRRF, Ak-
teurslandkarte 

Liste der Aus-
tauschformate des 
SV, Interviews 

Analyse beste-
hender Koope-
rationen, Gap-
Analysis 
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Die Kombifinanzierung hat zu 
einer signifikanten Auswei-
tung der Wirkungen geführt 
bzw. diese ist zu erwarten.  

  nicht relevant     

  
Durch die Kombifinanzierung 
sind die übergreifenden Kos-
ten im Verhältnis zu den Ge-
samtkosten nicht überpropor-
tional gestiegen.  

  nicht relevant     

  
Die Partnerbeiträge stehen in 
einem angemessenen Ver-
hältnis zu den Kosten für die 
Outputs des Vorhabens 

  nicht relevant     

NACHHALTIGKEIT             

Voraussetzung für den langfristi-
gen Erfolg des Projekts: Wirkun-
gen sind in (Partner-)Strukturen 
verankert. 
 
Max. 50 Punkte 

Was hat das Projekt getan, damit die intendierte 
Wirkungen mittel- bis langfristig von den Partnern 
eigenständig erbracht bzw. aufrecht erhalten wer-
den können? 

nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant 

 
Auf welche Weise sind Beratungsinhalte, Ansätze, 
Methoden oder Konzepte des Projekts im (Partner-
)System verankert/ institutionalisiert? 

Die Partnerstruktur wird ver-
standen als das BMZ-Referat 
221, das zugleich Zielgruppe 
und Nutzer der Leis-tungen 
des SV ist.  

Dokumentation 
von Lessons 
Learnt Work-
shops;  
Trainingsunter-
lagen 

Interviews SV 
Flucht, BMZ 

Dokumentenana-
lyse,  
Interviews  

hoch 

 
Inwiefern werden die Wirkungen fortlaufend vom 
BMZ genutzt und/oder weiterentwickelt?  

Modulzielindikator 2, Modul-
zielindikator 3 

siehe: Effektivi-
tät 

siehe: Effektivi-
tät 

siehe: Effektivität hoch 

 
Inwieweit stehen individuelle, organisatorische, sozi-
ale und politische Ressourcen und Kapazitäten im 
Partnerland (längerfristig) zur Verfügung, um den 
Fortbestand der erzielten Wirkungen zu sichern?  

nicht relevant, da Zielgruppe 
BMZ 

nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant 

 
Wie sieht die Exit-Strategie des Projekts aus? Wie 
sind Lernerfahrungen aufbereitet und dokumentiert? 

Exit-Strategie ist für SV nicht 
relevant. Die Aufbereitung von 
Lernerfahrungen entspricht 
Output A und wird anhand 
von dessen Indikatoren im 
Rahmen der Effektivität evalu-
iert 

nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant 
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Inwieweit konnte das Projekt sich mit bilateralen und 
regionalen Vorhaben verzahnen, um mittelbar 
Lernerfahrungen in Ländersystemen zu verankern? 

Modulzielindikator 2, wird ge-
messen unter Effektivität 

siehe: Effektivi-
tät 

siehe: Effektivi-
tät 

siehe: Effektivität mittel 

 
In welchem Umfang ist es gelungen, Methoden, In-
strumente, Netzwerke, innovative Formate der Zu-
sammenarbeit zu etablieren? 

Anzahl der Methoden, Instru-
mente, Netzwerke, Formate 

Diverse Pro-
jektunterlagen 
(Workshop-Do-
kumentatio-
nen, Trainings-
materialien, 
Publikationen, 
Darstellungen 
von Methoden 
und Instrumen-
ten, Ak-
teursanalyse 
etc.) 

Liste der unter-
schiedlichen 
Austauschfor-
mate, Liste der 
schriflichen 
Produkte des 
SV 

Dokumentenana-
lyse, Interviews, 
Analyse des Ko-
operationssystems 

hoch 

Prognose der Dauerhaftigkeit: Die 
Wirkungen des Projekts sind dau-
erhaft, stabil und langfristig resili-
ent.  
 
Max. 50 Punkte 

Inwieweit sind die Wirkungen des Projekts (Out-
come und Impact) unter den vorherrschenden Be-
dingungen dauerhaft, langfristig stabil und resilient? 

Messung über Outcome-Mes-
sung (Effektivität) 

siehe: Effektivi-
tät 

siehe: Effektivi-
tät 

siehe: Effektivität hoch 

 
Welche Risiken und welche Potenziale zeichnen 
sich für die langfristige Absicherung der Wirkungen 
ab und wie wahrscheinlich ist das Eintreten dieser 
Faktoren? Was hat das Projekt getan, um diese Ri-
siken zu reduzieren?  

Risiken, Potenziale und miti-
gierende Maßnahmen sind 
beschrieben. 

Wirkungs-
matrix 

Interviews Textanalyse, Inter-
views 

mittel 

Vorgänger und zusätzliche Eva-
luierungsfragen 

            

Nachhaltigkeit und Impact des 
Vorgängers 

1) Überblick über die Wirkungen des Vorhabens 
über die Zeit (Vorgänger) 

Wirkungen sind in Fort-
schrittsberichten und Schluss-
bericht beschrieben 

Fortschrittsbe-
richte 2015, 
2016, Schluss-
bericht 

Interview mit 
Mitarbeiterin 
des Vorgänger-
projekts 

Textanalyse, Inter-
view 

mittel 
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a) Inwieweit konnte das BMZ mit Unterstützung des 
SV Outcomes des Vorgängerprojekts nutzen, um 
seine Positionen in nationalen und internationalen 
Prozessen fortzuentwickeln? Inwiefern lassen sich 
Kontinuität bzw. Veränderung in den Beratungsthe-
men des SV feststellen? Wo gibt es neue Akzente?  
 
b) Inwieweit wurden im Vorgängerprojekt Kooperati-
onen mit nationalen und internationalen Entwick-
lungspartnern aufgebaut, auf die das Projekt auf-
bauen kann?  
 
c) Inwieweit wurde durch das Vorgängerprojekt eine 
methodisch-konzeptionelle Basis für die Beratung 
im Bereich Flucht aufgebaut? Welche Instrumente 
werden heute noch genutzt bzw. wurden weiterent-
wickelt?  

Abgleich von PV und Fort-
schrittsberichten Vorgänger-
projekt mit MV und Fort-
schrittsberichten aktuelles 
Projekt 

PV; MV, Ände-
rungsange-
bote, Fort-
schrittsberichte
, Interviews mit 
Mitarbeiter*in-
nen des SV 
während der 
Inception 
Phase 

Interview mit 
Mitarbeiterin 
des Vorgänger-
projekts und 
SV Flucht 

Textanalyse, Inter-
views 

hoch 

 
3) Wie wurde mit Veränderungen der Rahmenbe-
dingungen über die Jahre umgegangen (inklusive 
Übergang zwischen den einzelnen Phasen)? Wel-
che Weichenstellungen wurden gemacht, die bis 
heute reichen? Was für Auswirkungen hatte dies? 

Analyse Änderungsangebote, 
Fortschrittsberichte, Schluss-
bericht im Hinblick auf Verän-
derungen und Anpassungen; 
Veränderungen im Personal-
konzept 

Änderungsan-
gebote, Fort-
schrittsbe-
richte, 
Schlussbericht 

Interview mit 
Mitarbeiterin 
des Vorgänger-
projekts, Über-
blick über das 
Personal-
tableau bzw. 
Veränderungen 
im Personal-
konzept 

Textanalyse, Inter-
view 

mittel 

 
4) Erfolgs- / Misserfolgsfaktoren Analyse Schlussbericht im 

Hinblick auf Erfolgs- und 
Misserfolgsfaktoren 

Schlussbericht Interview mit 
Mitarbeiterin 
des Vorgänger-
projekts 

Textanalyse, Inter-
view 

mittel 
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